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4 Allgemeines

Allgemeines
Ziel des Leitfadens

Ziel dieses Leitfadens ist es, Projektwerberinnen’, Behérden, Planerinnen und der Offentlich-

keit fUr die angesprochenen Projekttypen

e einen knappen Uberblick liber die gesetzlichen Grundlagen der UVP-Pflicht und des UVP-
Verfahrens,

e Hilfestellung bei der Auswahl und Konkretisierung der Inhalte einer Umwelt-
vertraglichkeitserklarung (UVE) und

¢ Richtlinien fur die Durchfiihrung der Einzelfallprifung

zu geben.

Die vorgeschlagenen Inhalte der fir die UVE vorzulegenden Unterlagen werden zur
Anwendung empfohlen. Es ist jedoch zweckmaBig jeweils im Einzelfall mit der Behérde
abzuklaren, welche Unterlagen auf Grund lokaler Besonderheiten flr ein bestimmtes
Vorhaben tatséchlich vorzulegen sind?.

Das Umweltbundesamt hat einen Leitfaden zu den fachlichen Aspekten einer UVE
herausgegeben, der auch auf der Homepage des Umweltbundesamtes abrufbar ist
(http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/uvpsupemas/). Weitere Informationen zum
UVP-G 2000 finden sich im Rundschreiben des BMLFUW zur Durchfiihrung des
Umweltvertraglichkeitspriifungsgesetzes (UVP-G 2000) vom 20. Februar 2006 sowie im
Leitfaden zur Einzelfallprifung gemaB UVP-G 2000 (http:/www.lebensministerium.at/
umwelt/ UVP < Materialien zur UVP).

Zur UVP-Pflicht von Vorhaben zur Enthahme von mineralischen
Rohstoffen

Das Bundesgesetz Uber die Prifung der Umweltvertraglichkeit (Umweltvertraglichkeits-
prifungsgesetz, UVP-G 2000) unterwirft bestimmte Vorhaben, bei denen auf Grund ihrer Art,
ihrer GrdBe oder ihres Standortes mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen
ist, der Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP)%. Die im
Leitfaden genannten Paragraphen und Ziffern beziehen sich auf das Umweltver-
tréglichkeitsprifungsgesetz 2000 (UVP-G 2000) samt seinen Anhéngen. Das UVP-G 2000
unterscheidet zwischen Vorhaben, die auf Grund ihrer Nennung in Anhang 1, Spalte 1 oder 2
bei Erreichen der allenfalls angeflihrten Schwellenwerte ohne weitere Prifung einer UVP zu
unterziehen sind (siehe unten A. JEDENFALLS UVP-pflichtig) und solchen, die im Rahmen

Bei den in diesem Leitfaden verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewahlte Form fir beide
Geschlechter.

Einzelheiten zu den allgemeinen fachlichen Aspekten einer UVE im Leitfaden des Umweltbundesamtes (abrufbar unter:
http://www.umweltbundesamt.at/umwelt/uvpsupemas/uvpsterreich/uve/). Weitere Informationen zum UVP-G 2000 im Rundschrei-
ben des BMLFUW zur Durchfiihrung des Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetzes (UVP-G 2000) sowie im Leitfaden zur
Einzelfallprifung gemaB UVP-G 2000 (abrufbar jeweils unter http://www.lebensministerium.at/umwelt/ > UVP -> Materialien
zur UVP).

Das Bundesgesetz (ber die Priifung der Umweltvertraglichkeit (Umweltvertraglichkeitspriifungsgesetz 2000 — UVP-G 2000),
wurde mit BGBI. Nr. 697/1993 erlassen und mit BGBI. | Nr. 89/2000 sowie BGBI. | Nr. 153/2004 grundlegend novelliert und
zuletzt durch BGBI. | Nr. 14/2005 geandert. Durch das UVP-G 2000 wird die Richtlinie des Rates Ulber die Umwelt-
vertraglichkeitspriifung bei bestimmten 6ffentlichen und privaten Projekten 85/337/EWG in der Fassung der Novelle 97/11/EG
(UVP-Richtlinie) in &sterreichisches Recht umgesetzt.
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einer Einzelfallprifung (siehe unten B. UVP-Pflicht nach einer Einzelfallprifung) auf ihre
moglichen Umweltauswirkungen zu prifen und allenfalls anschlieBend einem Verfahren
gemaB UVP-G 2000 zu unterziehen sind. Einer Einzelfallprifung sind Vorhaben zu
unterziehen, die im Anhang 1, Spalte 3 angefihrt sind und die dort festgelegten
Schwellenwerte und Kriterien erfiillen, Anderungsvorhaben gemaB § 3a und Vorhaben,
deren Auswirkungen mit solchen anderer gleichartiger Vorhaben kumulieren kénnen (§ 3
Abs. 2).

A. JEDENFALLS UVP-pflichtig:

e Die erstmalige Entnahme von mineralischen Rohstoffen im Tagbau (Lockergestein
Nass er Trockenbaggerung, Festgestein im Kulissenbergbau mit Sturzschacht,
Schlatchbandférderung oder einer in ihren Umweltauswirkungen gleichartigen
Fordertechnik) oder Torfgewinnung mit einer Flache von mindestens 20 ha (Anhang 1
Z 25a)

e Die erstmalige Entnahme von mineralischen Rohstoffen im Tagbau (Festgestein) mit
einer Flache von mindestens 10 ha (Anhang 1 Z 26a)

e Untertagebau mit einer Flacheninanspruchnahme fiir zusammenhangende obertéagige
Anlagen und Betriebseinrichtungen von mindestens 10 ha (Anhang 1 Z 27a) sowie

e Erweiterung eines Untertagebergbaus, wenn die beantragte Erweiterung bereits flr
sich alleine den festgelegten Schwellenwert erreicht (Anhang 1 Z 27a iVm § 3a Abs. 1
Z1)

Erweiterungen von Vorhaben der Z 27 sind UVP-pflichtig (ohne vorhergehende Einzelfallpriifung),
wenn die Erweiterung fir sich eine Kapazitatsausweitung um mindestens 100 % des Schwellenwertes
in Spalte 1 erreicht (siehe § 3a Abs. 1 Z 1).

B. UVP-Pflicht nach einer Einzelfallprifung:

Erst nach einer Beurteilung im Einzelfall ist die Erweiterung der unter A. angefihrten
Vorhaben oder deren Neuerrichtung oder Erweiterung in einem schutzwiirdigen Gebiet
UVP-pflichtig, sofern die UVP-Behodrde feststellt, dass mit erheblichen Umweltauswirkungen
zu rechnen ist (§ 3iVm § 3a und Anhang 1). Daflr sind folgende Schwellenwerte ausschlag-
gebend:

1. Anderungen (auBerhalb von schutzwiirdigen Gebieten, Anhang 1 Spalte 1):

e Erweiterungen einer Entnahme von mineralischen Rohstoffen im Tagbau
(Lockergestein Nass- oder Trockenbaggerung, Festgestein im Kulissenbergbau mit
Sturzschacht, Schlauchbandférderung oder einer in ihren Umweltauswirkungen
gleichartigen Fdérdertechnik) oder einer Torfgewinnung, wenn die Flache der in den
letzten 10 Jahren bestehenden oder genehmigten Abbaue und der beantragten
Erweiterung mindestens 20 ha und die zusatzliche Flacheninanspruchnahme
mindestens 5 ha betragt (Anhang 1 Z 25 lit. b)

e Erweiterungen einer Entnahme von mineralischen Rohstoffen im Tagbau (Festgestein),
wenn die Flache der in den letzten 10 Jahren bestehenden oder genehmigten Abbaue
und der beantragten Erweiterung mindestens 13 ha und die zusatzliche
Flacheninanspruchnahme mindestens 3 ha betragt (Anhang 1 Z 26 lit. b)

e Erweiterung eines Untertagebaus, wenn damit eine Flacheninanspruchnahme fir
zusammenhéngende obertagige Anlagen und Betriebseinrichtungen von mindestens
10 ha erreicht oder Uberschritten wird und die Anderung mindestens 5 ha betragt
(Anhang 1 Z27aiVm § 3a Abs. 2)



TuschlP
Hervorheben

TuschlP
Hervorheben

TuschlP
Hervorheben

TuschlP
Hervorheben

TuschlP
Hervorheben

TuschlP
Hervorheben

TuschlP
Notiz
Der eigene Tatbestand der Nassbaggerung fällt weg und ist in den Lockergesteinsbereich integriert.Gilt für das ganze Dokument des Leitfadens
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2. Neuerrichtung in schutzwiirdigen Gebieten (Anhang 1 Spalte 3)
(Kategorie A oder E%heres siehe S. 10f):

e Entnahme von mineralischen Rohstoffen im Tagbau (Lockergestein, Nass- oder
Trockenbaggerung, Festgestein im Kulissenbergbau mit  Sturzschacht,
Schlauchbandférderung oder einer in ihren Umweltauswirkungen gleichartigen
Fordertechnik) oder Torfgewinnung in schutzwirdigen Gebieten der Kategorie A oder E
und fur Nassbaggerung und Torfgewinnung auch Kategorie C mit einer Flache von
mindestens 10 ha (Anhang 1 Z 25 lit. ¢)

e Entnahme von mineralischen Rohstoffen im Tagbau (Festgestein) in schutzwirdigen
Gebieten der Kategorie A oder E mit einer Flache von mindestens 5 ha (Anhang 1 Z 26
lit. c)

e Untertagebau in schutzwirdigen Gebieten der Kategorie A mit einer
Flacheninanspruchnahme fir zusammenhangende obertdgige Anlagen und
Betriebseinrichtungen von mindestens 5 ha (Anhang 1 Z 27 lit. b)

e Gewinnung von mineralischen Rohstoffen rch Baggerung in einem Fluss in
schutzwirdigen Gebieten der Kategorie A mit einer Entnahmemenge von mehr als
insgesamt 400 000 m® oder mehr als 100 000 m%a, ausgenommen flussbauliche
ErhaltungsmaBnahmen an diesem Fluss (Anhang 1 Z 37)

3. Anderung in schutzwiirdigen Gebieten (Anhang 1 Spalte 3)

e Erweiterungen einer Entnahme von mineralischen Rohstoffen im Tagbau
(Lockergestein Nass- oder Trockenbaggerung, Festgestein im Kulissenbergbau mit
Sturzschacht, Schlauchbandférderung oder einer in ihren Umweltauswirkungen
gleichartigen Férdertechnik) oder einer Torfgewinnung in schutzwirdigen Gebieten der
Kategorie A oder E und fir Nassbaggerung und Torfgewinnung auch Kategorie C,
wenn die Flache der in den letzten 10 Jahren bestehenden oder genehmigten Abbaue
und der beantragten Erweiterung mindestens 10 ha und die zusatzliche
Flacheninanspruchnahme mindestens 2,5 ha betragt (Anhang 1 Z 25 lit. d iVm § 3a
Abs. 1)

e Erweiterungen einer Entnahme von mineralischen Rohstoffen im Tagbau (Festgestein)
in schutzwirdigen Gebieten der Kategorie A oder E, wenn die Flache der in den
letzten 10 Jahren bestehenden oder genehmigten Abbaue und der beantragten
Erweiterung mindestens 7,5 ha und die zusatzliche Flacheninanspruchnahme
mindestens 1,5 ha betragt (Anhang 1 Z 26 lit. d iVm § 3a Abs. 1).

e Erweiterung eines Untertagebaus in schutzwirdigen Gebieten der Kategorie A, wenn
damit eine Flacheninanspruchnahme fiir zusammenhangende obertagige Anlagen und
Betriebseinrichtungen von mindestens 5 ha erreicht oder Uberschritten wird und die
Anderung mindestens 2,5 ha betragt (Anhang 1 Z 27 lit. b iVm § 3a Abs. 3)

e Erweiterung einer Gewinnung von mineralischen Rohstoffen durch Baggerung in einem
Fluss in schutzwlrdigen Gebieten der Kategorie A, wenn damit eine Entnahmemenge
von mehr als insgesamt 400 000 m® oder mehr als 100 000 m*a erreicht oder
Uberschritten wird und die Anderung mehr als 200 000 m3 oder mehr als 50 000 m%a
betragt, ausgenommen flussbauliche ErhaltungsmaBnahmen an diesem Fluss (Anhang
1Z37iVm § 3a Abs. 3)

Fiur die in 2. und 3. genannten Vorhaben ist eine UVP im vereinfachten Verfahren
durchzufiihren, wenn die Einzelfallprifung ergibt, dass bei Verwirklichung des
Vorhabens unter Beriicksichtigung des AusmaBes und der Nachhaltigkeit der
Umweltauswirkungen der schiitzenswerte Lebensraum oder der Schutzzweck, fiir den
das schutzwiirdige Gebiet festgelegt wurde, wesentlich beeintrachtigt wird.

Beachte: Erreicht ein Neuvorhaben in schutzwiirdigen Gebieten die Schwellenwerte der Spalte 1 des
Anhanges 1 ist jedenfalls eine UVP (und KEINE Einzelfallpriifung) durchzufiihren (siehe oben Pkt. A).
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4. Kumulation mit anderen Vorhaben:

Vorhaben, die die oben unter A oder B Punkt 1 bis 3 beschriebenen Schwellenwerte nicht
erreichen, die aber mit anderen, gleichartigen Vorhaben in einem raumlichen Zusammen-
hang stehen und mit diesen gemeinsam den jeweiligen Schwellenwert erreichen®. Das
beantragte Vorhaben muss jedoch eine Kapazitdt von mindestens 25 % des jeweiligen
Schwellenwertes aufweisen. Bei der Beurteilung, ob kumulierende Auswirkungen vorliegen,
sind alle mdglichen Umweltauswirkungen eines Vorhabens zu berlcksichtigen (z.B. auch
Verkehrsauswirkungen).

Erklarungen zu einzelnen Begriffen
Zum Begriff ,,Locker- und Festgestein®:

Hierfir gelten die in § 1 Z 22 und 23 MinroG enthaltenen Begriffsbestimmungen:
Lockergestein: Ein durch geologische Vorgange gebildetes unverfestigtes, kdrniges oder
bindiges natlrliches Gemenge aus Mineralien und/oder Gesteins-
bruchstlicken (z.B. Schotter, Kiese, Sande, Tone) sowie verlassene Halden
aus der Gewinnung von Lockergestein;
Festgestein: Ein durch geologische Vorgange gebildetes natlrliches Mineralgemenge, das
eine derartige Bindung aufweist, dass es nur durch Spreng-, Schramm- oder
ReiBarbeit abgebaut werden kann, sowie verlassene Halden aus der
Gewinnung von Festgestein.

Zu den Begriffen ,Festgestein im Kulissenabbau mit Sturzschacht, Schlauchband-
forderung oder einer in ihren Umweltauswirkungen gleichartigen Férdertechnik®:

%e] Anwendung eines hdheren Schwellenwertes fiir derartige Vorhaben rechtfertigt sich
durch den Umstand, dass beim Kulissenabbau das Landschaftsbild weniger beeintrachtigt
wird, da der Abbau des Festgesteins hinter eine Landschaftskulisse erfolgt und weiters durch

die Abférderung des Hauwerkes mittels Sturzschacht Schlauchbandférderung oder einer in
ihren Umweltauswirkungen gleichartigen Férdertechnik die Staub- und Lérmbelastungen@
geringer sind als bei einer Abférderung Gber Rampen und BergbaustraBen mittels LKW.

% Begriff ,,Flache*:

In Z 25 und 26:

Hinsichtlich des Flachenkriteriums wird an die Tatbestande des MinroG® angeknliipft, d.h. bei
Entnahmen von mineralischen Rohstoffen im Tagbau sind zur Berechnung der Flache die in
den Lagepléanen gemaR § 80 Abs. 2 Z 8 bzw. 113 Abs. 2 Z 1 MinroG (BGBI. | Nr. 38/1999)
bekannt zu gebenden Aufschluss- und Abbauabschnitte heranzuziehen (siehe FuBnote 5 zu
Z 25 und 26 des Anhanges 1).

Aufschlussflachen sind Flachen far vorbereitende Tétigkeiten (z.B. Abschieben der
Humusschicht), Abbauflachen sind jene Flachen, auf denen das tatsachliche Freisetzen und
Lésen des mineralischen Rohstoffes aus der Lagerstatte erfolgt. Aufschluss und Abbau
erfolgen i.d.R. hintereinander, d.h. zunachst wird auf dem Aufschlussabschnitt die
Gelandeoberflache abgetragen, dieser Aufschlussabschnitt wird sodann zu einem
Abbauabschnitt, auf dem das Freisetzen des mineralischen Rohstoffes erfolgt; danach wird

* siehe ausfiihrlich dazu: Rundschreiben des BMLFUW zur Durchfiihrung des Umweltvertraglichkeitspriifungsgesetzes

@ (UVP-G 2000) vom 20. Februar 2006 (abrufbar unter www.umweltnet.at/article/archive/7240-> UVP > Materialien zur UVP).
BGBI. Nr. 1 38/1999 idgF.
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der nachste Abschnitt aufgeschlossen/abgebaut usw. Schutzwalle befinden sich i.A.
innerhalb dieser Abschnitte. Transportwege, Betriebsanlagen und Betriebseinrichtungen
(z.B. Forderbander) und Halden kénnen insbesondere bei bereits bestehenden Vorhaben
auch in ehemaligen Aufschluss- und Abbauabschnitten liegen, bei Neuvorhaben werden sie
i.d.R. auBerhalb dieser Abschnitte zu finden und damit in die Flachenberechnung nicht
einzubeziehen sein.

Die nun zur Berechnung heranzuziehende Flacheninanspruchnahme umfasst

e alle Aufschluss- und Abbauflachen, auf denen innerhalb der letzten 10 Jahre ein
Aufschluss bzw. Abbau stattgefunden hat oder derzeit stattfindet (mit oder ohne
Genehmigung) sowie

¢ jene Aufschluss- und Abbauflachen, die innerhalb der letzten 10 Jahre fur den Aufschluss
bzw. Abbau genehmigt wurden (auf denen jedoch noch kein Aufschluss bzw. Abbau
stattgefunden hat) und

e die neu beantragten Aufschluss- und Abbauflachen.

Die Flacheninanspruchnahme wird als Schnittfigur im Projektionsniveau des Systems der
Landesvermessung (3-Grad-Streifen-Systeme der GauB-Krlger-Projektion mit den
Bezugsmeridianen 28, 31 und 34 §stlich von Ferro) berechnet. Das UVP-Verfahren ersetzt
bei bergfreien und bundeseigenen mineralischen Rohstoffen nicht die gemaB MinroG
erforderliche jahrliche Genehmigung eines Gewinnungsbetriebsplanes.

Es kann der Fall sein, dass fir manche Tagbaue keine Lageplane gemans MinroG vorliegen
(da diese vor Inkrafttreten des MinroG genehmigt wurden). Zur Flachenberechnung sind
dann jene Flachen zu quantifizieren, die als Aufschluss- und Abbauflachen genutzt wurden
bzw. werden. Weiters ist zu beachten, dass die beantragte Anderung eine bestimmte GrdBe
erreichen muss. In einer Einzelfallprifung betreffend die UVP-Pflicht bei Erweiterungen ist
insbesondere zu berlcksichtigen, ob die bescheidmaBig aufgetragenen Rekultivierungs-
bzw. RenaturierungsmaBnahmen ordnungsgemas erfillt wurden.

Aufbereitungsanlagen, die auBerhalb der Aufschluss- und Abbauabschnitte liegen, sind in
die Flachenberechnung gemal Z 25 und 26 des Anhanges 1 nicht einzubeziehen. Dennoch
sind sie Teil des Bergbauvorhabens und im Rahmen des konzentrierten Verfahrens geman
UVP-G 2000 zu genehmigen, wenn sie mit der eigentlichen Gewinnungstatigkeit in einem
sachlichen und 6értlichen Zusammenhang stehen.

Flachen, fur die innerhalb der letzten 10 Jahre ein Aufschluss bzw. Abbau stattgefunden hat
und die bescheidgemaB und aus Sicht des Naturschutzes erfolgreich rekultiviert oder
renaturiert wurden, sind bei der Berechnung der Flachen gem. Z 25b, 25c, 26b, 26¢c und 27a
und b zwar einzuberechnen. Im Rahmen der Einzelfallprifung ist der Umstand einer
erfolgreichen Rekultivierung bzw. Renaturierung zu berlcksichtigen.

InZ27:

Bei der Berechnung der Flacheninanspruchnahme im Untertagebergbau ist auf
zusammenhdngende obertdgige Betriebsanlagen und Betriebseinrichtungen abzustellen,
d.h. es muss ein rdumlicher Zusammenhang zwischen diesen bestehen. Als Betriebsanlagen
sind etwa BergbaustraBen, Aufbereitungsanlagen, Rohrleitungen, Deponien, Klarteiche zu
verstehen, wahrend eine Betriebseinrichtung z.B. ein Fdérderband (Bergbauzubehor)
darstellt.

=

Zum Begriff ,,schutzwiirdige Gebiete” (Anhang 2):
e Schutzwirdige Gebiete der Kategorie A (besondere Schutzgebiete) sind:
= Vogelschutzgebiete nach der Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG
= Natura-2000-Gebiete nach der FFH-Richtlinie 92/43/EG, die in der Liste der Gebiete
von gemeinschaftlicher Bedeutung nach Art. 4 Abs. 2 dieser Richtlinie genannt sind
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= Bannwalder gemaB § 27 des Forstgesetzes

= durch Verwaltungsakt ausgewiesene und genau abgegrenzte Schutzgebiete im
Bereich der Naturschutzkompetenz der Lander (Schutzgebiete nach den Natur- und
Landschaftsschutzgesetzen)

= Nationalparks

e Schutzwirdige Gebiete der Kategorie C sind Wasserschutz- und Schongebiete geman
§§ 34, 35 und 37 WRG 1959

e Schutzwirdige Gebiete der Kategorie E (Siedlungsgebiete und deren Nahebereich)
sind:
Als Nahebereich eines Siedlungsgebietes gilt ein Umkreis von 300 m um das Vorhaben,
in dem Grundstlicke wie folgt festgelegt oder ausgewiesen sind:

1. Bauland, in dem Wohnbauten errichtet werden dirfen (ausgenommen reine
Gewerbe-, Betriebs- oder Industriegebiete, Einzelgehdéfte oder Einzelbauten),

2. Gebiete fir Kinderbetreuungseinrichtungen, Kinderspielplatze, Schulen oder
ahnliche Einrichtungen, Krankenhduser, Kuranstalten, Seniorenheime,
Friedhdfe,  Kirchen und  gleichwertige  Einrichtungen  anerkannter
Religionsgemeinschaften, Parkanlagen, Campingplatze und Freibeckenbéder,
Garten- und Kleingartensiedlungen. @

Fir die Anwendung der Spalte 3 muss das Vorhaben im schutzwirdigen Gebiet liegen. Es
ist nicht notwendig, dass das gesamte Vorhaben im schutzwirdigen Gebiet liegt, zumindest
ein Teil des Vorhabens muss jedoch das schutzwiirdige Gebiet physisch berlihren. Bei
Anderungsvorhaben muss das bereits realisierte Vorhaben (Altbestand) und/oder das
Anderungsvorhaben ganz oder teilweise im schutzwiirdigen Gebiet liegen. Ein
schutzwiirdiges Gebiet ist zu berlcksichtigen, wenn es am Tag der Einleitung des
Genehmigungsverfahrens ausgewiesen (d.h. das Gesetz oder die Verordnung wurden im
Gesetzblatt veréffentlicht, ein Bescheid wurde erlassen) oder in die Liste der Gebiete mit
gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen ist.

Zum Begriff ,,gleichartiges Vorhaben* (Kumulationsbestimmung):

Gleichartige Vorhaben liegen vor, wenn es sich um zwei oder mehrere Vorhaben des
gleichen Vorhabenstyps handelt. Gleiche Vorhabenstypen sind grundsétzlich in einer
Litera des Anhanges 1 angefiihrt und durch den gleichen Schwellenwert, sowohl hinsichtlich
der Art (z.B. Durchsatzmenge, Langenkriterium, Flache, Stellplatze) als auch der GréBe
definiert. Der Umweltsenat® hat jedoch ausgesprochen, dass eine Kumulierung von
Vorhaben der Z 25 und 26 zuléssig sei, da die Auswirkungen bei Vorhaben beider Ziffern im
Wesentlichen vergleichbar und die Schwellenwerte nach Hektar bestimmt und somit auch
vergleichbar wéaren. Die Frage, welcher Schwellenwert (10 oder 20 ha) Uberschritten werden
muss, lasst der Umweltsenat unbeantwortet. Es wird daher empfohlen, eine mdgliche
Kumulation zu prifen, wenn die beiden Vorhaben gemeinsam eine Flache von mindestens
10 ha erreichen.

§ US 9A/2003/19-30 vom 26. Janner 2004 (Maishofen)
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Das UVP-Verfahren

Zustandige Behodrde fur die Durchfihrung des UVP-Verfahrens ist die Landesregierung.
Diese hat in einem konzentrierten Genehmigungsverfahren UGber alle materiellen
Genehmigungsvoraussetzungen des UVP-G 2000 und der anzuwendenden Materiengesetze
in einem Bescheid abzusprechen.

Auf Antrag der Projektwerberin kann vor dem Genehmigungsverfahren ein Vorverfahren
(§ 4) durchgefiihrt werden. Diesem Antrag sind eine Darlegung der Grundziige des
Vorhabens und ein Konzept der Umweltvertraglichkeitserklarung anzuschlieBen. Die
Behoérde hat die mitwirkenden Behdrden und allenfalls Dritte einzubinden und langstens
innerhalb von 3 Monaten zu den Ubermittelten Unterlagen Stellung zu nehmen. Sollten der
Behérde zu diesem Zeitpunkt bereits Tatsachen bekannt sein, die einer
Genehmigungsfahigkeit entgegenstehen, sollte darauf hingewiesen werden. Zur Bedeutung
des Vorverfahrens fir einen effizienten Verfahrensablauf siehe S. 17.

Der Genehmigungsantrag der Projekiwerberin hat die nach den anzuwendenden
Verwaltungsvorschriften erforderlichen Unterlagen und die Umweltvertraglichkeitserklarung
(UVE) zu enthalten (§§ 5 und 6). Diese Unterlagen sind in der Standortgemeinde und bei der
Behoérde mindestens 6 Wochen lang 6ffentlich aufzulegen. Jedermann kann zum Vorhaben
und zur UVE eine Stellungnahme abgeben (§ 9).

Ergibt sich bereits in einem frihen Verfahrensstadium, dass das Vorhaben nicht
genehmigungsfahig ist, z.B. weil es einem Genehmigungskriterium widerspricht und diesem
auch nicht durch Auflagen, AusgleichsmaBnahmen usw. entsprochen werden kann, ist der
Antrag abzuweisen. In diesem Fall braucht die Behoérde also z.B. keine 6ffentliche Auflage
oder kein Umweltvertraglichkeitsgutachten usw. veranlassen.

Die Behoérde hat sodann Sachverstandige der betroffenen Fachgebiete mit der Erstellung
eines Umweltvertraglichkeitsgutachtens (UV-G, § 12) oder im vereinfachten Verfahren einer
zusammenfassenden Bewertung der Umweltauswirkungen (§ 12a) zu beauftragen. Das
UV-G ist 6ffentlich aufzulegen.

Nach MaBgabe der Vorschriften des AVG (ber GroBverfahren kann die Behérde eine
offentliche Erdrterung abhalten; die Durchfiihrung einer mindlichen Verhandlung ist jedoch
verpflichtend vorgesehen (§16). Auch eine Verfahrensunterbrechung zur Durchfihrung eines
Mediationsverfahrens ist méglich (§ 16 Abs. 2).

Bei der Entscheidung sind die in den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften enthaltenen
und in § 17 UVP-G 2000 vorgesehenen zusatzlichen Genehmigungskriterien anzuwenden.
Die gesetzliche Verfahrensfrist betragt fur UVP-Verfahren 9 Monate, im vereinfachten
Verfahren 6 Monate. Parteistellung mit Berufungsrecht und Beschwerdebefugnis vor den
Gerichtshofen 6ffentlichen Rechts haben Nachbarinnen, die in den anzuwendenden
Verwaltungsvorschriften vorgesehenen Parteien, der Umweltanwalt, das
wasserwirtschaftliche Planungsorgan sowie die Standortgemeinde und angrenzende
Gemeinden, die von wesentlichen negativen Auswirkungen des Vorhabens betroffen sein
kénnen. Bulrgerinitiativen haben in UVP-Verfahren Parteistellung, in vereinfachten Verfahren
Beteiligtenstellung mit dem Recht auf Akteneinsicht (§ 19).

Der Genehmigungsbescheid ist 6ffentlich aufzulegen. Berufungen sind innerhalb von
4 Wochen bei der Landesregierung einzubringen. Berufungsbehérde ist der unabhangige
Umweltsenat in Wien. Gegen dessen Entscheidung kénnen die Gerichtshéfe 6ffentlichen
Rechts angerufen werden.
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Bei Bergbauvorhaben wird es typischerweise keine ,Fertigstellung® und Inbetriebnahme
geben, da die Fertigstellung gleichzeitig das Ende der Gewinnungstétigkeit bedeutet. § 20
Abs. 6 sieht in diesen Fallen vor, dass die Behérde im Genehmigungsbescheid den
Zeitpunkt der Abnahmeprifung (drei bis finf Jahre nach Genehmigung) festlegt. Es ist aber
auch moglich, dass fur Teile des Vorhabens (etwa Bergbauanlagen) schon eine
Fertigstellung anzuzeigen ist. Mit Rechtskraft des Abnahmebescheides (oder eines
entsprechenden Teilabnahmebescheides) geht die Zusténdigkeit an die nach den
Verwaltungsvorschriften zustédndigen Behérden Uber.

| Ablaufschema |

UVP (Spalte 1)

UVP im vereinfachten Verfahren
(Spalte 2 oder 3)

______________________________________

_____________________________________

Prifung des Genehmigungsantrages
und der UVE

N

Stellungnahmemaglichkeit
fir Behérden und Standortgemeinde

v

offentliche Auflage
(Antrag, UVE)

v

Erstellung des
Umweltvertraglichkeitsgutachtens

N

Offentliche Auflage

miuindliche Verhandlung

N

Entscheidung

Veroéffentlichung des
Genehmigungsbescheides

v

Abnahmeprifung

N

Nachkontrolle

_____________________________________

____________________________________

Prifung des Genehmigungsantrages

und der UVE

%
Stellungnahmemaglichkeit
fir Behérden und Standortgemeinde
NZ
offentliche Auflage

(Antrag, UVE)

NZ

Erstellung der zusammenfassenden
Bewertung

miindliche Verhandlung
%
Entscheidung

Verdffentlichung des
Genehmigungsbescheides

N

Abnahmeprifung
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Die Umweltvertraglichkeitserklarung (UVE)

Als Teil des Genehmigungsantrages hat die Projektwerberin der Landesregierung eine
Umweltvertraglichkeitserklarung (UVE) zu Ubermitteln.

Die Ausarbeitung der UVE liegt in der Verantwortung der Projektwerberin. Das UVP-G 2000
(§ 3 Abs. 1i.V.m. § 6) gibt folgenden Inhalt der UVE verbindlich vor:

1. Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Art und Umfang, insbesondere:

e Beschreibung der physischen Merkmale des gesamten Vorhabens, einschlieBlich des
Bedarfs an Grund und Boden wéhrend der Errichtung und des Abbaues;

e Beschreibung der wichtigsten Merkmale des Prozesses, insbesondere hinsichtlich Art
und Menge der verwendeten Materialien;

e Art und Menge der zu erwartenden Rlckstdnde und Emissionen (Belastung des
Wassers, der Luft und des Bodens, Larm, Erschiitterungen, Licht, Warme, Strahlung
usw.), die sich bei Verwirklichung und Betrieb ergeben;

¢ die durch das Vorhaben entstehende Immissionszunahme;
e Energiebedarf, aufgeschlisselt nach Energietragern;

e Bestanddauer des Vorhabens und MaBnahmen zur Nachsorge sowie allfdllige
MaBnahmen zur Beweissicherung und zur begleitenden Kontrolle.

2. Eine Ubersicht {ber die wichtigsten anderen von der Projektwerberin gepriiften
Lésungsméglichkeiten und Angabe der wesentlichen Auswahlgriinde im Hinblick auf die
Umweltauswirkungen; bei Vorhaben, fir die gesetzlich die Md&glichkeit einer Enteignung
oder eines Eingriffs in private Rechte vorgesehen ist die von der Projektwerberin gepriften
Standort- oder Trassenvarianten.

3. Beschreibung der méglicherweise vom Vorhaben erheblich beeintrachtigten Umwelt, wozu
insbesondere die Menschen, Tiere, Pflanzen und deren Lebensraume, der Boden, das
Wasser, die Luft, das Klima, die Landschaft und die Sachgiter einschlieBlich der Kultur-
glter sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgitern gehéren.

4. Beschreibung der mdglichen erheblichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt,
infolge
e des Vorhandenseins des Vorhabens,
e der Nutzung der natirlichen Ressourcen,
e der Emission von Schadstoffen, der Verursachung von Belastigungen und der Art, Menge
und Entsorgung von Abféllen,

sowie Angaben Ober die zur Abschatzung der Umweltauswirkungen angewandten
Methoden.

5. Beschreibung der MaBnahmen, mit denen wesentliche nachteilige Auswirkungen des
Vorhabens auf die Umwelt vermieden, eingeschrankt oder, soweit mdglich, ausgeglichen
werden sollen.

6. Eine allgemein verstandliche Zusammenfassung der Informationen gemaB Z 1 bis 5.

7. Kurze Angabe allfélliger Schwierigkeiten (insbesondere technische Licken oder fehlende
Daten) der Projektwerberin bei der Zusammenstellung der geforderten Angaben.

Sind einzelne Angaben fiir das Vorhaben nicht relevant oder ist deren Vorlage im Hinblick auf
den Kenntnisstand und die Prifungsmethoden der Projektwerberin billigerweise nicht zumutbar,
so kann davon abgesehen werden. Dies ist in der Umweltvertréglichkeitserklarung anzufiihren
und zu begriinden.
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Die Einzelfallprifung

Das UVP-G 2000 unterwirft nur die Neuerrichtung von Bergbauvorhaben (Z 25 lit. a, Z 26
lit. a, Z 27 lit. @enfalls einer UVP. Bei Erweiterungen bestehender Vorhaben (Z 25 lit. b
und Z 26 lit. b oder gemaB § 3a), Vorhaben in bestimmten schutzwiirdigen Gebieten (Z 25 lit.
c,Z26lit.c,Z27lit. b derungen von Vorhaben in bestimmten schutzwirdigen Gebieten
(Z 25 lit. d und Z 26 lit” d oder gemaB § 3a) und Vorhaben mit kumulativen Auswirkungen
(gemaB § 3 Abs. 2 oder § 3a Abs. 6) ist durch Einzelfallprifung festzustellen, ob eine UVP
durchzufiihren ist. Zu den Anwendungsfallen der Einzelfallprifung siehe bereits vorne zur
UVP-Pflicht bzw. den ,Leitfaden Einzelfallprifung geman UVP-G 2000“ (Schriftenreihe des
BMLFUW, Band 2/2001) (siehe Anhang).

Das Verfahren der Einzelfallprifung (§ 3 Abs. 7) ist von der Landesregierung auf Antrag
e der Projektwerberin,
e einer mitwirkenden Behérde’ oder
e des Umweltanwaltes

durchzufuhren. Das Verfahren kann auch von Amts wegen eingeleitet werden.

Die Entscheidung ist in erster und zweiter Instanz jeweils innerhalb von 6 Wochen mit
Bescheid zu treffen. Der wesentliche Inhalt der Entscheidung einschlieBlich der wesentlichen
Entscheidungsgrinde ist von der Behoérde in geeigneter Form kundzumachen oder zur
6ffentlichen Einsichtnahme aufzulegen.

Parteistellung mit der Méglichkeit der Berufung an den Umweltsenat haben
e die Projektwerberin,
¢ die mitwirkenden Behérden,
e der Umweltanwalt und
e die Standortgemeinde.

Im Verfahren zur Einzelfallprifung ist das wasserwirtschaftliche Planungsorgan zu héren, es
hat jedoch keine Parteistellung und damit auch kein Berufungsrecht. Im
Genehmigungsverfahren hat das wasserwirtschaftliche Planungsorgan Parteistellung,
Berufungs- und Beschwerdelegitimation zum Zweck der Wahrnehmung wasser-
wirtschaftlicher Interessen.

Aufgabe der Einzelfallprifung ist eine Grobprifung, ob auf Grund des Vorhabens mit
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. Dabei sind folgende Kriterien
heranzuziehen (§ 3 Abs. 4):

e Merkmale des Vorhabens (GréBe des Vorhabens, Kumulierung mit anderen Vorhaben,
Nutzung der natirlichen Ressourcen, Abfallerzeugung, Umweltverschmutzung und
Belastigungen, Unfallrisiko),

e Standort des Vorhabens (6kologische Empfindlichkeit unter Berlcksichtigung
bestehender Landnutzung, Reichtum, Qualitdt und Regenerationsfahigkeit der natirlichen
Ressourcen des Gebietes, Belastbarkeit der Natur),

e Merkmale der potenziellen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt (AusmaB der
Auswirkungen, grenziberschreitender Charakter der Auswirkungen, Schwere und
Komplexitat der Auswirkungen, Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen, Dauer, Haufigkeit
und Reversibilitdt der Auswirkungen) sowie Veranderung der Auswirkungen auf die
Umwelt bei Verwirklichung des Vorhabens im Vergleich zu der Situation ohne

’ Mitwirkende Behérden sind geméB § 2 Abs. 1 UVP-G 2000 jene Behérden, die
- fur die Genehmigungen oder Uberwachung des Vorhabens zustandig wéaren, wenn fir das Vorhaben nicht eine UVP
durchzufiihren ware,
- fir die Uberwachung der Anlage zustandig sind oder
- an den jeweiligen Verfahren zu beteiligen sind.
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Verwirklichung des Vorhabens. Bei Vorhaben in schutzwirdigen Gebieten ist die
Veranderung der Auswirkungen im Hinblick auf das schutzwirdige Gebiet maBgeblich.

Bei dieser Prifung ist vom Einreichprojekt auszugehen. Ob die Auswirkungen des
Vorhabens durch eine Vorschreibung von Auflagen, Bedingungen, Projekimodifikationen
udgl. reduziert werden konnten, ist in der Einzelfallprifung nicht zu berlcksichtigen, sondern
im Rahmen des Verfahrens gemaB UVP-G 2000 zu priifen.®

Vorschlage fur die beizubringenden Unterlagen und Entscheidungskriterien finden sich unten
im Kapitel zur Einzelfallprifung.

Eine UVP ist durchzufihren:

e bei Anderungen oder Kumulierungen, wenn mit erheblichen schadlichen, belastigenden
oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist;

e in schutzwirdigen Gebieten, wenn zu erwarten ist, dass unter Berlcksichtigung des
AusmaBes und der Nachhaltigkeit der Umweltauswirkungen der schutzenswerte
Lebensraum oder der Schutzzweck, fir den das schutzwilrdige Gebiet festgelegt wurde,
wesentlich beeintréachtigt wird.

Der Anwendungsbereich der Einzelfallprifung (EFP):

ALLGEMEIN SCHUTZWURDIGE GEBIETE KUMULATION
Anderungs- Neue Vorhaben \'I/\gr?;%g?isr; )
Neue Vorhaben vorhaben in schutzwirdi- o Anderungs-
h - : schutzwdirdigen Neue Vorhaben
geman geman gen Gebieten . . vorhaben
" Gebieten geman § 3 ..
Anhang 1, Anhang 1, geman p gemaB § 3a
= geman Abs. 2
Spalte 1 Spalte 1 oder § Anhang 1, Abs. 6
Anhang 1 oder §
3a Spalte 3
3a
4 4 4 4 4
4 EFP EFP EFP EFP EFP
(%) (%) (%) (%) (%)
UVP im UVP im UVP im UVP im
UVvP UVP vereinfachten vereinfachten vereinfachten vereinfachten
Verfahren Verfahren Verfahren Verfahren

* Beachte fir Anhang 1 Z 27 (Untertagebau): Erweiterungen von Vorhaben der Z 27 sind UVP-pflichtig
(ohne vorhergehende Einzelfallprifung), wenn die Erweiterung fur sich eine Kapazitatsausweitung um
mindestens 100 % des Schwellenwertes in Spalte 1 erreicht (siehe § 3a Abs. 1 Z 1).

8 vgl. US 3/2000/5-39 vom 2. Marz 2001 (Ort/Innkreis)
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Die Entscheidung

Bei der Entscheidung Uber den Genehmigungsantrag hat die Behérde die materiellen
Genehmigungsbestimmungen aller anzuwendenden Materiengesetze (z.B. MinroG, WRG,
NaturschutzG) und die zusatzlichen Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 bis 5 anzuwenden
und in einem konzentrierten Bescheid Uber die Zulassigkeit des Vorhabens abzusprechen.
Auch sonstige Rechtsquellen (z.B. internationale Abkommen wie die Alpenkonvention®),
sofern diese ausreichend konkret und somit unmittelbar anwendbar sind, missen mit
angewendet werden.

Die zusatzlichen Genehmigungsvoraussetzungen des UVP-G 2000 sind

e eine Begrenzung der Emissionen nach dem Stand der Technik;

e eine generelle Immissionsminimierung;

e eine Immissionsvermeidung zum Schutz von Leben, Gesundheit, Eigentum oder
sonstiger dinglicher Rechte;

e eine Immissionsvermeidung zur Verhinderung erheblicher nachhaltiger Einwirkungen auf
Boden, Luft, Pflanzen- oder Tierbestand oder den Zustand der Gewasser;

¢ eine Immissionsvermeidung zur Verhinderung unzumutbarer Beldstigung von Nachbarn;

¢ eine ordnungsgemaBe Abfallwirtschaft nach den Prioritdten Vermeidung — Verwertung —
Entsorgung;

e eine ausgewogene Berilcksichtigung aller Umweltmedien, sodass die Umwelt insgesamt
auf einem hohen Niveau geschitzt wird.

Sollte es auch durch Auflagen, Bedingungen, Befristungen, AusgleichsmaBnahmen usw.
nicht méglich sein, die Genehmigungskriterien der Materiengesetze oder des UVP-G 2000
einzuhalten, ist der Antrag abzuweisen. Die Behérde ist berechtigt, geringfligige
Projektmodifikationen des Vorhabens vorzunehmen, dabei ist aber der Grundsatz der
Antragsgebundenheit zu berlicksichtigen (grundsatzlich darf die Behérde nicht Uber etwas
Anderes entscheiden als beantragt wurde; die Modifikationen kénnen daher nur geringfugig
sein). Es ist nicht mdglich, einen Abtausch zwischen verschiedenen Schutzgitern
vorzunehmen (z.B. eine geringe Grenzwertlberschreitung in einem Bereich durch eine
zusatzliche Schutz- oder AusgleichmaBnahme flir ein anderes Schutzgut auszugleichen).
Sind fir ein Schutzgut schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten, die nicht
ausgeglichen werden kénnen, ist die Genehmigung zu versagen.

9 vgl. US 6B/2003/8-57 vom 22. Marz 2004, Mutterer Alm.
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Wie ist der vorliegende Leitfaden zu benutzen?

Der vorliegende UVE-Leitfaden bietet in seinem Kapitel zur UVE Hilfestellung bei der
Auswahl und Konkretisierung der Inhalte einer UVE fir UVP-pflichtige Neuerrichtungen und
Erweiterungen von Bergbauvorhaben an und gibt auch Hinweise fir eine umweltvertragliche
Planung.

Flr das Verstandnis des Leitfadens ist Folgendes zu beachten:

Das Vorverfahren ist zwar fakultativ, nimmt jedoch eine Schliisselfunktion fir die
Beantwortung der Frage, welche Unterlagen in concreto in der UVE vorzulegen sind, ein.
Darin werden auf Grundlage eines Konzepts fir die UVE, das die Projektwerberin
vorzulegen hat, Untersuchungsgegenstand, Untersuchungsmethoden, Untersuchungsraume
und Untersuchungszeitrdume vorgeschlagen. Die Benutzung dieses Leitfadens kann den
frihzeitigen Kontakt mit der Behérde und die Durchfihrung eines griindlichen Vorverfahrens
nicht ersetzen. Frihzeitige Konsultationen sind eine unabdingbare Voraussetzung jedes
UVP-Verfahrens, wenn die Ressourcen aller Beteiligten effizient eingesetzt werden sollen.

Die im UVE-Kapitel genannten Angaben stellen einen allgemeinen Rahmen fir die UVE
dar. Im Einzelfall mégen je nach Art des Vorhabens sowie Standort (6kologische
Empfindlichkeit, Nachbarinnen) entweder nur allgemeine oder aber auch vertiefte Angaben
zu den einzelnen Fachgebieten erforderlich sein.

Macht die Projektwerberin glaubhaft bzw. legt sie nachvollziehbar dar und begriindet, dass
einzelne Angaben fir das Vorhaben nicht relevant (,no impact statement“) oder deren
Vorlage im Hinblick auf den Kenntnisstand und die Prifungsmethoden der
Projektwerberin  billigerweise nicht zumutbar sind, kann von Angaben und
Untersuchungen, die in diesem Leitfaden vorgesehen sind, im Einzelfall abgesehen werden.

Die Untersuchungstiefe ist so zu wéhlen, dass sie die fur eine Entscheidung erforderliche
stabile Aussage ermdglicht (keine darUber hinaus gehenden wissenschaftlichen
Untersuchungen).

Das UVP-G 2000 sieht die Mdglichkeit einer Stufung des Verfahrens in Grundsatz- und
Detailgenehmigung auf Antrag der Projektwerberin vor. Dadurch ist es flur die
Projektwerberin mdglich, die kostenintensive Detailplanung nicht umweltrelevanter Aspekte
vom Ergebnis des Grundsatzverfahrens abhangig zu machen. Diesfalls muss zwar die UVE
bereits fir die Grundsatzgenehmigung vorgelegt werden, doch kébnnen Angaben, die flr die
Beurteilung der grundsatzlichen Zulédssigkeit des Vorhabens nicht notwendig sind,
z.B. elektrotechnische oder eisenbahntechnische Details, dem Detailgenehmigungsverfahren
vorbehalten werden. Fir die endgiltige Zulassung des Vorhabens missen aber jedenfalls
alle notwendigen Angaben vorliegen.

Auf folgende Grundanforderungen an jede UVE ist jedoch hinzuweisen:

e Die verwendeten Methoden (Mess-, Berechnungs-, Prognose-, Bewertungsmethoden)
sind nachvollziehbar und schliissig zu beschreiben (Benennung der Methodik ggf. mit
Zitat der Literatur, auf die Bezug genommen wird, Vorgangsweise bei den
Untersuchungen, Auswertung der Daten, Zeitpunkt der Erhebungen, meteorologische
Situation);

¢ die Zitierung von nicht 6ffentlich zugénglichen Unterlagen, auf die Bezug genommen wird,
ist offen zu legen;

e es sind sowohl die gesetzlichen bzw. normativen Grundlagen als auch die verwendete
Fachliteratur anzufihren;
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e die Ergebnisse und ihre Diskussion (Bewertung) sind sowohl in einem Bericht als auch in
Plandarstellungen aufzubereiten. Der MaBstab der Pldane muss so gewahlt sein, dass die
Ergebnisse vor Ort eindeutig nachvollziehbar sind;

e die Ergebnisse der Untersuchungen gemaB § 6 Abs. 1 Z 1 bis 5 sind in einer allgemein
verstandlichen Zusammenfassung darzulegen;

e Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben (z.B. Fehlen von Daten, Zweifel
an der Zuverldssigkeit von Daten, Unzumutbarkeit der Datenbeschaffung) sind offen zu
legen und zu begriinden.
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Allgemeines

Empfehlungen

Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine friihzeitige Information und Einbindung der
Offentlichkeit vorteilhaft ist und mitunter Erganzungen, Nachforderungen durch die
Behérde oder Erhebungen zu einem spateren Zeitpunkt — oftmals verbunden mit
einem  erheblichen  Zeitaufwand - ersparen  kénnen. Anrainer und
Interessensvereinigungen  wie  z.B. Jagd- oder Fischereivereine sowie
Naturschutzverbande verfliigen oftmals Uber wichtige Informationen, die bei der
Erstellung der UVE zu berUicksichtigen sind.

Weiters hat sich bewahrt, wenn der Projekiwerber die Behdrde dartber informiert,
wer/welche Stellen bei der Erstellung der UVE eingebunden bzw. mit wem Kontakt
aufgenommen wurde. Dies betrifft sowohl friihzeitige Behérdenkontakte als auch z.B.
Burgerbeirate, Umweltanwaltschaften oder wissenschaftliche Einrichtungen und wie
deren Anliegen bzw. Stellungnahmen in die UVE aufgenommen wurden.
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Die UVE
1. Beschreibung des Vorhabens

Die Beschreibung des Vorhabens hat alle baulichen Einrichtungen und Eingriffe zu
umfassen, die mit dem Vorhaben in einem funktionalen Zusammenhang stehen. Hierbei ist
auf die Aufschluss-, Abbau-, SchlieBungs- und Folgenutzungsphase einzugehen.

Die Aufschlussphase erfolgt oft abschnittsweise und umfasst die Rodung und Abrdumung
des Abbaugelandes, die Errichtung von ZufahrtsstraBen, Umz&unung, Dammung,
Betriebsanlagen, Stollen etc.

Die Abbauphase beinhaltet den Abbau und Abtransport des mineralischen Rohstoffes sowie
allfalige mehr oder weniger parallel erfolgende Aufbereitungs-, Veredelungs- und
WeiterverarbeitungsmaBnahmen.

Die SchlieBungsphase umfasst die Sicherung des Oberflachengelandes nach Beendigung
der Abbautatigkeit, die Entfernung der Bergbauanlagen sowie Rekultivierungs- und
Renaturierungsarbeiten.

Die Folgenutzungsphase beinhaltet etwa die land-, forstwirtschaftliche oder touristische
Nutzung des Gebietes nach vollstandiger Beendigung der Bergbautatigkeit.

Bei Bergbauvorhaben ist insbesondere der Lagerstattenschutz zur Verhinderung von
Raubbau von Bedeutung. Soll eine Lagerstatte (damit wird eine ,nattrliche Anh&ufung
nutzbarer Minerale und Gesteine, die nach GréBe und Inhalt fiir eine wirtschaftliche
Gewinnung in Betracht kommen kénnte“ bezeichnet) nicht zur Ganze abgebaut werden, ist
sicher zu stellen, dass der verbleibende Teil der Lagerstatte zumindest weiter gewinnbar
bleibt, sofern die Ricksichtnahme auf ein Schutzgut nicht den weiteren Abbau ausschlie3t.
Dies ist in der UVE nachvollziehbar darzustellen.

Far den Fall der Erweiterung eines bestehenden Vorhabens ist an Hand nachfolgender
Angaben auch dieses zu beschreiben und zu dokumentieren. Weiters sind gegebenenfalls in
Aussicht genommene weitere Ausbaustufen zu beschreiben und planlich zu skizzieren.

Soweit auf Grund der Art und Charakteristika des Vorhabens relevant, sind auch Angaben zu
Unfallszenarien und méglichen Betriebsstérungen' zu liefern.

Die notwendigen Angaben sind zweckméaBigerweise in folgende Abschnitte zu untergliedern:
1.1. Allgemeines

Die allgemeinen Informationen haben sich auf die Gegebenheiten und Randbedingungen
des geplanten Abbaus zu beziehen.

e Angaben zum Genehmigungswerber und zur geplanten betrieblichen Organisation

e Kurzbeschreibung des Vorhabens: Abbauflache, derzeitige Nutzung, derzeitiger
Aufschluss, Rohstoffart, Aushubkubatur, Rohstoffkubatur, Jahresférdermenge,
Gesamtdauer des Vorhabens, Abbauméchtigkeit, Abbausystem und Abbauabschnitte,
Grundwasserspiegellagen, Entwicklung der offenen Flache, Maschineneinsatz,
Infrastruktur, Verkehr, LarmschutzmaBnahmen, StaubschutzmaBnahmen,
Wiederverfiullung, Rekultivierung

e Dbetroffene fremde Rechte: Wasserrechte, bewilligungsfreie  Trink-  und
Nutzwasserbrunnen etc.

% vgl. auch § 109 MinroG
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Auflistung jener Verwaltungsvorschriften, nach denen voraussichtlich eine Genehmigung
zu erteilen sein wird."

1.2. Physische Merkmale

Funktionale und raumbezogene Darstellung des Vorhabens
Das gesamte Vorhaben ist in folgender Weise mdéglichst in digitalisierter Form zu
dokumentieren:

Allgemeine Beschreibung des Raumes (Uberblick zu geographischen, geologischen,

hydrogeologischen, geotechnischen Gegebenheiten, geologisch-lagerstattenkundliche

Beschreibung)

Ubersichtslageplan im MaBstab 1:50.000 oder 1:25.000 (je nach GréBe des Vorhabens)

Lageplan mit den beabsichtigten Aufschluss- und Abbauabschnitten im MaBstab 1:1.000

bis 1:1.500, je nach GréBe des Vorhabens

Lageplan Uber die beabsichtigte Folgenutzung

Katasterplan mit Orthofoto nach aktuellem Stand oder Satellitenbilder in entsprechender

Aufldsung bzw. Laserscanning mit und ohne Eintragungen der Vorhabensbestandteile

evt. weiteres Fotomaterial zur Dokumentation des Ist-Zustandes sowie Fotomontagen der

geplanten Abbau- und der Folgenutzungsphasen

Verzeichnis der fir den Aufschluss und/oder Abbau erforderlichen Grundstiicke

Angaben zu Rodungen (dauernd/vortbergehend)

Plane und Beschreibungen zu den raumordnerischen Festlegungen und rechtlichen

Beschrankungen in der vorhabensrelevanten Umgebung. Aus diesen hat hervorzugehen:

= die flachenwidmungsplanméaBige Zuordnung der betroffenen Grundsticke und des
relevanten Raumes

= forstlich raumplanerische Festlegungen (Waldentwicklungsplane, Schutz- und
Bannwalder, Gefahrenzonenplane)

= wasserwirtschaftliche Festlegungen und Planungen (Wasserschongebiete,

Wasserschutzgebiete, Schutzgebiete hinsichtlich Heilquellen und Heilmoore,

Uberschwemmungsgebiete, wasserwirtschaftliche Rahmenplédne und Rahmenver-

flgungen, wasserwirtschaftliche Vorrangflachen gegeniber Sand- und Kiesabbau,

Verbots- und Eignungszonen, MaBnahmenprogramme gemaB § 55e WRG etc.)

= naturschutzrechtlich ausgewiesene Gebiete (wie z.B. Naturschutz- und

Nationalparkgebiete, Landschaftsschutzgebiete, geschitzte Landschaftsteile,

Naturparks, Naturdenkmaler, Ruhegebiete, Europaschutzgebiete), Ersichtlich-

machungen von EU-Schutzgebieten und Angabe von internationalen Schutzgebieten

(z.B. Weltnaturerbe, Ramsar-Schutzgebiete)

= bestehende Widmungen in der vorhabensrelevanten Umgebung als

— Bauland, in dem Wohnbauten errichtet werden durfen,

— erweitertes Wohngebiet: das sind Bauhoffnungsgebiete und Flachen, die fur die
kinftige Errichtung von Wohnhdusern, Appartementhausern, Ferienhdusern,
Wochenendh&usern und Wochenendsiedlungen, Garten- und
Kleingartensiedlungen,

— Gebiete, die fur Kinderbetreuungseinrichtungen, Kinderspielplatze, Schulen oder
ahnliche Einrichtungen, Krankenhduser, Kuranstalten, Seniorenheime, Friedhofe,
Kirchen und gleichwertige Einrichtungen anerkannter Religionsgemeinschaften,
Parkanlagen, Campingplatze und Freibeckenbader,

sowie die Entfernung des Vorhabens zu den nachstgelegenen Wohnhdusern und

derlei Einrichtungen

"

Nach dem UVP-G 2000 hat die Projektwerberin zwar nur mehr einen einheitlichen Genehmigungsantrag einzubringen, die
Angabe der Verwaltungsvorschriften, nach denen eine Genehmigung zu erteilen sein wird, empfiehlt sich jedoch dringend,
um dem Vergessen bestimmter Materien und damit u.U. gravierenden Verfahrensverzdgerungen vorzubeugen.
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= besondere oOrtliche Gegebenheiten wie z.B. Autobahnen, SchnellstraBen,
Bahntrassen, Trassen von Leitungen fir Elektrizitat, Telekommunikation, Wasser-,
Gas- und Erddlleitungen, Kanale, sonstige Infrastruktureinrichtungen
= sonstige Festlegungen (z.B. betreffend Naturgefahren)
e Angaben Uber die Gewinnungsberechtigung fir die betroffenen Grundstlicke
¢ bei Flussbaggerungen: Querschnitte im Projektsbereich alle hundert Meter

Verkehrskonzept

e Konzept Uber den Abtransport der mineralischen Rohstoffe unter Berlcksichtigung
bestehender Verkehrsgrundsédtze der Gemeinden (Routenwahl, Transportgewicht,
Transportzeiten etc.)

¢ Anschluss an das Ubergeordnete Verkehrsnetz (StraBe, Schiene, Wasserwege)

Beschreibung der Vorhabenselemente

Bergbauzubehér - Mobile Anlagen und Maschinen (Anzahl, Typen, Kapazitaten, Antriebsart,

Motorleistung)

e Gewinnungsgerate (Radlader, Schrapper, Schubraupen, Bagger, Bohrgerate, Frasen etc.)

e Transportgerate (Férderbander, LKW)

e allféllige (semi)mobile Anlagen (Stromaggregate, Tanks, Aufbereitungsanlagen,
Waschanlagen)

Bergbauanlagen - Stationare Anlagen

e Aufbereitungs- und Verarbeitungsanlagen:

= insb. Anlagen zum Sortieren, Zerkleinern, Waschen, Mischen, Klassieren
(z.B. Kieswaschanlage, Siebmaschinen, Prallmihlen, Klassieranlagen,
Brecheranlagen, Schlammbecken, maschinelle Schlammentwasserung)

= bei Untertagebergbau: Erzaufbereitungsanlagen (Flotation, Schwerkraftklassierung,
Magnetscheidung etc.) etc.

Foérderbander

Stollen, Schéachte

Rohrleitungsanlagen

Personenbeférderungsanlagen: Aufziige, Bergwerksbahn

Beluftungseinrichtungen

Verladeeinrichtungen

Betriebsgebaude

Betriebstankstellen

BetriebsstraBen

Werkstatten

Beanspruchte Flachen (auBerhalb des Abbaus)

e Transportwege bis zur Verhaldung/zur Aufbereitung/zur Verladung

e Manipulationsflachen, Abstellflachen

e Flachen zur Zwischenlagerung

e Flachen zur Pflanzenproduktion (Vorbereitung fir Rekultivierung), Pflanzenlagerung,
Quartier fur Geholze

1.3. Merkmale der Gewinnungsprozesse
Allgemeines

Hier hat eine Beschreibung der 4 Phasen des Projektes (Aufschluss, Abbau, SchlieBung,
Folgenutzung) zu erfolgen.
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Beschreibung des Vorhabens

e Aufschlussphase
Beschreibung des beabsichtigten Aufschlusses unter Beilage des Kartenwerkes gemaR

MarkscheideVO

= Aufschlusslage

= Aufschlussart (Hangaufschluss, Plateauaufschluss) nach der Topographie im
Vorkommensbereich

= Aufschlussfigur (Aufschlussanschnitt bei Hangaufschlissen, Aufschlussgraben oder
Einschnitt mit Aufweitung bei Plateauaufschlissen),

= Art und AusmaB der Abrdumung der Geldndeoberflache zur Freilegung des
Vorkommens, zur Schaffung des Platzes fir das Betriebsgelande,
FahrstraBenanlage, allenfalls Angabe zur Zwischenlagerung des Mutterbodens

= Baustelleneinrichtungen und Flachen zur Zwischenlagerung (Flachenbedarf,
Wasserversorgung, Energieversorgung, Abfall- bzw. Abwasserentsorgung)

= Ressourcenbedarf (Baustoffe)

= Lageplan fir den Baubetrieb im MaBstab 1:1.000

= bei Untertagebergbau: langlebige Grubenbaue sowie zu errichtende Bergbauanlagen

(Schachte und Stollen), vertikale, geneigte und horizontale Ausrichtung des
Grubengebaudes

e Abbauphase:

=

=
=
=

Beschreibung und planliche Darstellung des Abbauverfahrens nach Art und Weise, in
der sich die Abbaufronten in Anpassung an die vorliegenden
Lagerstattenbedingungen nach Raum und Zeit Uber die Lagerstatte hin entwickeln,
insbesondere ob eine strossenartige Bauweise (Etagenbau, Wandabbau,
Wandabbau mit strossenartigem Verhieb) oder eine flachenartige Bauweise vorliegt
sowie die generelle Abbaurichtung (Parallelabbau - die Abbaufront bewegt sich
diesfalls in eine Richtung, Schwenkabbau - die Abbaufront bewegt sich hierbei um
einen Drehpunkt, Weitungsabbau - keine regelmaBige Abbaufront)

bei Untertagebergbau: kammerartige, stoBartige, pfeilerartige oder langfrontartige
Bauweise, Art der Dachbehandlung (Pfeiler-/Ferstenbau, Versatzbau oder Bruchbau)
Abbaudurchfiihrung (Anzahl der Etagen, Etagenhdhe, Etagenbreite, Bdschung und
die Abbauscheiben bzw. sonstige Losungsmethoden)

Angaben zu Betriebszeiten und Betriebsdauer, durchgangiger oder interimistischer
Abbau (ganzjahrig oder nur wahrend bestimmter Monate)

Art der Sprengung

organisatorische Ablaufe (z.B. Zeitpunkt von Sprengungen)

SicherheitsmaBnahmen

e SchlieBungsphase:
Anzugeben sind die zur Sicherung der Oberflachennutzung nach Beendigung der
Abbaubautatigkeit vorgesehenen MaBnahmen, etwa

U U Ul

Uy

Wiederherstellung des friiheren Zustandes

Art des Verflllungsmaterials

anderweitige Wiedernutzbarmachung

naturschonende und landschaftsgerechte Gestaltung (RenaturierungsmaBnahmen,
RekultivierungsmaBnahmen)

Herstellung standsicherer Bschungen

Gestaltung der tUber dem zu erwartenden Grundwasserspiegel zu liegen kommende
Plateauflachen und Bermen

MaBnahmen zur nachhaltigen Sicherstellung eines guten Zustandes der Gewasser
(z.B. Ufergestaltung von Baggerseen, ausreichende Grundwassertberdeckung)
Abtragung, Entfernung, Sicherung und Verwahrung von stillgelegten
Bergbauanlagen, Einrichtungen udgl.

Sicherstellungen fur die Wiederherstellung



Bundesministerium fir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 23

e Folgenutzungsphase (Uberblickshaft):
= Beschreibung der Folgenutzung des Gelandes entsprechend den beabsichtigten
Abbauschritten
= Angaben zur Herstellung des geplanten Zustandes

Technische Infrastruktur
e Beschreibung der Energieversorgung
= Stromversorgung (Fremdbezug, Eigenerzeugung) sowie Darstellung der Anspeisung
der Verbraucher
= Versorgung mit Mineralélen: Lagereinrichtungen fir Brenn- und Treibstoffe,
Tankstellen, Betankung der leicht und schwer beweglichen Abbaugerate, sonstige
Manipulationen mit Mineralélen etc.
= Beheizung der Betriebs- und Sozialrdume
= Anteil erneuerbarer Energietrager
= Anschlussleistungen und Energiebedarf

e Beschreibung der betrieblichen Wasserwirtschaft (Trink- bzw. Nutzwasserversorgung,
Wasserbedarf)

e Beschreibung der Abwasserentsorgung

e Beschreibung sowie planliche Darstellung der Hochwasserschutz- und anderer
SchutzmaBnahmen

e Beschreibung der Abfallentsorgung (z.B. Tankstellen- und Werkstattenabfalle, Abfélle aus
dem Sozialbereich oder dem Buiro)

e Beschreibung der Bewetterung sowie allfélliger Abluftreinigungen

Betriebsmittel

Art, Verbrauch, Lagerung und Einsatzort von
e Sprengmittel

e Treibstoffen, Olen und Schmiermitteln

e Chemikalien fir Aufbereitung

Beschreibung von méglichen Unfallszenarien und Betriebsstérungen

e Beschreibung von nach verninftiger Einschatzung vorhersehbaren Unféllen (auf Grund
technischer oder natirlicher Ursachen; z.B. Dammbruch, Brand, geplatzter
Hydraulikschlauch)

e Angaben zu sicherheitstechnisch relevanten Einsatzstoffen

e Gefahrenquellen und Stérfalleintrittsvoraussetzungen
MaBnahmen zur Vermeidung und Begrenzung, Notfallplane, Alarm- und
Brandschutzplane (z.B. Grubenwehr)

e Angaben zum Vorgehen (alternative Arbeitsweise) bei Betriebsstérungen (z.B. Ausfall von
regularen Transporteinrichtungen)

1.4. Riickstande und Emissionen

In diesem Teil der UVE sind die vom Vorhaben verursachten potenziellen Ruckstédnde und
Emissionen (d.h. die Zusatzbelastung) sowie die Schadstoffemittenten wahrend der
Aufschluss-, Abbau- und SchlieBungsphase und jene Emissionen, die durch Unfélle und
Betriebsstorungen verursacht werden kénnen, darzustellen (Emissionsprognosen). Falls es
auch im Rahmen der konkreten Folgenutzung zu Emissionen kommen kann, die Uber das
MaB der ortsliblichen Nutzung hinausgehen, sind diese ebenfalls zu beschreiben.

Emissionen in die Luft
e Art der Emissionen (gas- oder partikelférmig, diffus oder gefasst, Gertiche)
e Art der Emissionsquellen (punkt-, linien- oder flachenférmig)
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Beschreibung des Vorhabens

e Angabe der zu erwartenden Schadstoffemittenten:

oyl uuiiy

Y

U

Aufschluss und Abbau (einschlieBlich Sprengungen)

Verkehr: innerbetrieblich sowie bis zum Ubergeordneten StraBennetz
Entnahmegerate

Lager, Halden

Aufbereitungsanlagen

Energieerzeugung, Stromaggregate

Verkehr: Ersatztransporte bei Ausfall von Férderbandern etc.

uantifizierung:

diffuse Staubemissionen
Verkehr: Abschéatzung der Fahrbewegungen, Art der Fahrzeuge

Entnahmegerate und Aufbereitungsanlagen: Maschinenleistung, Konzentrationen
und Massenstrome
Emissionsfaktoren

e anzufUhrende Parameter:

U

Verkehr und Entnahmegerate: Luftschadstoffe (NO,/NO,, CO, Benzol,
Schwebestaub, PM;, ggf. weitere, siehe Kapitel 3.1.); Produktionsmenge,
Fahrbewegungen, Kapazitat der Gerate, Haufigkeit des Umschlages
Aufbereitungsanlagen, Energieerzeugung: prozessbedingte Schadstoffe

Emissionen treibhauswirksamer Gase (insbesondere CO,)

Staubemissionen durch Aufschluss/Abbau bzw. die Baggerung

Emissionen beim Einsatz von Sprengmitteln

insb. Untertage: Emissionen im Brandfall

Emissionen bei Betriebsunfallen (arbeitnehmerschutzrelevant: Grubengase)

e Angabe der zu erwartenden Larmemittenten bzw. Schallquellen sowie Quantifizierung der
Schallemissionen (Normalbetrieb, Spitzen) und deren Dauer und Charakteristik:

=
=

=

=

Verkehr: innerbetrieblich, Umladetatigkeiten (Vorbeifahrfeldpegel im Arbeitszyklus)
Entnahmegerate, Aufbereitungsanlagen (Schallleistungspegel), Transport bis zum
Ubergeordneten Verkehrsnetz

Versorgungseinrichtungen  (Schallleistungspegel  von Energiebereitstellung,
Aggregate etc.)

Sprengungen (einschlieBlich vorbereitender Bohrungen)

Gewasserbezogene Emissionen
e Angabe der zu erwartenden Art der Emissionen:

=
=

VY

fm—
f—

Abwasseranfall und -entsorgung des Sanitarbereichs

Abwasseranfall und -entsorgung von Betankungsflachen von Fahrzeugen und
Maschinen (Getriebedle, Treibstoffe)

Oberflachenabfluss von Niederschlagswasser

Emissionen im Brandfall, Léschwasser

Aufbereitungsanlagen (z.B. Entsorgung der Kieswaschwasser durch Versickerung in
Schlammbecken)

Lagerung, Leitung und Umschlag Wasser gefahrdender Stoffe

Untertagebau: Verunreinigung von Bergwassern (Treibstoffe, Hydraulikéle,
Sprengstoffreste)

e Quantifizierung
e anzufihrende Parameter:

=

It. Allgemeiner Abwasseremissionsverordnung (straBenbedingte und
betankungsbedingte Abwasserinhaltsstoffe, Sprengstoffreste)
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Emissionen in den Boden

Angabe der potenziellen Schadstoffemittenten:

= Tropfverluste oder Unfalle mit Kraftfahrzeugen (Treibstoffe, Schmierdle)
= Staubdeposition

= Lagerung gefahrlicher Stoffe, Abfallsammelstellen

= Sprengstoffreste

Quantifizierung

Angabe relevanter Parameter

Erschiitterungen

Angabe der potenziellen Verursacher:

= Sprengungen

= mobile Geréte, Kraftfahrzeuge

= Aufbereitungsanlagen

Quantifizierung:

= Sprengungen: Frequenz, Schwingungsgeschwindigkeit sowie Informationen geman
SprengarbeitenVO; Zeiten, Starke und Dauer sonstiger Erschitterungen

Steinflug

durch Sprengungen (Angabe der Gefahrenradien)

Sonstige Emissionen

z.B. Warme, Strahlung, Licht falls relevant

Abraum und taubes Gestein'

Menge des zu erwartenden anfallenden Abraums und tauben Gesteins und vorgesehenes
Management desselben (Verhaldung, Rekultivierung, Verwertung etc.)

Abfalle und Reststoffe@

* Abfallmengen (Massenbilanz), Abfallart unter Angabe der Schlisselnummer gemaB

ONORM  S2100 "Abfallkatalog" oder der EWC-Codes'®,  Abfallqualitat

(Hauptbestandteile/Matrix, umweltrelevante Inhaltsstoffe einschl. moglicher

Kontamination, Gesamtgehalte, Eluatwerte etc.)

Angabe der zu erwartenden Abfallverursacher

Areale zur Zwischenlagerung

Deponien (allenfalls ist das AWG anzuwenden)

Angaben zur Entsorgung:

= betriebsinterne/s Verwertung/Recycling

= externe Entsorgung

= Verwertungs- bzw. Behandlungsmdglichkeiten (Recycling, thermische, chemisch-
physikalische, mechanisch-biologische Behandlung, Deponierung etc.)

= organisatorische Vorkehrungen zur Einhaltung abfallwirtschaftlicher
Rechtsvorschriften

= Verfullung von Hohlrdumen

1.5. Uberwachungs- und BeweissicherungsmaBnahmen

Beweissicherung:

FlieBgewasser: Quantitativ: Abflussmenge oberhalb und unterhalb des Abbaubereiches;
Qualitativ: Untersuchungen des Gewassers oberhalb und unterhalb des Abbaubereiches

'2 Zur Unterscheidung zwischen Abraum und taubem Gestein einerseits und Abfallen und Reststoffen andererseits ist die in

Ausarbeitung befindliche Richtlinie Uber die Bewirtschaftung von Abféllen aus der mineralgewinnenden Industrie zu beachten.

'3 abhingig von der zum Zeitpunkt der UVE-Erstellung giiltigen Rechtsvorschrift
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auf folgende Parameter bzw. Parametergruppen (je nach mdglichen Inhaltsstoffen):
abfiltrierbare Stoffe, pH-Wert, Temp., Summe der Kohlenwasserstoffe, AOX, BSB5, CSB,
TOC, ges. geb. Stickstoff, Nitrit, ges. Phosphor, Schwermetalle etc.

Grundwasser: Grundwasserstand, Qualitat (kleine Trinkwasseruntersuchung eventuell
inkl. mikrobiologischer Parameter, bei Bodenaushubdeponien evtl. auch AOX, TOC,
Kohlenwasserstoffe wahrend der Abbauphase), Grundwasserbeweissicherungsnetz
Grundwasserseen: Grundwasserstand, Qualitdt; Beweissicherung zumindest im
(Frah-)Herbst (vor der Durchmischung) mit Probenahme sowohl von der Oberflache als
auch von der tiefsten Stelle knapp Uber Grund auf folgende Parameter: kleine
Trinkwasseruntersuchung eventuell inkl. mikrobiologischer Parameter, Sauerstoffgehalt,
24 h-Zehrung, Gesamtphosphor, Beurteilung des Trophiezustandes, Kohlenwasserstoffe
wahrend der Abbauphase

Luftreinhaltung:  Depositionsprobenahmen  (Staubsammler, ggf. Elementanalytik),
NO,-Passivsammler in Betriebsphase

Okologie: Uberpriifung der ErsatzmaBnahmen

Management der Folgenutzung (Seen)

Speziell fir Flussbaggerungen:

Uberpriifung der prognostizierten ~ Anlandungen beziiglich  Machtigkeit und
Kornzusammensetzung nach einer ldngeren Niederwasserperiode frihestens ein Jahr
nach Abschluss der Baggerung

Sohlgrundaufnahmen im Entnahmebereich und je 200 m stromauf- und stromabwarts;
wenn erforderlich in einem erweiterten Projekisgebiet bis 1-2 km flussaufwarts des
Entnahmebereiches

Uberpriifung der prognostizierten Sohlgeschwindigkeiten bei RNQ und MQ

Erhebung der fischdkologischen Verhaltnisse gemal der Methode und dem Umfang der
Istzustandserhebung 1-2 Jahre nach Abschluss der Baggerungen

Erhebung des Makrozoobenthos gemaB der Methode und dem Umfang der
Istzustandserhebung 1-2 Jahre nach Abschluss der Baggerungen

bei prognostizierten Anderungen der Grundwasserstandsverhaltnisse im AusmaB groBer
als 1 dm: qualitative und quantitative Beweissicherung bez. Trinkwasserbrunnen vor,
wahrend und nach der Baggerung

Erforderliche Uberwachungs- und BeweissicherungsmaBnahmen nach Beendigung der
Bergbautétigkeit:

Angaben Uber die Dauer von regelmaBigen Kontrollen
Angaben tber mégliche Schaden
Angaben dartiber, welche Sicherheitseinrichtungen zu erhalten sind

Zu weiteren umweltrelevanten MaBnahmen: siehe Kap. 4
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2. Alternative Losungsmoglichkeiten

Die Projektwerberin hat eine Ubersicht iiber die wichtigsten anderen von ihr gepriiften und
grundsatzlich realisierbaren Lésungsméglichkeiten zu geben und weiters die Auswahlgrinde
bei der Entscheidungsfindung darzulegen. Fir die Zwecke einer UVE ist hierbei nicht in
erster Linie auf wirtschaftliche, sondern vor allem auf umweltrelevante Faktoren einzugehen.

Mdgliche Varianten:

e Uberblick Uber das geologische Vorkommen und die potenziellen Standortvarianten
(Bedarfsanalyse, Bewertung etc.)

e Tagbaudesign: Kulissenbergbau mit Sturzschacht, Hangabbau etc.
Fordertechnologie/Transportvarianten: ~ Schwerfahrzeuge, Eisenbahn, Sturzschacht,
Bandférderung, Stollen etc.

e Dimensionierung des Vorhabens: GréBe, Planungszeitraum, Flachengebrauch,
Lagerstattenschutz

e Renaturierung, Rekultivierung

e geplante Folgenutzungsvarianten: Freizeitnutzung, Biotop- bzw. Lebensraumschaffung,
Land/Forstwirtschaft, Industrielle oder gewerbliche Nutzung; fir die geplante
Folgenutzung erforderliche SchlieBungsmaBnahmen

e Technologie- bzw. Ausfihrungsvarianten: Art des Lésens und Freisetzens mineralischer
Rohstoffe, Art der Aufbereitung mineralischer Rohstoffe, Art der Versorgung (Energie,
Wasser), Art der Abfallbewirtschaftung und Abwasseraufbereitung und -entsorgung

¢ Nullvariante (ggf. auch fir Teile des Vorhabens)

Die jeweilige Variante ist Ubersichtlich darzustellen und im Hinblick auf die
Umweltauswirkungen mit dem beantragten Vorhaben zu vergleichen. Kriterien sollten hierbei
etwa die betroffene Bevodlkerung, betroffene sensible Gebiete, Infrastruktur und Verkehr
(Einzugsgebiete, Anfahrtsdistanzen), Landschaftsbild etc. sein. Die Darstellung der
Alternativvarianten erfolgt CberblicksmaBig und (in der Regel) nicht mit demselben
Detaillierungsgrad wie die gewahlte und der UVP unterzogene Variante.

Standortalternativen sind planlich darzustellen.
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3. Beschreibung der Umwelt und der Auswirkungen des
Vorhabens

Dieses Kapitel enthalt die wesentlichen Aussagen Uber die umweltrelevanten Auswirkungen
des Vorhabens und beinhaltet drei Aspekte:

e Die Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes, also der Umweltsituation vor
Realisierung des geplanten Vorhabens. In die Ist-Zustandsbeschreibung sind auch
unmitteloar  vor Realisierung stehende  Anlagen (z.B. wahrend des
Genehmigungsverfahrens), deren Auswirkungen klar abschétzbar sind und die zum
Zeitpunkt der Verwirklichung des Vorhabens Realitat sein werden, zu berlcksichtigen. Bei
Vorhabensanderungen sind die Auswirkungen der bestehenden Anlage bei der
Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes zu beriicksichtigen;

e die Beschreibung der Zusatzbelastung durch das Vorhaben auf alle Umweltmedien und

e die Beschreibung und Bewertung der Gesamtbelastung, also die Summe aus Ist-
Zustand und der durch das Vorhaben verursachten Zusatzbelastung.

GemaB den Erfahrungen bisheriger UVEs hat sich eine Gliederung dieses UVE-Teils nach
Schutzgiitern bewéhrt'. Es ist daher sinnvoll, den Aufbau der UVE nach Schutzgiitern
vorzunehmen, wobei dann fiir jedes Schutzgut eine Beschreibung des Istzustandes der
Umwelt und der méglichen erheblichen Auswirkungen des Vorhabens erfolgt.

Es sind folgende Klarstellungen notwendig:

e Abgrenzung der Untersuchungsrdume

e Wabhl der Untersuchungsmethoden

e Referenzzeitpunkt: Ist-Situation zum Zeitpunkt der Antragstellung unter Berlcksichtigung
bereits genehmigter, aber noch nicht verwirklichter Vorhaben

Fir jedes Schutzgut ist zunachst der Istzustand (ohne Verwirklichung des Vorhabens) als
Basis fur die Betrachtung der Auswirkungen zu beschreiben. Falls prognostizierbar, sollte in
diese Beschreibung auch die zu erwartende Entwicklung der Umwelt bei Unterbleiben
des Vorhabens einflieBen.

Danach hat, ebenfalls schutzgutspezifisch, die Beschreibung und Bewertung der
Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt zu erfolgen. Dabei ist die Gesamtbelastung
darzustellen, d.h. der bestehenden Vorbelastung ist die durch das Vorhaben verursachte
Zusatzbelastung  hinzuzurechnen. Bei der Ermittlung der vorhabensbedingten
Zusatzbelastung sind die als Projektsbestandteile vorgesehenen Vermeidungs-,
Verminderungs-, Ausgleichs- oder ErsatzmaBnahmen zu bericksichtigen. Hierbei werden
vielfach Wechselwirkungen oder kumulative Auswirkungen festzustellen oder es werden
bestimmte Auswirkungen mehreren Schutzgiitern zuordenbar sein. In diesem Fall ist das
Thema dort zu behandeln, wo es systematisch am besten zuordenbar ist und auf die sonst
noch betroffenen Bereiche hinzuweisen. Auch auf positive Auswirkungen ist Bezug zu
nehmen (bspw. Reduktion von Larm- und Verkehrsbelastungen durch Standortverlegungen).

Die Auswirkungen auf die Umwelt sind fir jede Phase des Vorhabens zu untersuchen. Dabei
sind die Aufschluss-, Abbau-, SchlieBungs- und Folgenutzungsphase zu betrachten
(siehe Kap. 1 S. 20).

' Bei den Schutzgiitern werden im Folgenden auch Schutzinteressen des Menschen behandelt. Diese werden aus praktischen
Griinden z.T. beim jeweils thematisch damit zusammenhangenden Schutzgut behandelt, obwohl sie dem Schutzgut Mensch
zuzuordnen sind (z.B. Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft).
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Bei Erweiterungsvorhaben sind auch die bereits vorhandenen, fir die Beurteilung des
geplanten Vorhabens relevanten Auswirkungen durch das bestehende Vorhaben zu
betrachten und mit den zuséatzlichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens gemeinsam zu
bewerten.

Gelangt der Kumulationstatbestand (§ 3 Abs. 2 bzw. § 3a Abs. 6 UVP-G 2000) zur
Anwendung, so werden auch hier die Auswirkungen der bereits bestehenden Vorhaben in
die Beschreibung des Istzustandes einflieBen und somit eine wichtige Grundlage fur die
Bewertung der zusatzlichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens sein.

Da bedeutende Auswirkungen der hier behandelten Vorhabenstypen auf die Schutzgter
(insbesondere Emissionen in die Luft, La&rm, Bodenverbrauch) charakteristischerweise
verkehrs- und raumbezogen sind, ist es sinnvoll, die raumbezogenen und verkehrlichen
Grundlagen in einem eigenen Kapitel (3.2. ,,Raum und Verkehr) darzustellen. Hilfestellung
zur Abgrenzung des Untersuchungsraumes bei Projekten mit erhdhter Verkehrsrelevanz
sowie zur Problematik von Prognoseunsicherheiten bietet der vom Umweltbundesamt
herausgegebene Leitfaden UVP und IG-L (http:/www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/

uvpsupemas/).

Der Beschreibung der Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere auch der Kumulations-
und Wechselwirkungen, kann eine Beeinflussungsmatrix fir alle Schutzguter gemeinsam
vorangestellt werden, die eine Grobbeurteilung der Relevanz zu erwartender
Umweltauswirkungen ermdglicht. Wie diese aussehen kénnte, ist auf den nachsten Seiten
skizziert:

AU Aufschlussphase

AB Abbauphase

S SchlieBungsphase

F Folgenutzungsphase

u Unfalle und Betriebsstérungen


TuschlP
Hervorheben
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3.1. Mensch

Gesundheit und Wohlbefinden, Wohnen und Erholen

3.1.1. Abgrenzung des Untersuchungsraumes

Diese hat in erster Linie auf Basis

e der LA&rmimmissionen,

e der Luftschadstoffimmissionen,

e der Einwirkungen in den Wasserhaushalt,

e Erschitterungen, Steinflug (insb. bei Sprengungen),
zu erfolgen.

Untersuchungsraum Larm: Es sind jene Gebiete zu betrachten, in denen die Larmsituation
erheblich in Pegel oder Charakteristik verandert wird. Hierbei sind besonders sensible
Bereiche gesondert zu beriicksichtigen (z.B. Wohngebiete, Umgebung von Krankenh&usern,
Kuranstalten etc.).

Untersuchungsraum Wasserhaushalt: Siehe Kap. 3.5.
Untersuchungsraum Luftschadstoffimmissionen: Siehe Kap. 3.6.

Bezlglich spezifisch durch Verkehr verursachter Immissionen ist der Untersuchungsraum
beim Schutzgut Mensch auf lokal beeinflusste Raume begrenzt (je nach Situation etwa bis
zum Anschluss an das Ubergeordnete StraBennetz, das ist ein StraBennetz fir den
Durchzugsverkehr bzw. auf die Standortgemeinde und betroffene angrenzende Gemeinden).
Sind erhebliche Fernwirkungen des Zubringerverkehrs (z.B. starker Verkehrsanstieg von
Schwerfahrzeugen und damit verbunden spezifisch negative Immissionssituationen im
Ubergeordneten StraBennetz), so sind jedoch auch diese Wirkungen darzustellen.

3.1.2. Gesundheit und Wohlbefinden
Luftschadstoffe (insb. Staub)
Istzustand

Siehe Kapitel 3.6. (Schutzgut Luft/Klima)
Auswirkungen

Aufschluss-, Abbau-, SchlieBungs- und Folgenutzungsphase sowie bei Unféllen und

Betriebsstérungen

e Auswirkungen der Gesamtbelastung auf die menschliche Gesundheit sowie auf die
ortlichen Verhéltnisse durch die beim Schutzgut Luft (Kapitel 3.6.) angegebenen
Schadstoffe (Kurzzeit/Langzeitbelastung), Vergleich mit geltenden Grenz- oder
Richtwerten

e planliche Darstellung des durch Schadstoffe beeintrachtigten Bereiches unter
Bezugnahme auf geltende Immissionsgrenzwerte (lsoliniendarstellung), wenn
groBflachige Beeintrachtigungen von Siedlungsgebieten zu erwarten sind, Uberlagerung
dieses Wirkungsbereiches mit der Flachennutzung, Bewertung dieser Beeintrachtigungen

e bei Untertagebergbau: Bewertung der Gefédhrdung (insb. der Arbeitnehmer) durch
Grubengase, gesundheitsschadliche Staube
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Trinkwasser
Istzustand

e Angaben zur bestehenden Trinkwasserversorgung
e Trinkwasserqualitat und -quantitat

Auswirkungen

Aufschluss-, Abbau-, SchlieBungs- und Folgenutzungsphase sowie bei Unféllen und

Betriebsstérungen

e Beschreibung und Bewertung einer allfalligen denkbaren qualitativen und quantitativen
Beeintrachtigung des Trinkwassers (durch Eintrag von Betriebsmitteln, Ableitung von
Oberflachenwassern, mikrobiologische Verunreinigungen etc.) und einer daraus
resultierenden Gesundheitsbeeintréachtigung nach den entsprechenden Verordnungen
und Richtlinien; zur Beeintrachtigung von Trinkwasserversorgungsanlagen siehe auch
Kapitel 3.5.2.

Larm
Istzustand

Beschreibung der bestehenden Schallimmissionssituation (Intensitét, Dauer, Charakteristik)
betroffener Gebiete (ggf. bei Tag und Nacht sowie an Werktagen und Wochenenden);
energiedquivalenter Dauerschallpegel, Grundgerausch-/Basispegel, Schallpegelspitzen LA,

Auswirkungen

Aufschluss-, Abbau-, SchlieBungs- und Folgenutzungsphase sowie bei Unfallen und

Betriebsstérungen

e Beschreibung und Bewertung der Zusatzbelastung/Gesamtbelastung  durch
Schallimmissionen (Entnahmegerate, Entsorgungseinrichtungen, Sprengungen, Verkehr)
jeweils fur die Larmart sowie Vergleich mit den Planungsrichtwerten fir die
Flachenwidmung: ggf. bei Tag und Nacht sowie an Werktagen und Wochenenden,
Anderung der Ortlichen Verhéltnisse; jeweils flir die verschiedenen Larmqualitaten
(z.B. Sprengungen, Verkehrslarm)

e planliche Darstellung des larmbeeintrachtigten Bereiches unter Bezugnahme auf geltende
Immissionsrichtwerte (Isophonendarstellung), wenn groBflachige Beeintrachtigungen von
Siedlungsgebieten in der Aufschluss- und Abbauphase zu erwarten sind, Uberlagerung
dieses Wirkungsbereiches mit der Flachennutzung und Flachenwidmung; Bewertung
dieser Beeintrachtigungen

Erschiitterungen, Steinflug (insb. bei Sprengungen)

Istzustand

Beschreibung bestehender Vorbelastungen (zeitliche Verteilung, Intensitat), auch an
Gebauden zum Zwecke der Beweissicherung z.B. bei Erweiterungen durch die bestehende
(Alt)Anlage

Auswirkungen

Aufschluss-, Abbau-, SchlieBungs- und Folgenutzungsphase sowie bei Unféllen und
Betriebsstérungen
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* Beschreibung und Bewertung der Beeintrachtigungen durch Sprengungen, Verkehr usw.;
gof. bei Tag und Nacht sowie an Werktagen und Wochenenden, Anderung der &rtlichen
Verhaltnisse

Naturgefahren
Istzustand

Darstellung moglicher Naturgefahren  (Hangrutschungen, Wildbache, Hochwasser,
Steinschlag, Lawinen, Windwurf, Felsstlrze, Muren, Dammbriiche)

Auswirkungen

Aufschluss-, Abbau-, SchlieBungs- und Folgenutzungsphase sowie bei Unféllen und
Betriebsstérungen
e Angaben zu einer allfélligen Gefahrdung von Menschen auf Grund des Vorhabens

Sonstige Beeintrachtigungen (z.B. Licht)
Istzustand

Darstellung allfalliger relevanter Vorbelastungen
Auswirkungen

Aufschluss-, Abbau-, SchlieBungs- und Folgenutzungsphase sowie bei Unfallen und
Betriebsstérungen
e Beschreibung und Bewertung von Belastungen durch Licht

3.1.3. Wohnen und Erholen
Istzustand

e Standortbeschreibung (Beschreibung des Makrostandortraumes)
Bevélkerungszahl und -entwicklung der Gemeinde(n) (ortsteilbezogen)

e Beschreibung der Siedlungsstruktur (stadtisch, verdichtet, locker etc.) und lbergeordneter
funktionaler Verflechtungen
Entfernung zu Siedlungsgebieten

¢ allgemeine Charakterisierung der Wohnqualitat im betroffenen Bereich
Beschreibung und planliche Darstellung der StraBen- und Schienenverkehrssituation im
lokal und regional betroffenen Bereich

e Ortliche und Uberértliche Entwicklungskonzepte
Festlegungen in Regionalprogrammen (Vorrang-, Entwicklungs- und Eignungszonen)

e planliche Darstellungen von Vorrang-, Entwicklungs- und Eignungszonen auf Basis von
ortlichen Entwicklungskonzepten

e parzellenscharfe planliche Darstellung der Flachennutzung und Flachenwidmung im
betroffenen Bereich

e besonders sensible Nutzungen (Kindergéarten, Schulen, Spitéler, ...)

e Freizeit- und Erholungsnutzungen (Wanderwege, Schipisten etc.)

e planliche Darstellung der fir die Erholungsnutzungen (Wandern, Schifahren,
Erlebnistourismus etc.) maBgeblichen landschaftlichen Gegebenheiten und Einrichtungen
sowie bekannter Planungen von ErholungsmaBnahmen

e Charakterisierung des Orts- und Landschaftsbildes, wenn vom Vorhaben beeinflusst
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Auswirkungen

Zum Begriff Erholen:

Der Erholungswert eines Gebietes ist das AusmaB, in dem sich ein Gebiet zur Befriedigung
des Erholungsbedirfnisses des Menschen eignet. Er ist gegeben durch ein MindestausmalR
an verschiedenen Landschaftselementen (Baumbestand, Wiesen, Felder, Gewéasser und
topografischer Gliederung) sowie durch geringe Immissionen (Larm, Staub, Abgase), durch
leichte Zugéanglichkeit (Erreichbarkeit) und ein ausgewogenes MaB an ErschlieBungen
(Wanderwege und sonstige Einrichtungen) sowie durch Nutzbarkeit fur die Allgemeinheit.
Hinsichtlich der konkreten Freizeitaktivitditen sind verschiedene Erholungstypen zu
berlcksichtigen (z.B. Wandertyp, Freiraumtyp, Landschaftstyp, Rundfahrertyp, Sporttyp,
Bildungstyp etc.), die auf Grund bestimmter Motivationen unterschiedliche Anforderungen an
die landschaftlichen Gegebenheiten stellen. Dementsprechend gibt es auch unterschiedliche
Erholungsfunktionen.

Aufschluss-, Abbau-, SchlieBungs- und Folgenutzungsphase sowie bei Unfallen und

Betriebsstérungen

e Beschreibung und Bewertung von Anderungen der Wohnqualitat (Verlarmung,
Trennwirkungen etc., aber auch Verbesserungen durch Verkehrsverlagerungen)

e Abschatzung sekundérer (d.h. durch das Vorhaben induzierter) Entwicklungen
(z.B. Ansiedlung von weiter verarbeitenden Betriebsanlagen)

e Beschreibung und Bewertung von Beeintrachtigungen des Ortsbildes sowie von
Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Mountainbikerouten etc.)

e Beschreibung und Bewertung von Veranderungen der Erholungsfunktionen des
betroffenen Gebietes, kann auch an die Landschaft gebunden sein (Kap. 3.7).

Zu gesundheitlichen Belastungen sowie Beldstigungen (Larm, Luftschadstoffe, Geruch,
Licht etc.) siehe Kap. 3.1.2.

3.1.4. Arbeithehmerschutz

Abgrenzung des Untersuchungsraumes: Beeintrachtigung, Belastung und Gefahrdung von
Arbeitnehmerinnen in der und im Nahbereich der Betriebsstatte

Istzustand

e Entfernung zu anderen bereits vorhandenen Arbeitsstatten und néhere Angaben Uber
diese, wie bauliche Ausfuhrung, Arbeitnehmeranzahl, Art und Haufigkeit der Tatigkeiten

e bei Anderungen: Angaben (iber die derzeitige Immissionssituation und dem
Gefahrdungspotential in den Arbeitsstétten

Auswirkungen

Folgende Beeintrachtigungen sind zu untersuchen und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit zu

bewerten:

e Staubbelastung, die beim Abbau, der Aufbereitung und beim Abtransport entsteht

e Larmentwicklung, die beim Abbau, der Aufbereitung und beim Abtransport entsteht

e geogene Gefahren (z.B. durch Hangrutschungen, Steinfall oder Vermurungen), welche
sich durch den Abbau fir andere Arbeitsstellen ergeben kénnen

e Gefahren, die sich durch den Einsatz gefahrlicher Arbeitsstoffe, wie explosions-, brand-
oder gesundheitsgefahrdende Arbeitsstoffe, ergeben kénnen

e Gefahren, welche sich infolge eines Abbaus durch Sprengarbeiten ergeben kdnnen, wie
Steinflug und Sprengerschitterungen

e Potentielle Gefahren durch die Lagerung von Sprengmitteln
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3.2. Raum und Verkehr

3.2.1. Struktur des Raumes

Es ist zu beschreiben, ob und wie das Vorhaben mit folgenden raumbezogenen
Festlegungen Ubereinstimmt (hierbei sind alle Projektphasen sowie auch mdégliche Unfalle zu
berlcksichtigen):
e Supra- und internationaler Gebietsschutz
= nach der Vogelschutzrichtlinie oder der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesene
oder der Kommission gemeldete Schutzgebiete
= Gebiete, die Kraft unmittelbarer Geltung der Vogelschutzrichtlinie zusatzlich zu
beachten sind (Important Bird Areas)
— Schutzgebiete auf Grund internationaler Ubereinkommen (z.B. Ramsar-Abkommen,
UNESCO-Weltkulturerbe-Konvention)
= Alpenkonvention
= Europaisches Raumentwicklungskonzept
e Raumordnung auf Grund bundesrechtlicher Vorschriften
= Ausweisungen gemdaB Immissionsschutzgesetz-Luft (Sanierungsgebiete sowie
belastete Gebiete)
Osterreichisches Raumentwicklungskonzept
forstrechtliche Raumordnung (Gefahrenzonenplane, Waldentwicklungsplan)
Ausweisungen gemafB Immissionsschutzgesetz-Luft
wasserwirtschaftliche Planungen und wasserrechtliche Festlegungen (einschl.
Gefahrenzonenausweisung in Uberschwemmungsgebieten udgl.)
Verdachtsflachen, Altlasten
Bergbaugebiete, Lagerstattenschutz
denkmalschutzrechtliche Festlegungen
Uberdrtliche Raumordnung (Landesebene)
Landesentwicklungsprogramme
Landschaftsrahmenplane
Sachprogramme (z.B. Tourismuskonzepte, Rohstoffabbaupléane, Verkehrskonzepte,
Energieversorgungskonzepte, Abfallwirtschaftsplane)
Raumordnungsprogramme
Schutzgebietsfestlegungen und Zielfestlegungen nach Natur- und
Landschaftsschutzgesetzen
sonstige PlanungsmaBnahmen auf Landesebene
Planungen auf regionaler Ebene
Ortliche Raumordnung (Gemeindeebene)
Landschaftsplane
Entwicklungskonzepte
Flachenwidmungsplane
Bebauungsplane
Verkehrskonzepte

LU dd
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Die Funktionalitat des Vorhabens hinsichtlich der Raumentwicklung ist zu beschreiben.

3.2.2. Verkehr
Abgrenzung des Untersuchungsraumes

Der Untersuchungsraum umfasst den lokal und regional beeinflussten Raum, dessen
Abgrenzung fur Zwecke der UVP bei stark verkehrserregenden Vorhaben etwa mit der
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Anbindung an ein (Ubergeordnetes StraBennetz (d.i. ein StraBennetz fir den
Durchzugsverkehr) erfolgen kann. Jedenfalls zu betrachten ist die Verkehrssituation der vom
Verkehrsgeschehen betroffenen Standortgemeinden und angrenzenden Gemeinden. Sind
Fernwirkungen des Zubringerverkehrs (z.B. starker Verkehrsanstieg von Schwerfahrzeugen
im Ubergeordneten StraBennetz) zu erwarten, sind diese Wirkungen ebenfalls darzustellen.
Nahere Informationen und Beispiele zur Abgrenzung des Untersuchungsraumes finden sich
in dem vom Umweltbundesamt herausgegebenen Leitfaden UVP und IG-L
(http//www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/uvpsupemas/).

Istzustand

¢ Angaben zu bereits vorhandenen verkehrserregenden Einrichtungen

e StraBennetz, Ausbauzustand, Leistungsfahigkeit, Verkehrsaufkommen (PKW und
Schwerfahrzeuge)

e verkehrsorganisatorische und rechtliche Beschrankungen (insbesondere fir den
Schwerverkehr)

e Schienenverkehrsnetz: Bahnanschluss (Entfernung, Zugfrequenzen), nachstgelegener
Gulterbahnhof und Umschlageinrichtungen, nachstgelegener Bahnhof fir den
Personenverkehr

¢ sonstige 6ffentliche Verkehrsnetze (Schifffahrt: Entfernung, Frequenzen)

e Angaben Uber bereits vorliegende Planungen oder Anderungen im Netz einschlieBlich
deren Verkehrsprognosen

Auswirkungen

e Prognose des zu erwartenden Aufkommens (Transportmittel pro Zeiteinheit):
= Schwerfahrzeuge
= Bahn
= Schiffe

e zeitliche Verteilung des Verkehrsaufkommens und der Transportmengen (beférderte
Tonne pro km je Verkehrsmittel, jahreszeitlich, wochenzeitlich, tageszeitlich; jeweils
Durchschnitts- und Spitzenbelastung)

e Darstellung des zu erwartenden Lieferradius und der prognostizierten Verkehrswege fir
Zulieferung und Abtransport

e Anderungen in der Verkehrsinfrastruktur (StraBe, Schiene)

e Wechselwirkungen und Kumulationen mit gleichartigen oder &hnlichen Vorhaben im
Nahebereich

¢ Unterbindung/Behinderung bestehender Verkehrswege (FuB- und Radwege, StraBen)


TuschlP
Hervorheben
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3.3. Tiere, Pflanzen und deren Lebensraume
einschlieBlich Forst- und Jagdwirtschaft

3.3.1. Abgrenzung des Untersuchungsraumes

Untersuchungsraum:

Dieser richtet sich nach dem Bereich in dem wéahrend der Aufschluss-, Abbau-, SchlieBungs-

oder Folgenutzungsphase Projektauswirkungen auftreten, sowie Kompensationen

vorgesehen sind. Er ist je nach angewendetem Indikator fir die jeweilige WirkgréBe

(z.B. Larm. Flacheninanspruchnahme, Erschitterungen, Licht, Zerschneidungseffekte fir

Wildwechselpfade) unterschiedlich abzugrenzen. Der Untersuchungsraum gliedert sich in:

e Unmittelbares Projekigebiet: Ist die direkt beanspruchte Flache.

e Eingriffsraum: Raum mit erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigungen durch
Aufschluss, Abbau, SchlieBung oder Folgenutzung. Wesentlich ist eine Differenzierung
nach der Erheblichkeit oder Nachhaltigkeit der Wirkungen fir die Leistungsféahigkeit des
Naturhaushaltes (beachte z.B. eine besondere Sensibilitdt von Biotopen oder sonstigen
schutzwirdigen Gebieten). Erhebliche Wirkungen kénnen sowohl den Nah- als auch den
Fernbereich betreffen.

e Wirkraum: Umfasst jenen Raum, in welchem vorhabensbedingte Auswirkungen wirksam
werden kénnen (beachte z.B. Vernetzungsstrukturen bei Wild).

e Kompensationsraum: Raum, der flr Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen vorgesehen ist.

Indikatoren:

Indikatoren dienen der Bewertung der Schutzglter und der reprasentativen Abschatzung der
moglichen Beeinflussung. Die Indikatoren sind wirkgréBen- und schutzgutbezogen
auszuwahlen. Das bedeutet, dass sie eine spezifische Empfindlichkeit gegen den Einfluss
der jeweiligen Wirkgr6Be aufweisen missen bzw. das jeweilige Schutzgut ausreichend
charakterisieren kénnen. Indikatoren kénnen etwa Arten, Gattungen, Gilden, Biotope etc.
sein.

Untersuchungszeitraum:
Die Untersuchungen missen alle 6kologisch relevanten jahreszeitlichen Aspekte abdecken.

3.3.2. Lebensraume, Tier- und Pflanzenwelt
Istzustand

Schutzgebiete

e Beschreibung (inkl. Schutzzweck) und planliche Darstellung einschlieBlich
Verordnungsinhalte bestehender Schutzgebiete
= nach dem Naturschutzrecht der Lander
= nach der Vogelschutzrichtlinie oder der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie gemeldeter

Schutzgebiete und

= nach internationalen Abkommen (z.B. Ramsar)

e Beschreibung und planliche Darstellung auf Grund der unmittelbaren Anwendbarkeit der
Vogelschutzrichtlinie zu beachtender Gebiete (z.B. Important Bird Areas)

Biotope und Okosysteme

e Bestandsaufnahme der Lebensraumtypen (terrestrisch und aquatisch) sowie Bewertung
hinsichtlich
= Seltenheit, evil. Rote Listen
= Gefahrdungsgrad
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= Natdrlichkeit (Hemerobie, Nutzungsart, Bewirtschaftungsintensitat, bestehende
andere Beeinflussungen)

= Vielfalt (Lebensraumdiversitat, Artendiversitat in Relation zum standorttypischen

Spektrum sowie Strukturdiversitat)

FlachengroBe

Okologisch/funktionelle  Ersetzbarkeit (zeitlicher, standdrtlicher, vernetzungs-

spezifischer Aspekt — Potenzial zur biotischen Wiederbesiedlung)

fm—
fm—

Pflanzen

e Bestandsaufnahme der Pflanzenarten (Indikatoren, Artenlisten und Hinweise) unter
besonderer Berlicksichtigung von geschiitzten oder gefahrdeten Arten (Rote Listen) sowie
Arten mit rlcklaufigen Bestéanden

e funktionale Bedeutung des Gebiets

e raumliche Zuordnung der geschuitzten, gefahrdeten und riicklaufigen Pflanzenarten zu
den unterschiedlichen Biotoptypen

e Abundanz (sofern flr die Stabilitdt der Aussage notwendig)

e (Okologisch/funktionelle Ersetzbarkeit (zeitlicher, standértlicher, vernetzungsspezifischer
Aspekt — Potenzial zur Wiederbesiedlung)

Tiere

e Bestandsaufnahme der Tierarten (Indikatoren, Artenlisten und Hinweise) unter
besonderer Berlcksichtigung von geschitzten oder gefahrdeten Arten (Rote Listen) sowie
Arten mit rlcklaufigen Bestéanden

e raumliche Verteilung der geschitzten, gefédhrdeten und ricklaufigen Tierarten auf die

unterschiedlichen Biotoptypen

Abundanz (sofern fur die Stabilitat der Aussage notwendig)

Artendiversitat in Relation zum standorttypischen Spektrum

funktionale Bedeutung des Gebiets (Jahreslebensraum, Teillebensraum)

Darlegung der taglichen/saisonalen Raumdynamik (z.B. Wildwechsel, Zugrouten,

Verteilungsmuster, Austrittsschwerpunkte an Waldrandern, Aktionsradien, Vernetzungen)

e (Okologisch/funktionelle Ersetzbarkeit (zeitlicher, standértlicher, vernetzungsspezifischer
Aspekt — Potenzial zur Wiederbesiedlung)

Auswirkungen

Aufschluss-, Abbau-, SchlieBungs- und Folgenutzungsphase sowie Stérféalle und
Betriebsstérungen

Folgende Beeintrachtigungen sind zu untersuchen und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit zu
bewerten:

Biotope und Okosysteme

e Zerstdrung von Biotopen und Okosystemen (z.B. durch die beanspruchten Aufschluss-
und Abbauflachen)

e Risken bei der Umsiedlung von Biotopen oder Okosystemen zur Génze oder teilweise

e Beeintrachtigung von Biotopen und Okosystemen durch Schrumpfung, Larm,
Staubemissionen,  Veradnderungen  des  Wasserhaushaltes, Erschitterungen,
Sprengungen, Zerschneidungseffekte

Tiere und Pflanzen

¢ Beeintrachtigung von Tieren und Pflanzen durch Verlust von Lebensraum, Brut- und
Balzbereichen, Asungsflachen und Einstdnden, Umsiedlung, L&rm, Staubemissionen,
Beunruhigung, Veranderungen des Wasserhaushaltes, Erschitterungen, Sprengungen,
Zerschneidungseffekte

e Abwanderungs- und Rickzugseffekte
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3.3.3. Wald
Istzustand

Soweit noch nicht in 3.3.2. genannt:

e Waldentwicklungsplan

e Waldausstattung, Waldzustand, H6henlage, Exposition

e Aussagen zu den Waldfunktionen (insb. Schutz- oder Bannwaélder, Kampfzone des
Waldes, Einflussfaktor auf die Ausbreitung von Luftschadstoffen, Erholungsfunktion)

e relevante Ergebnisse im Rahmen der Waldbodenzustandsinventur (sofern im
Untersuchungsraum vorhanden)

Auswirkungen
Folgende Beeintrachtigungen sind zu untersuchen und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit zu
bewerten:

Aufschlussphase

e vorlbergehende oder dauernde Beseitigung von Wald durch Rodung

e Zerschneidung zusammenhangender Waldflachen (Erschwerung des Wildwechsels,
Zunahme von Wildschaden, Erschwerung der Bewirtschaftung)

Gewinnungsphase, Unfalle und Betriebsstérungen

e Belastungen durch Luftschadstoffe (insb. Staub)

e Zerschneidung zusammenhangender Waldflachen (Erschwerung des Wildwechsels,
Zunahme von Wildschaden, Erschwerung der Bewirtschaftung, kleinklimatische Effekte)

¢ Randschaden (Windwurf, Wurzelschaden, Rindenbrand)

e Verlust der Schutzfunktion eines Waldes

e Notwendigkeit zur Einrichtung eines Bannwaldes zum Schutz vor Emissionen aus der
Abbauflache

SchlieBungs- und Folgenutzungsphase

e Auswirkungen einer Wiederaufforstung

e Belastungen durch intensive touristische Folgenutzung (z.B. Wanderwege,
Mountainbikestrecken)
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3.4. Boden

einschlieBlich Geologie und Landwirtschaft

3.4.1. Abgrenzung des Untersuchungsraumes

Der Untersuchungsraum ergibt sich durch die im unmittelbaren Projektgebiet vorhandenen
Beeinflussungen des Bodens durch Flacheninanspruchnahme und Beeintrachtigung der
Bodenfunktionen (Aufschluss, unterirdische Bergbauanlagen, Schéchte, Bohrungen,
Gelandeveranderung, Erosion, Zerschneidung, Ent- oder Bewé&sserung, Versiegelung).
Dariiber hinaus sind auch jene Gebiete zu erfassen, die durch mdgliche wesentliche
Luftschadstoffimmissionen und -depositionen beeintréchtigt werden kdnnen (z.B.
Staubdeposition durch Gewinnungstatigkeit und Verkehr). Fir den Bereich Geologie ist die
betroffene Lagerstatte zu untersuchen.

3.4.2. Geologie und Bergbau
Istzustand

Geologie und Morphologie

Geologischer Rahmen, Gelandeform

Standortaufbau inkl. sedimentérer Uberdeckung

geotechnische Beschreibung (Hangstabilitat)

geologisch-lagerstattliche Beschreibung

Grad der Gesteinsfestigkeit, Zerkluftung

anthropogene Auf- bzw. Einlagerungen (Deponien, Versiegelungen, Altstandorte)
hydrogeologische Eigenschaften

Auswirkungen

Darstellung und Bewertung der Beeinflussung der geotechnischen und geologisch
lagerstattlichen Situation wahrend der Aufschluss- und Abbauphase, Unféllen oder
Betriebsstérungen und der Folgenutzung durch:

e Hangrutschung, Bergsturz, Steinfall

e Veranderung der Hydrologie

e Absenkung der Oberflache

e unvollstdndigen Abbau der Lagerstatte

3.4.3. Boden und Untergrund
Istzustand

Beschreibung der Bdéden im Untersuchungsraum mittels Darstellung folgender Parameter:

e Bodenkunde

e Bodenaufbau und Bodentypen, Standfestigkeit, Erosion

e Wasserhaushalt (Wassergehalt, Sickerfahigkeit, Speicherfahigkeit, Oberflachenabfluss
etc.)

e Zustand der Bdden unter Berlcksichtigung von Degradationen und anderen
Beeinflussungen (z.B. Vorhandensein von Altlasten, Schadstoffdeposition, Verdichtungen,
Uberdiingung, Verhagerung, Ausschwemmung etc. )
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e bestehende Nutzungsarten, Bonitat, Versiegelungsgrad

Auswirkungen

Folgende Beeintrachtigungen sind zu untersuchen und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit zu

bewerten:

Aufschlussphase

Bodeninanspruchnahme durch Bautatigkeit, Bodenaushub

Verlust der Filterwirkung des Bodens

Beeintrachtigung durch Abraumzwischenmaterial und taubes Gestein
falsche Zwischenlagerung des Bodens fir eine spatere Wiederaufbringung
Bodenerosion durch Wasserableitungen

Hangrutschungen beim StraBenbau

Abbauphase, Betriebsstérungen und Unfélle

e Schadstoffimmission bzw. -deposition

e Veranderung der Bodenbeschaffenheit durch Veranderungen der Hydrologie
e dauerhafte Flachenversiegelung, Bodenverluste

e Bodenerosion, Steinfall

SchlieBungs- und Folgenutzungsphase

e Beanspruchung des Bodens durch touristische, industrielle/gewerbliche
landwirtschaftliche Folgenutzung

e Erosion

e mogliche positive Auswirkungen durch 6kologische MaBnahmen

3.4.4. Landwirtschaft

Istzustand

e Landwirtschaftliche Betriebsstruktur und Nutzung

oder

e Falls relevant, sind zusatzlich zu den bereits unter 3.4.2. genannten Angaben die vom
Vorhaben in Anspruch genommenen und von Bewirtschaftungserschwernissen oder -

erleichterungen betroffenen landwirtschaftlich genutzten Flachen anzugeben.

Auswirkungen

Darstellung und Bewertung der Beeinflussung landwirtschaftlicher Grundsticke und
Nutzpflanzen bei Aufschlussphase oder Abbauphase, Unfallen oder Betriebsstérungen oder

der Folgenutzung durch:

e Schadstoffimmission und -deposition

¢ Flacheninanspruchnahme

e Bewirtschaftungserschwernisse

e Bodenverdichtung und Veranderung des Wasserhaushaltes
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3.5. Wasser

einschlieBlich Wasserwirtschaft, Fischerei

3.5.1. Abgrenzung des Untersuchungsraumes

Der Untersuchungsraum ergibt sich aus

e dem gesamten vom Vorhaben in Anspruch genommenen hydrologischen Einzugsgebiet,
den betroffenen Oberflachenwéssern,

den betroffenen Grundwasserkérpern,

dem gewasserbezogenen Umland und

den betroffenen Wasserbenutzungsanlagen.

3.5.2. Wasser
Istzustand

Planungen

Inhaltliche Auseinandersetzung mit bestehenden oder in Ausarbeitung befindlichen
Planungen gemaB WRG, die sich auf den Untersuchungsraum beziehen wie etwa der
Nationale Gewadasserbewirtschaftungsplan, Rahmenpldne oder MaBnahmen- oder
Regionalprogramme.

Geschiitzte Gebiete

Beschreibung und planliche Darstellung allfélliger Schutz- und Schongebiete,
wasserwirtschaftliche Vorrangflachen gegenuber Kies- und Sandgewinnung, Gebiete, fir die
MaBnahmenprogramme oder Regionalprogramme erstellt wurden, Beobachtungsgebiete

Oberflachenwasser

e Beschreibung des Gewassertyps von Oberflachenwassern, die durch bauliche Eingriffe,
Einbringung von Stoffen, Bodenverénderungen, Wasserentnahme oder Anderung der
Vorfluterverhéltnisse betroffen sind

¢ planliche Darstellung der Einzugsgebiete im MaBstab 1:25.000

e Hochwassersituation (Anschlagslinien, Retentionsraum, Abflussraum, Uberflutungshdhe)
Auspragung, Empfindlichkeit, Charakteristika des Tier- und Pflanzenbestandes und
dessen Gefahrdungsgrad (siehe Kap. 3.3.2.), Gewassergite, Beschreibung des
6kologischen Zustandes bzw. des 6kologischen Potentials

e Darstellung der Morphologie von FlieBgewdassern einschlieBlich Bricken und

Verrohrungen sowie weitere anthropogene Beeinflussungen

bestehende Nutzungen und Vorbelastungen des Oberflachenwassers

Limnologie und Gewasserdkologie (siehe Kap. 3.3.2)

Niederwasserfihrungsdaten (bes. MNQ)

Angaben zum chemischen Zustand

Grundwasser

e Grundwasserglte und Entwicklungspotenzial des Grundwassers (Menge, Neubildung),
Grundwasserspiegel, Grundwassergefalle, Darstellung der Durchlassigkeitsverhaltnisse
Méachtigkeit des Grundwasserleiters

Grundwasserhorizonte

Bergwassersituation

planliche Darstellung der Einzugsgebiete im MaBstab 1:25.000

bestehende Nutzungen und Vorbelastungen (z.B. Absenkungen, Schadstoffe)
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e bei untertdgiger  Gewinnung:  Horizontweise = Angaben  (ber  wesentliche
Wasserzutrittsstellen und -mengen; quantitative Wasserbilanz und qualitative
Aufzeichnungen flirr das gesamte Grubengebaude

Auswirkungen

Folgende Beeintrachtigungen sind zu untersuchen und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit zu
bewerten:

Hydrologie und Hydrogeologie
Aufschluss-, Abbau-, SchlieBungs- und Folgenutzungsphase sowie bei Unfallen oder
Betriebsstérungen
e Veranderung der Wassermenge und des Abflusses von Oberflachengewassern/von
Quell-, Hang- oder Grundwasser durch
= Gelandeveranderungen und Veranderungen der Vegetationsdecke
= Wasserentnahmen, Ableitungen, Umleitungen
= Einleitung gefasster Wasser in den Vorfluter bzw. Versickerung
= Veranderung der Druckverhéltnisse in gespannten Systemen
= TiefbaumaBnahmen (Tunnel, Dd&mme, Stollen, Schéchte, StraBeneinschnitte etc.)

Gewasserokologie, Gewassergiite fur Oberflachen- und Grundwasser

Aufschlussphase, Abbauphase, Folgenutzung, Betriebsstérungen und Unfalle

e Gefahrdung der Wasserqualitdt und aquatischer Lebensrdume durch Stoffeintrag
(Treibstoffe, Schwebstoffe, Betonzusatze etc.) sowie durch Flachenverlust und
funktionelle Veranderungen

e Gefahrdung aquatischer Lebensraume oder von Feuchtlebensraumen durch Veranderung
der Abflussverhéltnisse oder der Gewassermorphologie

e Veranderung der Wasserqualitat durch

thermische Beeinflussung

Schadstoffeinleitungen

Verringerung der Schutzfunktion der Deckschichten

Mobilisierung von bereits im Untergrund deponierten oder im Boden verteilten

Schadstoffen

LUl

Geschutzte Gebiete

e Beeintrachtigung des Schutzzweckes von oben angefiihrten geschiitzten Gebieten
3.5.3. Wasserwirtschaft

Istzustand

Beschreibung bestehender und geplanter Wasserbenutzungsanlagen, die vom Vorhaben
betroffen sein kénnen (siehe auch 3.5.2.)

Auswirkungen

Beschreibung des Beeintrachtigungspotenzials von bestehenden oder geplanten
Wasserbenutzungsanlagen (6ffentliche und private Trink- und Nutzwasserversorgungen oder
andere Wasserentnahmerechte) durch quantitative oder qualitative Veranderung von Grund-
oder Oberflachenwasser in allen Projektsphasen sowie bei Betriebsstérungen oder Unfallen.
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3.5.4. Fischerei

Istzustand

Angabe relevanter Fischgewéasser sowie der Fischarten (allenfalls des Makrozoobenthos)
Auswirkungen

Beeintrachtigung der Fischerei durch quantitative oder qualitative Veranderung von
Fischwassern in allen Projektsphasen.
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3.6. Luft/Klima

3.6.1. Abgrenzung des Untersuchungsraumes

Punkt- oder flachenférmige Quellen:

Es ist jenes Gebiet um das Vorhaben zu untersuchen, in dem die Zusatzbelastung als
erheblich einzustufen ist. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn zuséatzliche Immissionen
durch gas- oder staubférmige Schadstoffe sowie durch Deposition von Schadstoffen in
Boden oder Oberflachengewéasser

e als Kurzzeitwert (< Tagesmittelwert) angegeben gréBer als 3 % und

e als Langzeitwert (= Tagesmittelwert) angegeben gréBer 1 %

eines Immissionsgrenzwertes flr die Schutzgiter Mensch, Vegetation oder Boden sind.

Linienférmige Quellen:

Die durch Zu- bzw. Abtransport verursachten Umweltbelastungen sind jedenfalls bis zum
Anschluss an das Ubergeordnete StraBennetz zu untersuchen. Sind Fernwirkungen des Zu-
bzw. Abtransportverkehrs (z.B. starker Verkehrsanstieg im Ubergeordneten StraBennetz) zu
erwarten, sind diese Wirkungen je nach Erheblichkeit der Zusatzbelastung (siehe oben)
darzustellen. Hilfestellung zur Abgrenzung des Untersuchungsraumes bei Projekten mit
erhdéhter Verkehrsrelevanz sowie zur Problematik von Prognoseunsicherheiten bietet der
vom Umweltbundesamt herausgegebene Leitfaden UVP und IG-L
(http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/ uvpsupemas/

3.6.2. Luft
Istzustand

Beschreibung der Luftqualitdt an Hand folgender Parameter (Luftgltedaten):

e gasférmig: NO./NO,, CO, SO, Benzol

e Partikel (Schwebestaub, PM;()

¢ Deposition (nass), Staubniederschlag, Schwermetallgehalt im Staubniederschlag

Beschreibung und planliche Darstellung allfélliger Sanierungsgebiete gemaB IG-L bzw.
Gebiete gemaf § 3 Abs. 8 UVP-G 2000

Auswirkungen

Folgende Beeintrachtigungen sind zu untersuchen und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit zu
bewerten:

Aufschlussphase

¢ Immissionen durch Schwerfahrzeuge und Bergbauzubehér (LKW, Radlader udgl.)
e Staubimmission durch Erdarbeiten, Lagerhaltung, Schittvorgange etc.

e Sprengschwaden und Staub aus Sprengungen

Abbauphase

e Immissionen durch Verkehr von Schwerfahrzeugen und Bergbauzubehor

e anlagenbedingte Immissionen (Energieversorgung, industrielle oder gewerbliche
Produktions- und Verarbeitungsanlagen, Lager)

e Staubimmission durch Erdarbeiten, Lagerhaltung, Schittvorgange etc.

e Sprengschwaden und Staub aus Sprengungen
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SchlieBungs- und Folgenutzungsphase
e mogliche Immissionen durch intensive touristische Folgenutzung (z.B. verkehrsbedingte
Schadstoffimmissionen)

Betriebsstérungen und Unfélle
e Immissionen auf Grund von Schadstofffreisetzungen bei Branden, Explosionen etc.
¢ Immissionen durch sekundare Luftschadstoffe (unfallbedingte Schadstoffe)

Die abgeschatzte  Gesamt-Immission ist mit bestehenden Immissionsgrenz-
bzw. -richtwerten  zu vergleichen (Kurzzeitwerte, Langzeitwerte) und zu bewerten.
Gegebenenfalls kann diese Bewertung auch tber einen Leitschadstoff erfolgen.

Verkehrsbedingte Immissionen:

Die auf Grundlage von Emissionsfaktoren (Eckdaten: Verkehrssituation, 6rtliche
Verhéltnisse, Temperatur, Fahrzeugkategorien) sowie Verkehrsaufkommen berechneten
Emissionen von Luftschadstoffen (NO,, CO, SO,, Benzol, pyrogene Partikelemissionen,
Staub durch Abrieb- und Wiederaufwirbelung etc.; Berechnung anhand des aktuellen
Osterreichischen Handbuches der Emissionsfaktoren des StraBenverkehrs, erstellt vom
Umweltbundesamt) stellen neben den notwendigen meteorologischen Daten die Parameter
fir eine Ausbreitungsrechnung dar, an Hand der die Zusatzimmission sowie die
Gesamtimmission abzuschéatzen sind™.

3.6.3. Klima

Folgende mdgliche erhebliche Auswirkungen in der Aufschluss- und Abbauphase sind zu
untersuchen und zu bewerten:

Istzustand

Darstellung folgender Parameter:

Niederschlagssumme

Niederschlagsmaxima

Temperatur: Minima, Maxima, Mittelwerte

Sonnenscheindauer, Nebeltage

Haufigkeit von Inversionswetterlagen

Angaben zur Ausbreitungsklassenstatistik

Windverteilung  (Windrichtung und  -geschwindigkeit, = Calmenhaufigkeit  unter
Beriicksichtigung von Gelanderelief und Bebauung)

Luftfeuchtigkeit

in besonders klimasensiblen Bereichen: Beschreibung mikroklimatischer Verhéltnisse
(z.B. Kaltlufteinzugs-, Abfluss- und Sammelgebiete, Hindernisse fur Kaltluftabfluss, lokale
Windsysteme, Exposition)

e Makroklima, Treibhausgasemissionen

Auswirkungen

Folgende Beeintrachtigungen sind zu untersuchen und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit zu
bewerten:

Aufschluss- und Abbauphase

1% Zu Unsicherheiten bei Verkehrsprognosen siehe Leitfaden UVP und IG-L (http:/www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/
uvpsupemas/)
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e Anderungen des  Mikroklimas  durch  Anderung  der  Luftfeuchtigkeit,
Niederschlagsverhéltnisse, Nebelbildung, Temperatur oder Besonnung auf Grund von
Rodungen, Beseitigung von Feuchtflachen, Wasserentnahmen, Abheben der
Deckschicht, Versiegelung oder Anderung der Windverhédltnisse auf Grund von
morphologischen Veranderungen, Rodungen, Gelandeveranderungen, Einfluss auf das
Makroklima durch Treibhausgasemissionen (jahrliche CO,-Fracht)

SchlieBungs- und Folgenutzungsphase

e Anderungen des Mikroklimas (z.B. durch Wiederaufforstung, Zurlckbleiben einer
gréBeren Wasserflache)
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3.7. Landschaft

3.7.1. Abgrenzung des Untersuchungsraumes

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes ergibt sich bei diesem Schutzgut im
Wesentlichen aus den Kriterien Charakter des Landschaftsraumes (rdumlich und dkologisch
funktionale Zusammenhange) und Sichtbeziehungen.

3.7.2. Landschaft

Unter Landschaftsbild ist die mental verarbeitete Summe aller sinnlichen Empfindungen der
realen Landschaftsgestalt von jedem mdglichen Blickpunkt zu Land, zu Wasser und aus der
Luft zu verstehen.

Istzustand

Allgemeine Charakterisierung der Landschaft

e Beschreibung der Landschaft (Eigenart, Charakter und Strukturiertheit)

e pragende Landschaftsteile und Leitstrukturen (Gewasser, Gelandestufen, Bergkuppen,
Naturdenkmaéler etc.)

e Landschaftsgenese (morphologische und kulturelle Landschaftsentwicklung)

e Schutzstatus — naturschutzrechtliche Schutzausweisungen, Schutzgebiete nach
europdischem und internationalem Recht, UNESCO-Weltkulturerbe-Konvention (siehe
auch Kap. 3.2.1.)

Landschaft als Natur- und Kulturraum

e Kkulturhistorisch bedeutsame Elemente (wie Bodendenkmale, Bauten und Parkanlagen)

e Raumordnung und Flachenwidmungen, Nutzungen (wie Landwirtschaft, Forstwirtschaft,
Fischerei) (siehe Kap. 3.2.1.)

Landschaft als Erholungs- und Erlebnisraum

e Eignung der Landschaft fiir Erholungszwecke oder touristische Nutzungen

e Erholungswirksamkeit je nach Erholungstypen

e Darstellung der Naherholungsnutzung, vorhandene Erholungseinrichtungen, touristische
Nutzungen und Einrichtungen (siehe auch Kap. 3.1.3.)

Landschaftsbild/-asthetik

e Abgrenzung des Raumes, in dem das Vorhaben durch Sichtbeziehungen erkennbar ist

e Analyse des Landschafts- bzw. Ortsbildes unter Berlcksichtigung von (traditionellen)
Sichtbeziehungen (auch in Zusammenhang mit den Erholungsfunktionen)

¢ Sichtachsen und bestehende Beeintréachtigungen

Auswirkungen

Folgende Beeintrachtigungen sind zu untersuchen und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit in den
verschiedenen Projektsphasen zu bewerten:

Landschaft als Natur- und Kulturraum, Schutzgebiete

e Veranderung eines geschlossenen wertvollen Landschaftsgefiges

e Veranderung des Charakters einer Landschaft mit besonderem historischen Wert
(z.B. Umgebungsschutzzonen)
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e Eingriff in ein Schutzgebiet (Naturschutzrecht der L&nder, internationale Abkommen im
Bereich des Naturschutzes, UNESCO-Weltkulturerbe-Konvention), Beeintrachtigung des
Schutzzwecks

e Eingriff in Biotopverblnde

Landschaft als Erholungs- und Erlebnisraum

e Einfluss auf die Erholungsfunktionen und vorhandene Erholungseinrichtungen

e Einfluss auf den Tourismus

e Einfluss auf die Erholungswirksamkeit der Landschaft und vorhandener und
beabsichtigter Erholungseinrichtungen

Zum Begriff Erholungswert der Landschaft siehe Kap. 3.1.3.

Landschaftsbild/-asthetik

e Veranderung des Landschafts- oder Ortsbildes (bezilglich Grobstrukturierung,
wesentliche Merkmale, Einzelobjekte, unter Berlcksichtigung von traditionellen
Sichtbeziehungen)

¢ Einsehbarkeit auch von erhdhten Standorten
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3.8. Sach- und Kulturguter

3.8.1. Abgrenzung des Untersuchungsraumes

Zu berucksichtigen sind meist nur direkt betroffene Liegenschaften, Gebaude und
Infrastruktureinrichtungen. Im Hinblick auf Sprengerschitterungen und Steinflug wird ein
umfassendes Beweissicherungssystem empfohlen.

3.8.2. Sach- und Kulturgiiter
Istzustand

e Beschreibung betroffener Liegenschaften, Gebaude und Anlagen
e Aktuelle Flachenwidmung, derzeitige und absehbare Nutzungen

Bei Kulturgitern sind

e Kkulturhistorischer, kiinstlerischer oder kultureller Wert und

e tatsachliche lokale, regionale und Uberregionale Bedeutung sowie kulturlandschaftlicher
Zusammenhang der Einzelelemente

zu beschreiben.

Kulturgter sind Objekte historischer, kinstlerischer oder kultureller Bedeutung aus allen

Epochen menschlicher Zivilisation (Ur- und Frihgeschichte, Antike, Mittelalter, Neuzeit). Sie

kénnen insbesondere folgende Formen aufweisen:

e punktférmig: Sakralbauten (Kirchen, Kapellen, Kléster), Wohn- und Wirtschaftsgebaude,
Kleindenkmaler (Bildstdcke, Meilensteine, Gedenkstatten),

e linear: Wege (RdmerstraBen, Wallfahrtswege), Alleen, Muihlbdche, Wallanlagen,
Siedlungsrander, Silhouetten,

e flachig: Siedlungen (Siedlungsform, Ortsbild, Ensembles), Bodendenkmaler,
archdologische Hoffnungsgebiete, Flurformen, bauliche Anlagen und ihre Garten
(Schlésser, Burgen, Stifte, Kloster), Friedhéfe, historische Parkanlagen.

Sachguter sind z.B. Objekte mit hoher funktionaler Bedeutung, Einrichtungen der Ver- und
Entsorgungsinfrastruktur 0.a.

Auswirkungen

Folgende Beeintrachtigungen sind zu untersuchen und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit zu
bewerten:

Entfernung, Veranderung oder Versetzung

e Gefahrdung, Einschrédnkung, Verdnderung oder Verhinderung der Nutzung durch
Immissionen, Erschitterungen, Verédnderung der Grundwasserspiegellage

e die Beeintrachtigung bzw. Verdnderung des spezifischen kulturhistorischen,
kinstlerischen oder kulturellen Wertes und

e Veranderungen des lokalen, regionalen und Uberregionalen Bedeutungsgehaltes soweit
nicht bereits bei anderen Schutzgltern dargestellt.



52 Umweltrelevante MaBnahmen

4. Umweltrelevante MaBnahmen

4.1. Allgemeines

In diesem Kapitel der UVE sind sowohl jene MaBnahmen darzustellen, die zur Vermeidung
oder Verminderung von nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt wahrend der Aufschluss-
und Abbauphase dienen als auch jene MaBnahmen, die zur Wiederherstellung nach
Abschluss der Abbautatigkeit geplant sind. Bei Bergbauvorhaben sind insbesondere auch
MaBnahmen zur Vorbereitung der Folgenutzung (z.B. Badesee, Wiederaufforstung,
Renaturierung, 6kologische Ausgleichsflachen) zu beriicksichtigen. Die Darstellung der
MaBnahmen hat textlich und planlich sowie schutzgutbezogen zu erfolgen.

Wenn mdglich ist eine Gliederung der MaBnahmen in Vermeidungs-, Verminderungs-,
Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen vorzunehmen.

Es wird folgende Vorgangsweise empfohlen (MaBnahmenhierarchie):

Es handelt sich dabei um eine Strukturierung nach fachlichen Gesichtspunkten. Gesetzliche
Vorgaben z.B. im Rahmen von anzuwendenden Naturschutzgesetzen der L&nder sind
vorrangig zu bericksichtigen.

Zuerst ist zu prifen, inwieweit durch VermeidungsmaBnahmen eine Beeintrachtigung der
Schutzgiter hintangehalten werden kann.

Wenn nachteilige Auswirkungen zwar nicht verhindert werden kénnen, sollten sie mittels
VerminderungsmaBnahmen auf ein  vertretbares MaB  reduziert  werden.
VerminderungsmaBnahmen kdnnen mit Ausgleichs- oder ErsatzmaBnahmen kombiniert
werden.

AusgleichsmaBnahmen sollen erhebliche Beeintrachtigungen vermindern, die trotz
Vermeidungs- und VerminderungsmaBnahmen bestehen bleiben. Der Ausgleich muss in
funktionalem, raumlichem und zeitlichem Bezug zum beeintrachtigten Schutzgut stehen:

¢ Funktionaler Aspekt: Der Ausgleich muss den beeintrachtigten Funktionen und Werten
moglichst &hnlich sein bzw. zur Verbesserung beitragen (z.B. Wiederaufforstung mit
standortgerechten Holzern).

e Raumlicher Aspekt: Ein Ausgleich ist nur am Ort seiner Wirksamkeit gegeben.
AusgleichsmaBnahmen missen dem unmittelbar betroffenen Schutzgut zugute kommen.

e Zeitlicher Aspekt: Es ist eine mdglichst zeitnahe Kompensation anzustreben, damit der
Ausgleich  betroffenen  Schutzgltern nitzen kann. Im  Optimalfall ist die
AusgleichsmaBnahme realisiert, bevor der Eingriff stattfindet. D.h. einige MaBnahmen zur
Vorbereitung der Folgenutzung missen schon lange vor Beendigung der Bergbautatigkeit
gesetzt werden (z.B. Anlage neuer Biotope, Umsiedlung von Pflanzen oder Tieren). Die
vertragliche Zeitspanne, die zwischen dem Eingriff und dem Zeitpunkt, mit dem die
AusgleichsmaBnahme voll funktionstichtig ist, richtet sich nach Art und AusmafB der
Beeintrachtigung und dem betroffenen Schutzgut. In diesem Zusammenhang sind
bestehende Vernetzungen von groBer Bedeutung, z.B. sind Okosysteme und
Biotoptypen, deren Entwicklungszeit 25 Jahre Ubersteigt in der Regel nicht ausgleichbar.

ErsatzmaBnahmen sollen erst dann zum Einsatz kommen, wenn nach Ausschépfung aller
Mdoglichkeiten von Vermeidungs-, Verminderungs- und AusgleichsmaBnahmen immer noch
erhebliche und nachhaltige Beeintréachtigungen verbleiben. ErsatzmaBnahmen weisen
gegeniber dem Ausgleich einen gelockerten funktionalen, raumlichen und zeitlichen Bezug
auf. Die planerische Entscheidung welche Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen flr die
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verschiedenen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu

entwickeln sind, ist nicht frei wahlbar. Sie soll sich orientieren an

e den beeintrachtigten Funktionen und Werten des Naturhaushaltes und des
Landschaftsbildes,

e den jeweiligen raumlichen Entwicklungszielen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege (naturschutzfachliche Leitbilder),

e den detaillierten standértlichen Méglichkeiten zur Durchflihrung der MaBnahmen.

Ziel ist eine moglichst gleichwertige Kompensation oder eine Verbesserung der
Ausgangssituation.

Uberdies sind bei der MaBnahmenplanung die zwingenden Bestimmungen der
anzuwendenden Materiengesetze (z.B. Naturschutzgesetze der Lander) zu beachten.

Nachfolgend wird die Hierarchie des oben genannten MaBnahmenpakets beispielhaft
veranschaulicht:

MaBnahmen Beispiele

VermeidungsmafBnahmen

Vermeidung an der Quelle Kulissen-  statt  Hangabbau,  Abférderung  Uber
Sturzschacht statt mit LKW, Wahl des Standortes mit
Anbindung an das o6ffentliche Verkehrsnetz, Vermeidung
der Inanspruchnahme wertvoller Biotope

VerminderungsmafBnahmen

Verminderung an der Quelle Einsatz  larmarmer  Fahrzeuge und  Maschinen,
StraBenbelag, Larmschutzfenster am Betriebsgebaude,
Larmschutzwélle und -wande

Verminderung am Rezeptor Larmschutzfenster, L&rmschutzwalle und -wande

AusgleichsmaBnahmen

Reparieren Wiederaufforstungen, Rekultivierung von Abbauflachen
und BaustraBen

ErsatzmaBnahmen

Kompensieren Kompensation des Verlust eines Biotops durch Einrichtung

eines neuen Biotops in rAumlicher Nahe, Kompensation
des Verlust eines Erholungsgebietes durch Einrichtung
neuer Wanderwege in raumlicher Ndhe

Es ist zu beachten, dass die mdglichen Vermeidungs- und VerminderungsmafBnahmen von
negativen Auswirkungen auf die Umwelt jeweils in verschiedenen Phasen eines Vorhabens
zu planen sind:

e bei der Wahl des Standortes
¢ in der Planungsphase des konkreten Vorhabens
e in der Aufschluss-, Abbau-, SchlieBungs- und Folgenutzungsphase

Gerade bei verkehrsrelevanten Vorhaben ist es wichtig, die MaBnahmen mdglichst friih in
das Vorhabenskonzept zu integrieren und entsprechend ihrer Zielrichtung (vgl. Stellung in
der Hierarchie, siehe oben) zu strukturieren. Geschieht dies erst zu einem spaten Zeitpunkt,
so ist die Gefahr groB3, dass die gewlinschten Ziele nicht mehr erreicht werden kénnen und
zusétzliche Kosten entstehen, die vermeidbar gewesen waren. Der bereits erwahnte
Leitfaden  UVP-G  und IG-L des Umweltbundesamtes  (http://www.umwelt
bundesamt.at/umweltschutz/uvpsupemas/) enthélt Vorschlage fir MaBnahmen bei
verkehrsrelevanten Vorhaben und beschéftigt sich auch mit Verantwortlichkeiten und
Zustandigkeiten von MaBnahmen sowie mit der Evaluierung der Wirksamkeit derselben.
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Da sich die Abbautatigkeit von Bergbauvorhaben naturgemaB Uber viele Jahre erstreckt,
kann es sinnvoll oder erforderlich sein, das Folgenutzungskonzept gegen Ende der
Abbauphase an die mittlerweile geadnderten Rahmenbedingungen (z.B. Anderungen der
Flachenwidmung in der Umgebung, veranderte Bedirfnisse der Bevolkerung oder der Flora
und Fauna) anzupassen. Diese Anderungen unterliegen grundsatzlich einer
Genehmigungspflicht nach den anzuwendenden Materiengesetzen (insb. NaturschutzG). Bei
der Anderung sind die urspringlich verfolgten Ziele (Wiederherstellung bzw. Ausgleich) zu
berlcksichtigen.
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4.2. Allgemeine Planungsziele zur Minimierung von
negativen Auswirkungen auf die Umwelt

Inhaltliche Aspekte

Vermeidung von Beeintrachtigungen schutzwirdiger Gebiete

Einhaltung eines ausreichenden Abstandes zu Gebieten mit Schutzanspruch und
Gefahrdungsbereichen

effiziente  Verwendung von Ressourcen (Lagerstattenschutz); tendenziell ist der
Erweiterung bestehender Vorhaben der Vorrang zu geben

Schaffung von Anbindungen an das Ubergeordnete Eisenbahn- und StraBennetz, bei
Vorhandensein ahnlicher Vorhaben in der Umgebung: Erstellung eines gemeinsamen
Verkehrskonzeptes, Abstimmung der MaBnahmen

Vermeidung bzw. Verminderung von Emissionen und Abfall

effizienter Energieeinsatz

Anpassung und Optimierung der Anlagen an Gelande, Landschaft und Vegetation
Abbaufihrung unter Vermeidung wasserreicher Schichten

Definition und Sicherung der Entwicklungsgrenzen des Projektes (Bertcksichtigung von
realistischen Erweiterungsmaéglichkeiten)

Abstimmung mit Entwicklungszielen 6ffentlicher Plane und Konzepte, Rickkoppelung mit
deren Rechtstrégern

Festlegung der beabsichtigten Folgenutzung

privatrechtliche oder grundblcherliche Sicherstellung der Nachhaltigkeit von Ausgleichs-
und ErsatzmaBnahmen

¢ standige Kontrolle und Wartung der Anlagen

innerbetriebliches Umweltmanagement

Prozedurale Aspekte

detaillierte und integrative Planung der Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und
ErsatzmaBnahmen

klare und eindeutige Beschreibung der MaBnahmen (insbesondere der Verbindlichkeit)
Beschreibung der Implementierung der MaBnahmen

Erstellung eines landschaftspflegerischen Begleitplanes

Erstellung eines Rekultivierungs- und Folgenutzungskonzeptes und finanzielle
Sicherstellung der Nachsorge (wer, wie, wie lange; z.B. Ersatz von Pflanzausféllen,
Wasseruntersuchungen), Bestellung einer 6kologischen Bauaufsicht

begleitende Kontrolle der Einhaltung der Bescheidauflagen (z.B. Messungen, Nachweis
der Funktionstichtigkeit, Einrichtung von Messstellen), Niederschrift in Protokollen, die
der Behorde fur die Nachkontrolle zur Verfugung gestellt werden kénnen (MaBnahmen
zur Beweissicherung sowie zur begleitenden und nachsorgenden Kontrolle — siehe vorne
Kap. 1)
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4.3. Schutzgutbezogene Planungsgrundsatze und
MaBnahmen
(Beispiele)

Im Folgenden werden Beispiele der wichtigsten Planungsgrundsatze und MaBnahmen zur
Minimierung der Umweltauswirkungen von Rohstoffgewinnungsvorhaben vorgestellt. Im
Einzelfall kénnen selbstverstandlich auch weitere, sich aus den konkreten O&rtlichen
Bedingungen ergebende MaBnahmen notwendig sein.

4.3.1. Mensch sowie Raum und Verkehr
Gesundheit und Wohlbefinden, Wohnen und Erholen

Planungsgrundséatze und MaBnahmen

Luftschadstoffe

e Erstellung eines Verkehrskonzeptes

e Einsatz von Férderbandern statt LKW

e Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge und Maschinen (z.B. durch Dieselpartikelfilter) sowie
alternativer Kraftstoffe

e Verhinderung von Staubemissionen auf Baustellen, Verkehrswegen, beim Abbau und auf
Lagerflachen (Besprihen, Befestigen, Einhausen)

e Einsatz umweltfreundlicher bzw. umweltschonender Aufbereitungsverfahren

¢ Anlegen von Schutzwald gegen Staubbelastungen

Larm

Wabhl einer schalltechnisch giinstigen Abbaufliihrung (z.B. Kulissenbergbau, Sturzschacht)
Einsatz von Forderb&ndern statt LKW

Einhausung von Anlagen (z.B. von Brechern)

Erstellung eines Verkehrskonzeptes

Einsatz larmgedampfter Fahrzeuge und Maschinen sowie larmarmer Abbauverfahren
Vermeidung von erhéhtem Verkehrsaufkommen in Wohngebieten
SchallschutzmaBnahmen an Anlagen und Gebauden (z.B. Schallschutzfenster)
bauliche LarmschutzmaBnahmen (Larmschutzwalle, -wande, larmarme StraBenbelage)
Verkehrsbeschrankungen (Nachtfahrverbot, Geschwindigkeitsbeschrankungen)
organisatorische MaBnahmen (z.B. Bekanntmachung der Sprengzeiten)

Anlegen von Schutzwald gegen Larmbelastungen

Erschitterungen

¢ vorherige Bekanntgabe der Sprengzeiten

e Optimierung der Sprengstoffmenge je Ziindzeitstufe

e Beweissicherung von denkmalgeschutzten Gebauden

Wasser
e Vermeidung belastender Eingriffe oder Sicherung einer Ersatzwasserversorgung
¢ Nutzung getrennter Trink- und Nutzwasserkreislaufe

Abfall
e Erstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes
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Sicherheit

ausreichende Sicherheit vor Naturgefahren

Brandschutz

Fluchtwege

Zufahrtsmdoglichkeiten fur Einsatzfahrzeuge

Vorkehrungen betreffend Arbeithnehmerschutz (z.B. Wetterfihrung, Wasserhaltung)
Umzaunung des Gefahrdungsareals

Verkehr

Standortwahl mit Bahnanschluss(mdglichkeit)

Erstellung eines Verkehrskonzeptes fur Aufschluss und Abbau

Sicherung der Funktion und Leistungsfahigkeit bestehender Verkehrswege
Routenwahl auBerhalb von Siedlungsgebieten

bei Verarbeitung von Fremdmaterial: Anlieferung des Massebedarfs mit der Bahn
Minimierung von LKW-Leerfahrten

Erholung/Freizeit
e MaBnahmen zur Erhaltung/Errichtung der Erholungsfunktionen (Themenwege,
Wanderwege, Angel- oder Badesee)
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4.3.2. Tiere, Pflanzen und deren Lebensraume
einschlieBlich Forst- und Jagdwirtschaft

4.3.2.1. Tier- und Pflanzenwelt und deren Lebensrdume

Planungsgrundséatze und MaBnahmen

e Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwirdigen Gebieten

e Erhaltung und Schutz wertvoller Biotope und Artenvorkommen

¢ |nanspruchnahme weniger empfindlicher oder weniger bedeutender Biotope/Habitate

e Sicherung der Umgebung von bedeutenden und empfindlichen Biotopen vor Betreten,

Befahren und Ablagerungen sowie vor sonstigen Einwirkungen

Errichtung von Ersatzbiotopen

e Verhinderung von Staubemissionen auf Baustellen, Verkehrswegen und beim Abbau
(Besprihen, Befestigen)

¢ flachenschonende Abbauweise

e Durchfihrung einer sukzessiven Renaturierung/Rekultivierung entsprechend dem
geplanten 6kologischen Leitbild

e Schaffung einer strukturierten Oberflache entsprechend den angrenzenden
naturrdumlichen Gegebenheiten

e Nassbaggerungen: optimale Ufergestaltung (Bdschungsneigung), Anlage von
Flachwasserzonen und Feuchtlebensrdumen, Anlage von vertikalen Strukturen fur
bestimmte Vogelarten; Impfung von Gewassern mit Makrophytenvegetation

e Baggerungen: jahreszeitlich optimiertes Abschieben des Mutterbodens (Ricksichtnahme

auf Bodenbrdter etc.)

Einrichtung eines Immissionsschutzwaldes/Bannwaldes

sinnvolle Standortwahl von Baustellen und ihrer Infrastruktur

Einsatz larmgedampfter Baumaschinen und -verfahren

Erhaltung/Schaffung von Migrationsméglichkeiten (Biotopverbund und Korridore)

Einrichtung von Ruhezonen

Minimierung/Vermeidung negativer Auswirkungen von Lichtemissionen

jahres- und tageszeitliche Planung von Ruhezeiten (z.B. in der Balzzeit)

Einpflanzungen als AbschirmungsmafBnahmen

Bepflanzung mit heimischen, standortangepassten Pflanzen

Erhaltung von neu entstehenden/entstandenen Landschaftsstrukturen (TUmpel etc.)

Planung von Ersatz- und AusgleichsmaBnahmen

Die planerische Entscheidung welche Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen fur die

verschiedenen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu

entwickeln sind, ist nicht frei wahlbar. Sie soll sich orientieren an

e den Dbeeintrachtigten Funktionen und Werten des Naturhaushaltes und des
Landschaftsbildes,

e den jeweiligen raumlichen Entwicklungszielen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege (naturschutzfachliche Leitbilder),

¢ den detaillierten standértlichen Méglichkeiten zur Durchfihrung der MaBnahmen.

Ziel ist eine moglichst gleichwertige Kompensation. Fir ErsatzmaBnahmen gilt folgende

Prioritéatenreihe:

1. Herstellung desselben Biotoptyps bzw. mdglichst ahnlicher Funktionen des gleichen
Schutzgutes

2. Férderung mdglichst ahnlicher Funktionen und Werte anderer Schutzglter

3. Férderung verwandter Biotoptypen bzw. nicht allzu abweichender Funktionen und Werte
anderer Schutzgiter
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ErsatzmaBnahmen missen zu deutlichen standortékologischen und verbreitungs-
biologischen Verbesserungen im relevanten Umgebungsbereich fiihren. Die bloBe
Unterschutzstellung bzw. Sicherung bestehender Okosysteme/Biotope stellt keinen Ersatz
dar.

Umfang von Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen

Der Umfang der Kompensation richtet sich nach:

e Zustand des Naturhaushaltes vor dem Eingriff (Wertigkeiten, Vorbelastungen)

¢ Intensitat der Beeintrachtigungen (Teil-, Totalverluste, funktionale Beeintrachtigungen)
e Dauer der Beeintrachtigungen (temporar, nachhaltig)

Die kompensatorische Starkung der Funktionen und Werte von Natur und Landschaft auf
Kompensationsflachen ist abhangig von:

e Ausgangszustand der Kompensationsflachen

e Zeitraum, in dem das angestrebte Entwicklungsziel erreicht werden soll

¢ Risiko, dass die vorgesehenen MaBnahmen nicht den gewlinschten Erfolg bringen

Da die angemessene Funktions- und Wertsteigerung das Ziel der Kompensation ist,
bedeutet das, dass auf Flachen, die bereits eine hohe Bedeutung aus Naturschutzsicht
besitzen, die Funktions- und Wertsteigerung nur gering sein kann. In diesen Fallen ist ein
héherer Flachenumfang erforderlich.

Das Verfahren zur Ermittlung des Kompensationsumfanges muss nachvollziehbar sein
(verbal-argumentative Kompensationsermittiung, Biotopwertverfahren, Festlegung von
Kompensationsfaktoren, Bilanzierung).

4.3.2.2. Wald

Zusatzlich zu den unter 4.3.2.1 genannten Planungsgrundsatzen und MaBnahmen sind bei
Wald noch nachfolgende zu berlicksichtigen:

Planungsgrundsétze und MaBnahmen

e Geringhaltung der zu rodenden Flachen

e Wahl des optimalen Zeitpunktes der Schlagerung

e schonende Bauausfiihrung (keine Uberschiittungen auf den Wurzelbereich von Baumen,
Schutz gegen abrollendes Material etc. )

Duldung einer natlrlichen Sukzession flr Teilflachen

Vermeidung bzw. Minimierung von Immissionsbelastungen fir den Wald

Vermeidung von Zerschneidungen und der unnotwendigen Offnung von Bestanden
6kologisch optimierte Waldrandgestaltung

forstliche Bauaufsicht

Erst/Wiederaufforstung mit ékologisch hochwertigen Bestédnden unter Berilicksichtigung
der Ausbildung natirlicher Waldgesellschaften
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4.3.3. Boden
einschlieBlich Geologie und Landwirtschaft

Planungsgrundsatze und MaBnahmen

Verhinderung von Raubbau (Lagerstattenschutz)

standortoptimierte Diingung

sparsamer und schonender Umgang mit der Oberflache

Geringhaltung von versiegelten Flachen

Vermeidung von Bodenverunreinigungen

Schonung der naturlichen Vegetationsdecke und des Bodens

Sicherstellung und Rickfiihrung des Mutterbodens (Zwischenlagerung)

Humusauftrag entsprechend dem urspriinglichen Zustand oder der beabsichtigten
Nachfolgenutzung

maximal 2 m hohe Humusmieten

SchutzmaBnahmen gegen Wind- und Wassererosion (z.B. Bodenschutzpflanzungen)
Wiederverwertung des Aushubmaterials, kein Vermischen mit verunreinigten Bdden

bei Zufuhr von Fremdmaterial: Auswahl von geeignetem Material, Eingangskontrolle von
angeliefertem VerfUllmaterial (unter Berlcksichtigung des Kap. 3.19 des Bundes-
Abfallwirtschaftsplanes 2001), Qualitatskontrolle bzw. Kontrollen gemanB AWG
Optimierung der BaumaBnahmen und des Geréateeinsatzes (z.B. Baggerbauweise,
6kologische Bauaufsicht)

Renaturierung auf Grund eines dkologischen Konzeptes

MaBnahmen zur Sicherung der Stabilitat des Grubengebaudes (Wiederverfiillung etc.)

4.3.4. Wasser
einschlieBlich Wasserwirtschaft, Fischerei

Planungsgrundsétze und MaBnahmen

Hydrologische und hydrogeologische Aspekte

Anordnung der Baustelleneinrichtungen auf ausreichend méchtigen Deckschichten
(ansonsten mineralische oder Folienabdichtungen der Maschinenstandorte und
Werkstatten)

Vermeidung von Gelandeveranderungen im Nahebereich von 6kologisch wertvollen
FlieBgewéasserabschnitten und Feuchtflachen

Vermeidung der Veranderung der Morphologie der Gewéasser

Vermeidung von Verrohrungen von FlieBgewassern

Erhaltung einer méglichst durchgehenden, offenen und natirlichen Gewassersohle
schadlose Versickerung bzw. Ableitung von Niederschlagswéssern (Dachflachen,
Parkplatze etc.) unter Berlcksichtigung der Eignung des Vorfluters und unter einer
allfalligen Vorreinigung nach dem Stand der Technik

Vermeidung von 6kologisch und bautechnisch negativen Spiegellagen

Erhaltung (der Funktionsfahigkeit) des 6kologischen Zustandes
(Verschlechterungsverbot) des hydrologischen Systems (Quellen, Restwasser,
thermische Belastung)

Gewasserokologische Aspekte

Nassbaggerungen: Einhaltung von Sicherheitsabstanden zu Oberflachengewéassern und
Wegrandern und zu landwirtschaftlichen Flachen
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Folgenutzung der verbleibenden Grundwasserseen nach gewdasserdkologischen
Grundsatzen (Fltterungsverbot fir Fische und (Wasser)vogel, extensive Nutzung,
Entsorgungskonzept fir Badessen, Parkplatzangebot etc., Fischbesatz nur im Rahmen
eines Besatzplanes)

standsichere Ausfihrung der Begrenzungsdamme, ausreichende Aufenthaltszeit im
Schldammbecken

Vermeidung von Emissionen wassergeféahrdender Stoffe (keine Betankung vor Ort oder
nur mit Spezialfahrzeugen mit doppelwandigen Tanks und Schutzwanne, Vermeidung von
Reparatur- und Servicearbeiten an Baumaschinen am Abbauareal)

Erfassung von Sprengmittelriickstanden

Vermeidung von Herbizideinsatz

Sanitar- und Abwasserkonzept

fachgerechte Wartung der Baumaschinen

evt. Aufbereitung der zusickernden und abzuleitenden Bergwasser (Neutralisation,
mechanische Reinigung)

Fiihrung der Stollenabwasser tiber Olabscheider

Vorratshaltung von Olbindemittel, Einsatz biologisch abbaubarer Getriebeéle

Anlage von Retentionsbecken

4.3.5. Luft/Klima

4.3.5.1. Luft

Planungsgrundséatze und MaBnahmen

Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge und Maschinen (Partikelfilter)

innerbetrieblicher Einsatz emissionsarmer Transportvarianten z.B. Férderbander
Verminderung von  Staubemissionen auf Wegen, offenen  Flachen, bei
Forderbandibergabe und Aufbereitungsanlagen (Bespriihen, Befestigen, Einhausen)
Einsatz umweltschonender bzw. umweltfreundlicher Produktionsverfahren und Verfahren
zur Energiebereitstellung (z.B. weitestgehende Vermeidung von Dieselaggregaten zur
Energiebereitstellung)

Im Ubrigen siehe Kapitel 4.3.1. (Mensch)

4.3.5.2. Klima

Planungsgrundsétze und MaBnahmen

Erhaltung der natirlichen Vegetationsdecke
Minimierung von Flachenversiegelung
Verwendung CO,-neutraler Energietrager
Wiederaufforstungen

Erhaltung von geschlossenen Waldgebieten
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4.3.6. Landschaft

Planungsgrundséatze und MaBnahmen

Erhaltung wesentlicher Strukturelemente und des Charakters der Landschaft
sichtgeschltzte Abbaufihrung (Kulissenbergbau)

verbindliches Ausweisen von Flachen, die wahrend des Baus unberlhrt bleiben sollen
und von Flachen fur Ersatz- und AusgleichsmaBnahmen

landschaftsangepasste Gestaltung von Gebauden und Bauwerken

Ausgleichs-, Ersatz- und Schutzpflanzungen (Raumgliederung, Sichtschutz), jeweils
mittels standortgerechter Vegetation

Erstellung eines Renaturierungs- bzw. Rekultivierungskonzeptes

4.3.7. Sach- und Kulturguter

Planungsgrundsatze und MaBnahmen

Vermeidung von Degradierung, Zerstérung, Wertminderung
Wiederherstellungs- und SanierungsmaBnahmen nach notwendigen Eingriffen
Bewahrung von Umfeld und Charakteristik

Beweissicherung von denkmalgeschitzten Gebauden
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5. Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Die allgemein verstandliche Zusammenfassung aller Informationen in der UVE hat den
Zweck, dass sich auch Nicht-Fachleute einen Uberblick Uber das Vorhaben und dessen
Umweltauswirkungen machen kénnen. Insbesondere dient sie den Nachbarlnnen dazu, sich
zu informieren oder zu vergewissern, ob ihren Beflrchtungen oder Bedenken ausreichend
Rechnung getragen worden ist. Dadurch kénnen mdégliche Widerstdénde bereits in einem
frihen Verfahrensstadium abgebaut werden.

Der Verwaltungsgerichtshof'® hat tiberdies festgestellt, dass das Fehlen einer ausreichenden
allgemein verstandlichen Zusammenfassung einen Mangel darstellt. Dieser ware von der
Behérde im Rahmen eines Verbesserungsauftrages zu beheben. Dies bedeutet jedenfalls
einen Zeitverlust, regelméaBig werden dadurch auch zusétzliche Kosten anfallen.

Wichtig ist, dass Nachbarlnnen aus der Zusammenfassung erkennen kénnen, ob sie von
den Auswirkungen des Vorhabens betroffen sein kénnen (z.B. Gefahrdung der Gesundheit,
des Eigentums, Belastigungen durch Larm, Erschitterungen, Geruch, Verkehrs-
auswirkungen) und daher Einwendungen erheben missen, um ihre Parteistellung zu
wahren. Ist dies nicht ersichtlich und stellt sich die Betroffenheit erst im Laufe des weiteren
Verfahrens heraus, kénnte dies zu einer erheblichen Verfahrensverzégerung fuhren. Dies
kénnte auch flr andere Parteien (z.B. Burgerinitiativen, NGOs, Gemeinden) und auch
hinsichtlich anderer Schutzgulter (z.B. Naturschutz, Stand der Technik) relevant sein.

Die Zusammenfassung hat jedenfalls folgende Aussagen zu enthalten:
» Auswirkungen (Gesamtbelastung) auf die betroffenen Schutzgiter im Verhaltnis zu
bestehenden Grenzwerten (soweit vorhanden) und der Ist-Situation
» Darstellung der im Vorhaben enthaltenen MaBnahmen zur Vermeidung,
Verminderung und zum Ausgleich negativer Umweltauswirkungen
» Darstellung der Verkehrssituation bis zum hdéherrangigen Verkehrsnetz im
Verhaltnis zu der Ist-Situation
» Eingehen auf besonders sensible Bereiche (z.B. Naturschutzgebiete) oder seitens
der betroffenen Bevdlkerung als problematisch empfundene Themen
Fachausdriicke sind tunlichst zu vermeiden oder entsprechend zu erldutern.

'® VWGH vom 24. Februar 2006, ZI. 2005/04/0044-25.
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Unterlagen fir die Einzelfallprifung

Die Behdérde bendtigt zur Durchfihrung der Einzelfallprifung Angaben, an Hand derer sie
entscheiden kann, ob wesentliche Beeintrachtigungen der Umwelt durch das Vorhaben
zu erwarten sind. Ist die Einzelfallprifung auf Grund der Lage in einem schutzwlrdigen
Gebiet durchzufuhren, konzentriert sich die Prifung mdglicher wesentlicher
Beeintrachtigungen auf den jeweiligen Schutzzweck, zu dessen Schutz das schutzwirdige
Gebiet errichtet wurde.

Die Projektwerberin trifft eine Mitwirkungspflicht hinsichtlich der Bereitstellung von
Unterlagen. Die Projektwerberin wird vor allem Uber Informationen zum Vorhaben verfligen.
Aussagen zu den Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt setzen jedoch auch
Kenntnis Uber die jeweilige Umweltsituation voraus. Projektwerberin und Behérde missen
sich deshalb Uber den Ist-Zustand der Schutzglter im Umfeld des geplanten Vorhabens
informieren. Da derartige Umweltdaten insbesondere bei Behdérden oder anderen
Fachstellen aufliegen, ist eine friihzeitige Kontaktaufnahme der Projekiwerberin mit der
UVP-Behdérde zweckmaBig.

Umfang der Angaben

Die vorliegenden Informationen sollen eine Grobbeurteilung des Vorhabens durch die
Behérde ermdglichen. Da Detailliertheit und Tiefe der Informationen, wie sie in einer
allfalligen spateren UVP gefordert werden, zu diesem Zeitpunkt i.d.R. nicht zur Verfigung
stehen, ist lediglich eine Abschatzung der vorhabenstypischen Projektauswirkungen
und deren Eintrittswahrscheinlichkeit mdglich (die Einzelfallprifung ist keine
,vorgezogene UVP*). Es handelt sich demnach nicht um eine abschlieBende Beurteilung der
Umweltauswirkungen, sondern vorzugsweise um eine Fokussierung auf mdgliche
problematische Bereiche. Diese muss jedoch hinsichtlich der Betrachtung der allféllig
beeintrachtigten Schutzguter aussagekraftig sein.

Ergibt die Priifung, dass bereits ein Schutzgut erheblich beeintrachtigt werden kann, ertbrigt
sich die Prufung in Bezug auf weitere Schutzguter. In diesem Fall kénnen Zeit und Kosten
gespart bzw. bereits auf die UVP selbst verwendet werden. Es empfiehlt sich daher, die
Prifung bei allenfalls bekannten Problembereichen zu beginnen.

Informationsquellen

Das Umweltinformationsgesetz (BGBI. Nr. 495/1993 i.d.F. BGBI. | Nr. 76/2003) ermdglicht
den Zugang zu bei den Behdrden aufliegenden Umweltdaten (der beim Umweltbundesamt
eingerichtete Umweltdatenkatalog bietet eine Hilfestellung bei der Datensuche
http://www.umweltbundesamt.at/umweltdaten/datenbanken0/).

Zum Vorhaben:

Bei Anderungsvorhaben werden i.d.R. bereits Umweltinformationen zum bestehenden
Vorhaben vorliegen, die zur Einzelfallprifung herangezogen werden kénnen (Messungen,
Unterlagen aus allfalligen Oko-Audits etc.). Ebenso werden voraussichtlich Angaben zu
Vorhaben, die auf Grund der Kumulationsbestimmung (§ 3 Abs. 2 bzw. § 3a Abs. 6) zu
betrachten sind, bzw. Daten Uber deren derzeitige Belastungen bzw. die daraus
resultierende Umweltsituation, vorhanden sein. Fir neue Vorhaben kénnen allfdllige
geeignete Unterlagen vergleichbarer realisierter Vorhaben (Messungen, Prognosen)
herangezogen werden oder auf Literaturdaten (z.B. BAT-Referenzdokumente)
zurlckgegriffen werden.
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Zum Standort:

Je nach Fachgebiet liegen Informationen zur Umweltsituation bei den zustdndigen Bundes-
und Landesdienststellen (z.B. Fachbehdrden, Umweltbundesamt, Bundesanstalten, diversen
Verbanden etc.) sowie weiteren Fachinstitutionen auf. Auch z.B. Jagdvereine,
Fischereiverbande oder Wassergenossenschaften verfiugen oft Uber relevante Daten
betreffend den Ist-Zustand der Umwelt. Informationen zum jeweiligen betroffenen
schutzwiirdigen Gebiet liegen grundsétzlich - in unterschiedlicher Detailliertheit - bei den
Amtern der Landesregierungen auf. Hinsichtlich des Schutzzweckes des besonderen
Schutzgebietes der Kategorie A ist mitunter auf die jeweiligen Naturschutzgesetze zurlick zu
greifen, sofern bei den Schutzgebietsausweisungen (z.B. der Verordnung) noch kein
Schutzzweck angegeben ist.

Bei den gegensténdlichen Vorhaben werden fir die Zwecke einer Einzelfallpriifung folgende
Unterlagen als notwendig erachtet:

Fir alle Vorhaben:

a) Angaben zum geplanten Vorhaben

e Angaben zum Genehmigungswerber und zur geplanten betrieblichen Organisation

e Kurzbeschreibung des Vorhabens: Abbauflache, derzeitige Nutzung, derzeitiger
Aufschluss, Rohstoffart, Aushubkubatur, Rohstoffkubatur, Jahresférdermenge, Gesamt-
dauer des Vorhabens, Abbaumé&chtigkeit, Abbausystem und Abbauabschnitte, Grund-
wasserspiegellagen, Entwicklung der offenen Flache, Maschineneinsatz, Infrastruktur,
Verkehr, LarmschutzmaBnahmen, StaubschutzmaBnahmen, Wiederverfillung,
Rekultivierung

e Standort des Vorhabens, Angaben, ob es sich in oder nahe einem schutzwirdigen Gebiet
befindet

e betroffene fremde Rechte: Wasserrechte, bewilligungsfreie Trink- und Nutzwasser-
brunnen etc.

e Auflistung jener Verwaltungsvorschriften, nach denen voraussichtlich eine Genehmigung
zu erteilen sein wird

e allgemeine Beschreibung des Raumes (Uberblick zu geographischen, geologischen,
hydrogeologischen, geotechnischen Gegebenheiten, geologisch-lagerstattenkundliche
Beschreibung)

e Ubersichtslageplan im MaBstab 1:50.000 oder 1:25.000 (je nach GrdBe des Vorhabens)

b) Checkliste zum Ist-Zustand der Umwelt sowie zu den Auswirkungen des Vorhabens

Fir Neuvorhaben, Erweiterungen und die Kumulation von Vorhaben:

e Angaben zur bestehende Verkehrssituation (StraBen- und Schienenverkehrsnetz:
Kapazitaten,  Verkehrsaufkommen) sowie Prognose des zu erwartenden
Verkehrsaufkommens

e Angaben zu bestehende Wohn- und Erholungsgebiete und Auswirkungen des Vorhabens
auf diese Gebiete (Staub- und Larmemissionen, Verkehrsbelastung)

e Uberblick zu den vorhandenen Lebensrdumen sowie zur Tier- und Pflanzenwelt
(insbesondere zu wild lebenden oder gefdhrdeten Arten) und zu den mdglichen
diesbezliglichen Eingriffen durch das Vorhaben (Vernichtung von Lebensrdumen,
Fragmentierung, Migrationshindernisse)

e Uberblick zur Ist-Situation von Boden und Gewé&ssern und zu den vorhabensbezogenen
Auswirkungen auf diese Schutzglter (Verdnderungen der Hydrologie, Emissionen in
Gewasser)

e Uberblick zur Ist-Situation von Luft, Klima und Larm sowie zu den vorhabensbezogenen
Auswirkungen auf diese Schutzglter (Staub- und Larmemissionen durch den Abbau und
den Verkehr, Rodungen)
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e Charakterisierung der umgebenden Landschaft und Auswirkungen auf Landschaftsbild
und -geflige
e bestehende Sach- und Kulturgtter und Auswirkungen des Vorhabens auf diese Guter

Bei Erweiterungsvorhaben und Kumulierung von gleichartigen Vorhaben sind hierbei
insbesondere die Charakteristika der bestehenden Vorhaben zu beschreiben und nach
Méglichkeit ein Uberblick zu den derzeitigen Auswirkungen (Vorbelastungen) zu geben.
Soweit mdglich, sind in die Prifung auf Kumulierung alle absehbaren, in einem raumlichen
Zusammenhang stehenden Vorhaben, einzubeziehen.

Fir Vorhaben in schutzwirdigen Gebieten:

Wahrend bei Vorhaben auBerhalb von schutzwirdigen Gebieten die gesamte Bandbreite
moglicher Umweltauswirkungen zu prifen ist, konzentriert sich der Prifgegenstand in
schutzwirdigen Gebieten auf den jeweiligen Schutzzweck. Dieser, z.B. eine besondere
Lebensraumfunktion eines Naturschutzgebietes oder die besondere Schénheit und
Erholungsfunktionen der Landschaft eines Landschaftsschutzgebietes, kann fir
verschiedene Schutzguter (Menschen, Tiere, Pflanzen usw.) von Interesse sein und Uber
verschiedene Medien (Luft, Wasser usw.) gefahrdet werden. Punktuell sind daher
detailliertere Angaben zu einer mdglichen Beeintrdchtigung des Schutzzweckes eines
schutzwirdigen Gebietes erforderlich als fiir die Ubrigen Bereiche.

e Angaben zum Schutzgebiet (Art, Beschreibung der Charakteristka und des
Schutzzwecks)

¢ planliche Darstellung des Schutzgebietes mit Eintragung der Bestandteile des Vorhabens

e Angaben zu den méglichen Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgebiet:

Vorhaben in einem besonderen Schutzgebiet (Kategorie A):

Die Angaben sind an den jeweiligen Schutzzweck anzupassen.

— Geféahrdung von Lebens- bzw. Rickzugsrdumen wild lebender oder gefahrdeter Tier-
oder Pflanzenarten

— Verlust von Feuchtgebieten und Mooren oder von anderen wertvollen Biotopen

— klimatische Beeinflussungen oder funktionelle Barrierewirkungen

— Natur- und Landschaftsschutzgebiete: Beeinflussung der Landschaftsstruktur durch
geomorphologische Raumveranderungen, Beeinflussung des Landschaftsbildes oder
des Lebensraumes

— Beeintrachtigung etwaiger Nutzungsinteressen des besonderen Schutzgebietes

— Bannwalder: Beeintrachtigung des Bannzwecks

— Ergebnisse einer allfélligen im Vorfeld durchgefihrten Vertraglichkeitsprifung nach der
FFH-Richtlinie

Vorhaben in einem Wasserschutz- und Schongebiet (Kategorie C):

— Emission schéadlicher Grundwasserinhaltsstoffe (z.B. Mineraldlprodukte, chlorierte
Kohlenwasserstoffe, Biozide)

— Geféahrdung der Wasserversorgung (z.B. Herabsetzung der Ergiebigkeit)

— Darstellung von Eingriffen, die Verbots- oder Gebotstatbestande erflllen, die fur das
Schutzgebiet festgelegt wurden

Vorhaben in oder im Nahebereich von Siedlungsgebieten (Kategorie E):

— Gefahrdung der Gesundheit oder Beeintrachtigung der Lebensqualitat von Menschen
in der unmittelbaren Umgebung des Vorhabens durch Larm- und
Luftschadstoffimmissionen und Verkehrsbelastung
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Besondere Entscheidungskriterien

Eine UVP ist durchzufihren, wenn die Einzelfallprifung ergibt, dass erhebliche schadliche,
belastigende oder belastende Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. Werden auch
nur in einem Bereich rechtliche Grenzwerte (fir Larm, Staub, Luftschadstoffe) erreicht oder
Uberschritten, ist die Feststellung wesentlicher Beeintrachtigungen unerlasslich. Gleiches gilt
grundsétzlich auch bei Richtwerten.

Folgende Projektmerkmale kénnen darUber hinaus zu einer UVP-Pflicht des Vorhabens
fihren:

Schutzgut Mensch

e relevante Zunahme des Verkehrs im lokalen oder (bergeordneten StraBennetz,
insbesondere auch im Nahbereich sensibler Nutzungen wie z.B. Schulen, Spitéler,
Seniorenheime

e Fehlen eines bedarfsangepassten StraBen- oder Schienenanschlusses bzw.
Hafenzugangs

e hohe oder weitrdumige L&m- oder Schadstoffbelastungen durch  den
vorhabensinduzierten Verkehr

¢ erhebliche Zunahme der Larm- oder Staubbelastungen von Anrainern
Beeintrachtigung des Trinkwassers

e Sicherheitsrisiko (Sprengungen, Statik des Grubengebaudes)

Schutzqut Tier und Pflanzen und deren Lebensrdume

e Verlust oder Entwertung wertvoller Lebensraume fir Tiere und Pflanzen (abhéngig von
Flache und Intensitat des Eingriffs), maBgebliche Beeintrachtigung schutzrelevanter Tier-
und Pflanzenbestande

e Beeintrachtigung des Schutzzwecks von in 3.3.2. angefiihrten Schutzgebieten

Schutzgut Boden
e GroBflachige Bodenverluste oder Bodenerosion

Schutzgut Wasser

e nachhaltige Verénderungen der Hydrologie (Abfluss, Wassermenge, Einzugsgebiete,
Grundwasser)

e nachhaltige Veranderungen der Gewasserdkologie (Gefahrdung aquatischer
Lebensrdume durch  Stoffeintrag, Veranderungen der Gewassermorphologie,
Sprengerschitterungen, Lichtimmissionen oder Temperaturanderung)

e Gefahrdung des Schutzzwecks von in 3.5.2. angeflihrten Schutzgebieten

Schutzgut Luft

e Emissionen von Feinstaub in PM;q, Stickstoffoxiden in erheblichem Ausmal, die zu einer
zusatzlichen Immissionsbelastung (im AusmaB von mindestens 10 % des Grenz- oder
Richtwertes flihren)

Schutzgut Landschaft

e nachhaltige und schwere Eingriffe in das Landschafts- oder Ortsbild

¢ nachhaltige Veranderung des Charakters der Landschaft

e nachhaltige Verminderung der Erholungsfunktionen im Abbaugebiet und angrenzenden
Gebieten

Schutzqut Sach- und Kulturgiter
e Zerstoérung, Gefahrdung oder Beeintrachtigung der Erlebbarkeit wertvoller Kulturglter
e Beeintrachtigung des Schutzzweckes von in 3.7.2. angeflhrten Schutzgebieten



TuschlP
Hervorheben


68 Unterlagen fur die Einzelfallprifung

Bei Erweiterungen von Vorhaben: erhebliche Beeintrachtigung UVP-relevanter Schutzguter
durch das Neuvorhaben (insbesondere bezlglich Hydrologie, Vegetation, Boden,
Lebensraume, Mensch); bereits bestehende Anlagen sind in die Ist-Zustandsbeschreibung
einzubeziehen. Erfolgreich durchgefihrte RekultivierungsmaBnahmen kénnen auch als Indiz
fir die Ausgleichbarkeit des Eingriffes in die Umwelt gewertet werden.

Bei Kumulation: erhebliche Beeintrachtigung UVP-relevanter Schutzgiter durch das
Neuvorhaben (oder die Anderung) in Verbindung mit bereits bestehenden Anlagen anderer
Betreiber (insbesondere bezlglich Hydrologie, Vegetation, Boden, Lebensraume, Mensch).
Die bereits bestehende(n) Anlagen (sowohl jene anderer Betreiber als auch — im Fall einer
beantragten Anderung — das Dbestehende (Alt)Vorhaben) sind in die Ist-
Zustandsbeschreibung einzubeziehen. Beurteilungsgegenstand sind die kumulierenden
Auswirkungen, nicht isoliert auftretende (von den Anlagen anderer Betreiber unabhangige)
Umweltbelastungen.
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Anhang

Im Folgenden finden sich Hinweise zu den normativen Grundlagen betreffend
Rohstoffgewinnungsvorhaben sowie zu weiterfihrender Literatur. Die Angaben erheben
keinerlei Anspruch auf Vollstdndigkeit und sind als Anregung flur Planerinnen und
Sachverstandige gedacht. Teilweise werden auch allgemeine Informationen zu diversen
Methoden  gegeben. Die  Wahl einer spezifischen und  angemessenen
Untersuchungsmethode ist jedoch Aufgabe der jeweiligen Expertinnen.

UVP-relevante Literatur:

BMLFUW (2006): Rundschreiben des BMLFUW zur Durchfuhrung des Umweltvertraglichkeits-
prifungsgesetzes (UVP-G 2000) vom 20. Februar 2006. Wien

BMLFUW (2000): Leitfaden Einzelfallprifung geman UVP-G 2000. Wien

UMWELTBUNDESAMT (2005): Leitfaden UVP wund IG-L (http:/www.umweltbundesamt.at/
umweltschutz/uvpsupemas/)

BMLFUW (2000): Leitfaden UVP fiir Schigebiete, Wien

Umweltbundesamt (2002): UVE-Leitfaden, Eine Information zur Umweltvertraglichkeitserklarung.
Herausgegeben von Umweltbundesamt, Wien

Umweltbundesamt (1998): Checkliste fir Umweltvertraglichkeitserklarungen, Umweltbundesamt-
Berichte BE-127, Wien

EUROPAISCHE KOMMISSION (1997): Assessment and Consideration of Transport Aspects and
Related Environmental Impacts Induced by Local Development Projects in Planning Procedures:
Requirements and Methods Currently in Use by Member States. Briissel

EUROPAISCHE KOMMISSION (2001): EIA Review Check List. Brissel

EUROPAISCHE KOMMISSION (2001): EIA - Guidance on Screening. Briissel

EUROPAISCHE KOMMISSION (2001): EIA - Guidance on Scoping. Brissel

EUROPAISCHE KOMMISSION (1999): Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative
Impacts as well as Impact Interactions. Briissel

BUWAL (1992): UVP bei StraBenverkehrsanlagen. Anleitung zur Erstellung von UVP-Berichten.
Herausgegeben vom Bundesamt fir Umwelt, Wald und Landschaft, Bundesamt fir StraBenbau und
Vereinigung Schweizerischer Verkehrsingenieure, Bern

BERGTHALER, WEBER, WIMMER (1998): Die Umweltvertraglichkeitspriifung, Praxishandbuch fiir
Juristen und Sachverstandige, Manz, Wien

BMLFUW (2001): UVP-Handbuch Verkehr

GASSNER, WINKELBRANDT (1997): UVP-Umweltvertraglichkeitsprifung in der Praxis, methodischer
Leitfaden, Rehm

SCHOLLES (1997): Abschatzen, Einschatzen und Bewerten in der UVP, UVP-Spezial 13.
Herausgegeben vom Verein zur Férderung der UVP e.V., Dortmund

HUBLER, ZIMMERMANN (1991): Bewertung der Umweltvertraglichkeit: BewertungsmafBstabe und
Bewertungsverfahren fur die Umweltvertraglichkeit, Taunusstein

BACHHIESL (2000): System-Ansatz zur Auswahl von Stoffen mit umweltrelevanten Konzentrationen
bei Umweltvertraglichkeitsprifungen, Schriftenreihe der Forschung im Verbund, Band 63

BALLA, MULLER-PFANNENSTIEL (1997): "Wechselwirkungen™ in planerischer und behérdlicher
Praxis, UVP-report 4+5

BRUNNER, FIALA, WIMMER (2001): Vergleichen und Entscheiden im Umweltschutz. Die
Methodenwahl bei der Bewertung von Umweltauswirkungen, Reihe Angewandte Umweltforschung 18,
Analytica Verlagsgesellschaft

GOTZ, RIPPEN, WIESERT, FEHRENBACH (2001): MedienlUbergreifende Bewertung von
Umweltbelastungen  durch  bestimmte industrielle  Tatigkeiten, Umweltbundesamt Berlin
Forschungsbericht (Entwurf)

KNOFLACHER (1992): Standardisierung von Umweltvertraglichkeitsuntersuchungen, Teil A:
Grundlagen und Projekt-UVU, Osterreichisches Forschungszentrum Seibersdorf

KUHLING, PETERS (1994): Die Bewertung der Luftqualitdt bei Umweltvertraglichkeitspriifungen,
UVP-Spezial 10 (Hrsg.: Verein zur Férderung der Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP) e.V.)
MINISTERIUM FUR NATUR UND UMWELT DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN (1994):
‘Wechselwirkungen” in  der Umweltvertréglichkeitspriifung. Von der Begriffsdefinition  zur
Anwendbarkeit
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MINISTERIUM FUR NATUR UND UMWELT DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN (1994):
Umweltauswirkungen in der Umweltvertraglichkeitspriifung. Gutachten zur zusammenfassenden
Darstellung und Bewertung

NOBEL, MAIER-REITER, EWERT, SOMMER (1993): Das Schwellenwertkonzept zur Beurteilung der
Umwelterheblichkeit von anlagenbedingten Immissionszusatzbelastungen, Staub, Reinhaltung der
Luft 53

PETERS (1997): Zum umweltrechtlichen Begriff der Wechselwirkungen, UVP-Report 4+5
POSCHMANN, RIEBENSTAHL,SCHMIDT-KALLERT (1998): Umweltplanung und -bewertung, Justus
Perthes Verlag

RASSMUS, BRUNING, KLEINSCHMIDT, RECK, DIERSSEN (2001): Entwicklung einer
Arbeitsanleitung zur Bericksichtigung der Wechselwirkungen in der Umweltvertraglichkeitsprifung,
Umweltbundesamt Berlin

SCHINDLER, KIRCHER, LEUTGEB (1998): Uberlegungen zu Methoden und Aspekten der
integrierten Bewertung, Umweltbundesamt, IB-590

SOMMER, SLAMA, GRAGGABER (2001): UVP-Vorhaben nach UVP-G 2000. Methodischer Leitfaden
flr Behdrden und Projektwerber, Amt der Salzburger Landesregierung

STORM, BUNGE (1998): Handbuch der Umweltvertraglichkeitspriifung, Ergdnzbare Sammlung der
Rechtsgrundlagen, Prifungsinhalte und -methoden fiir Behérden, Unternehmen, Sachversténdige und
die juristische Praxis, Erich Schmidt Verlag

TRENKLE (1998): Vorschlag fiir den Gebrauch eines neuen Bewertungsschemas in
Umweltvertraglichkeitsstudien, UVP-Report 1

WAFFENSCHMIDT, POTSCHIN (1998): Wechselwirkungen bei Umweltvertraglichkeitspriifungen,
UVP-Report 2

Geografische Informationssysteme der Bundeslander (GIS) : http:/doris.ooe.gv.at/atgis/

Vorhabensbezogene Literatur:

Vorschriften und technische Normen

Bundesgesetz Uber mineralische Rohstoffe (Mineralrohstoffgesetz), BGBI. | Nr. 38/1999 idgF und
Verordnungen

BMLF (1972): Richtlinien fiir den Schutz des Grundwassers bei Gewinnung von Sand und Kies mit
einer Abbausohle (iber dem héchsten Grundwasserspiegel, Wien

BMLF (1975): Richtlinien fir den Schutz des Grundwassers bei Entnahme von Sand und Kies
(Nassbaggerungen), Wien

Weitere Grundlagen

BMLFUW (2001): Entnahme von Sand und Kies aus der Donau. Richtlinien des BMLFUW betreffend
die Anforderungen an Einreichprojekte fir die Entnahme von Sand und Kies aus der Donau, Wien

Zu 1.3. Beschreibung des Vorhabens - Emissionen:

BMUJF/Umweltbundesamt (1998): Handbuch der Emissionsfaktoren des StraBenverkehrs in
Osterreich, Grundlagenbericht zur Version 1.1A, Wien (auch als CD-ROM erhaltlich)

Zu 3.1. Mensch:

Vorschriften und technische Normen

Luftschadstoffe

Immissionsschutzgesetz Luft (IG-L); BGBI. Nr.115/1997 idgF

diverse § 82 GewO-Verordnungen
Ozongesetz (OzonG), BGBI. Nr. 210/1992 idgF
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Richtlinie des Rates Uber die Luftverschmutzung durch Ozon vom 21.09.1992 (EU-Richtlinie
1992/72/EWG), ABI. L 297/1

Richtlinie des Rates Uber die Beurteilung und Kontrolle der Luftqualitat (Luftqualitdtsrahmenrichtlinie)
vom 27. September 1996 (EU-Richtlinie 96/62/EQG)

Richtlinie des Rates tber Grenzwerte fiir Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, Partikel und Blei in der Luft
vom 22. April 1999 (EU-Richtlinie 1999/30/EG), ABI. L 163/41

OAW (1998): Stickstoffoxid in der Atmosphére. Wirkungen auf den Menschen. Neubearbeitung 1998.
Herausgegeben vom BMUJF, Wien

OAW (1997): Flichtige Kohlenwasserstoffe in der Atmosphare. Luftqualittskriterien VOC.
Herausgegeben vom BMUJF, Wien

OAW (1989): Fotooxidantien in der Atmosphare - Luftqualitatskriterien Ozon. Herausgegeben vom
BMUJF, Wien

WHO (1987): Air Quality Guidelines for Europe. WHO Regional Publications, European Series No. 23.
Copenhagen

WHO (1998): Air Quality Guidelines. http:/www.who.dk/tech/eh/htm/airqual.htm

weitere Literatur: siehe zu 3.6.
Larm

Raumordnungsgesetze der Lander, ggf. dazu erlassene Verordnungen
Verordnung des Bundesministers flir Wirtschaft und Arbeit GOber Gerduschemissionen von zur
Verwendung im Freien vorgesehenen Geraten und Maschinen, BGBL 11, 249/2001

OAL-Richtlinie Nr. 3, Blatt 1 (1986): Schalltechnische Grundlagen flr die Beurteilung von Larm,
Larmstorungen im Nachbarschaftsbereich, Osterreichischer Arbeitsring fir Larmbekampfung
OAL-Richtlinie Nr. 3, Blatt 2 (1990): Schalltechnische Grundlagen fir die Beurteilung von Larm am
Arbeitsplatz, Osterreichischer Arbeitsring fir Larmbekampfung

OAL-Richtlinie Nr. 6/18 (1991): Die Wirkungen des Larms auf den Menschen, Beurteilungshilfen fir
den Arzt, 1. Ausgabe, Osterreichischer Arbeitsring flir Larmbek&ampfung

OAL-Richtlinie Nr. 9 (1982): Larmminderung in Betrieben, Osterreichischer Arbeitsring fiir
Larmbekampfung )
OAL-Richtlinie Nr. 14 (1987): Berechnung des Schallpegels in Betriebshallen, Osterreichischer
Arbeitsring far Larmbekampfung .

OAL-Richtlinie Nr. 20 (1988): Schalltechnische Begriffe und Messungen, Osterreichischer Arbeitsring
fir Larmbekampfung

OAL-Richtlinie  Nr. 21, Blatt 5 (1987). Widmungskategorien  (Widmungsbezogene
Immissionsgrenzwerte), Osterreichischer Arbeitsring fir Larmbekampfung )

OAL-Richtlinie Nr. 23 (1987): MaBnahmen zum Schutz vor StraBenverkehrslarm, Osterreichischer
Arbeitsring fir Larmbekampfung )

OAL-Richtlinie Nr. 28 (1987 bzw. 2000): Schallabstrahlung und Schallausbreitung, Osterreichischer
Arbeitsring far Larmbekampfung }

OAL-Richtlinie Nr. 32 (1994): Larmschutz in Kur- und Erholungsorten, Osterreichischer Arbeitsring fiir
Larmbekampfung

OAL-Richtlinie Nr. 36 (1997): Schalltechnische Grundlagen fir die ortliche und (berértliche
Raumplanung, Osterreichischer Arbeitsring fir Larmbekampfung

OAL-Richtlinie  Nr. 111 (1985): Larmarmer Baubetrieb, Osterreichischer Arbeitsring fir
Larmbekampfung

ONORM S 5001-1 bis 3 (1993): Akustik — Gr6Ben, Einheiten und Begriffsbestimmungen

ONORM S 5003 (1974): Grundlagen der Schallmessung, Osterreichisches Normungsinstitut, Wien
ONORM S 5004 (1998): Messung von Schallimmissionen, Osterreichisches Normungsinstitut, Wien
ONORM S 5005 (1992): Messung der Schallimmissionen von Schienenverkehr, Osterreichisches
Normungsinstitut, Wien

ONORM S 5006 (1995): Berechnung des Lautstarkepegels aus dem Gerduschspektrum,
Osterreichisches Normungsinstitut, Wien

ONORM S 5007 (1996): Messung und Bewertung tieffrequenter Ger&uschimmissionen in der
Nachbarschaft, Osterreichisches Normungsinstitut, Wien

ONORM S 5011 (1995): Berechnung der Schallimmissionen durch Schienenverkehr-Zugverkehr,
Verschub- und Umschlagbetrieb, Osterreichisches Normungsinstitut, Wien

ONORM S 5042 (1994): Messung der Gerduschabgabe von Erdbewegungsmaschinen bei der
Vorbeifahrt, Osterreichisches Normungsinstitut, Wien
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ONORM S 9001: Mechanische Schwingungen - Erschitterungen, allgemeine Grundséatze und
Ermittlung von SchwingungsgréBen, Osterreichisches Normungsinstitut, Wien )

ONORM S 9100-1: Schwingungslehre, deterministische Schwingungen, Osterreichisches
Normungsinstitut, Wien

ONORM S 9020 (1986): Bauwerkserschitterungen, Sprengerschitterungen und vergleichbare
impulsférmige Immissionen, Osterreichisches Normungsinstitut, Wien

ONORM § 5021 (1998): Schalltechnische Grundlagen fir die 6rtliche und Gberdrtliche Raumplanung
und Raumordnung, Osterreichisches Normungsinstitut, Wien

DIN ISO 9613-2: Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien

VDI 2085: Beurteilung von L&rm

VDI 2570. Larmminderung in Betrieben

VDI 2714: Schallausbreitung im Freien

VDI 2720: Schallschutz

Dienstanweisungen (Larmschutz bei BundesstraBen)
RVS 3.02 Umweltschutz — Larmschutz

Trinkwasser

Oberflachentrinkwasserverordnung, BGBI. Nr. 359/1995 idgF

Trinkwasser-Pestizidverordnung, BGBI. Nr. 448/1991 idgF

Trinkwasser-Nitratverordnung, BGBI. Nr. 557/1991 idgF

Osterreichisches Lebensmittelbuch - Kodex (1993): Kap. B1 Trinkwasser

Richtlinie des Rates vom 3. November 1998 Uber die Qualitdt von Wasser fir den menschlichen
Gebrauch (EU-Richtlinie 98/83/EG

WHO (1993, 1996): Guidelines for Drinking Water Quality

ONORM M 6246, Teil 1 (1988): Wasseruntersuchung; Angabe von Analyseergebnissen;
Parameterliste fir Trinkwasseruntersuchungen. Osterreichisches Normungsinstitut, Wien

Weitere Grundlagen

Larm

Larmkataster, Larmkarten (Ergebnisse systematischer Larmmessungen; Berechnungen)
Wohnen und Erholen

Geographische Informationssysteme der Lander (GIS)

Zu 3.2. Verkehr und Raum:

BMUJF/Umweltbundesamt (1998): Handbuch der Emissionsfaktoren des StraBenverkehrs in
Osterreich, Grundlagenbericht zur Version 1.1A, Wien (auch als CD-ROM erhéltlich)

BMLFUW (2001): UVP-Handbuch Verkehr, Wien

BMUJF (1998): Européisches Forum fiir Sanfte Mobilitdt im Tourismus - Innovative Modellvorhaben
und Pilotprojekte, Wien

OROK (1991): Osterreichisches Raumordnungskonzept

Landesentwicklungsprogramme (Amter der Landesregierungen)

Sachprogramme, ErschlieBungskonzepte (Amter der Landesregierungen)

Ortliche Entwicklungsprogramme oder -konzepte (Gemeindeamt, Magistrat)

Flachenwidmungsplan, Bebauungsplan

Regionalprogramme (regionale Planungen)

Landesverkehrskonzepte

Landesmobilitatskonzepte

ONORM L 1100 (2000): Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur, Definitionen und generelle
Aufgabenbereiche, Osterreichisches Normungsinstitut, Wien.

ONORM L 1101 (2003): Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur, r&umliche
Entwicklungsplanung, Osterreichisches Normungsinstitut, Wien.
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Zu 3.3. Tiere und Pflanzen, Biotope und Okosysteme:
Vorschriften und technische Normen

Ubereinkommen (ber die Erhaltung der europdischen wild lebenden Pflanzen und Tiere und ihrer
nattrlichen Lebensrdume - Berner Konvention (1979)

International ausgezeichnete Gebiete (wie biogenetische Reservate, Biospharenreservate, Ramsar-
Gebiete, Europa-Diplom)

Richtlinie des Rates vom 2. April 1979 U(ber die Erhaltung wild lebender Vogelarten -
Vogelschutzrichtlinie, (EU-Richtlinie 79/409/EWG)

Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1992 Uber die Erhaltung der natlrlichen Lebensrdume sowie der wild
lebenden Tiere und Pflanzen - FFH-Richtlinie (EU-Richtlinie 92/43/EWG)

Natur- und Landschaftsschutzgesetze der Lander

Jagd- und Fischereigesetze der Lander

Forstgesetz 1975, BGBI. Nr. 440 /1975 idgF

Schutzwald-Verordnung, BGBI. Nr. 398/1977 idgF

Waldentwicklungsplan-Verordnung, BGBI. Nr. 582/1977 idgF

Ozongesetz (OzonG), BGBI. Nr. 210/1992 idgF

Zweite Verordnung gegen Forstschadliche Luftverunreinigungen (2. ForstVO -Luftverunreinigungen),
BGBI. Nr. 199/1984

Wasserrechtsgesetz 1959, BGBI Nr. 215/1959 idgF

ONORM M 6232 (1997): Richtlinien fiir die &kologische Untersuchung und Bewertung von
FlieBgewassern [Guidelines for the ecological study and assessment of rivers (bilingual edition)].
Osterreichisches Normungsinstitut, Wien.

ONORM L 1103 (2003): Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur, ékologische Fachplanung,
Osterreichisches Normungsinstitut, Wien.

OAW (1988) Stickstoffoxide in der Atmosphéare - Luftqualitétskriterien NO2. Herausgegeben vom
BMUJF, Wien.

OAW (1989): Fotooxidantien in der Atmosphére - Luftqualitatskriterien Ozon. Herausgegeben vom
BMUJF, Wien.

Weitere Grundlagen

ESSL, EGGER, ELLMAUER, AIGNER (2002): Rote Liste gefahrdeter Biotoptypen Osterreichs;
Waélder, Forste, Vorwalder; Herausgegeben vom Umweltbundesamt, Band 156, Wien
http:/www.umweltbundesamt.at/umwelt/naturschutz/natur aktuell/verlust vielfalt/

NIKLFELD (1999): Rote Listen gefahrdeter Pflanzen Osterreichs. Herausgegeben vom BMUJF, Wien
SPITZENBERGER (1988). Artenschutz in Osterreich - besonders gefahrdete Saugetiere und Vogel
Osterreichs und ihre Lebensraume. Herausgegeben vom BMUJF, Wien

GEPP (1994): Rote Listen geféahrdeter Tiere Osterreichs. Herausgegeben vom BMUJF, Wien
KUSDAS & REICHL (1973 - 1991): Die Schmetterlinge Osterreichs. Eigenverlag, Linz )

MAYER et al. (1987): Urwaldreste, Naturwaldreservate und schitzenwerte Naturwélder in Osterreich.
Universitat far Bodenkultur

STEINER (1992): Osterreichischer Moorschutzkatalog. Herausgegeben vom BMUJF, Wien

DWORAK et al. (1993): Atlas der Brutvégel Osterreichs. Herausgegeben vom Umweltbundesamt,
Wien

Winkler & Wrbka (1995): Biotopkartierung in Osterreich. Herausgegeben vom Umweltbundesamt,
Wien

DVORAK/KARNER (1995): Important Bird Areas in Osterreich, Umweltbundesamt Monografien Band
71, Wien

PAAR et al. (1994): Trockenrasen in Osterreich. Bestandsaufnahme und Gefahrdung. Herausgegeben
vom Umweltbundesamt, Wien

MOOG (1995): Fauna Aquatica Austriaca - Katalog zur autotkologischen Einstufung aquatischer
Okosysteme Osterreichs. Herausgegeben vom BMLF, Wien

SPINDLER (1995): Fischfauna in Osterreich: Okologie - Gefahrdung - Bioindikation - Fischerei -
Gesetzgebung. Umweltbundesamt Monografien Band 53, Wien

PAAR et al. (1996): Naturschutzgebiete Osterreichs. Herausgegeben vom Umweltoundesamt, Wien
OBERLEITNER & DICK (1996): Feuchtgebietsinventar Osterreich. Herausgegeben vom
Umweltbundesamt, Wien
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DEUTSCHER FISCHEREIVERBAND (1977): Wasserqualitatskriterien fir die Fischerei
STRAUCH: Rote Liste geféhrdeter Farn- und Blitenpflanzen Oberdsterreichs und Liste einheimischer
Farn- und Blatenpflanzen Oberésterreichs, Herausgegeben vom Amt der OO Landesregierung

Biotopkartierungen

Nutzungskartierungen

Forstliche Raumplane (Waldentwicklungspléne, Waldfachplane, Gefahrenzonenplane)

Ergebnisse der Waldboden-Zustandsinventur - WZBI (Forstliche Bundesversuchsanstalt oder Landes-
Forstdirektionen)

Kartierungsrichtlinien der Landesregierungen oder von Nachbarstaaten (insbesondere fir den alpinen
Raum)

Landes-Biotopinventare (Raumordnungskataster, GIS)

Jagd- und Fangstatistiken, Fallwildstatistik

Waldschadens-Beobachtungssystem

forstliches Bioindikatormessnetz im Untersuchungsraum (passive Akkumulationsindikatoren Fichte,
Kiefer und Buche)

Dauerbeobachtungsflachen, Kronenzustandserhebungen etc.

http://www.naturschutz.at

Zu 3.4. Boden:

Vorschriften und technische Normen
Bodenschutzgesetze der Lander

ONORM L 1075 (1993): Anorganische Schadelemente in landwirtschaftlich und gartnerisch genutzten
Bbden - Ausgewahlte Richtwerte, Osterreichisches Normungsinstitut, Wien

ONORM L 1050 (1994): Boden als Pflanzenstandort - Begriffsbestimmungen -
Untersuchungsverfahren, Osterreichisches Normungsinstitut, Wien

ONORM L 1054 (1993): Probenahme von Pflanzen tragenden Bdden - Begriffsbestimmungen und
allgemeine Hinweise, Osterreichisches Normungsinstitut, Wien )

ONORM L 1055 (1993): Probenahme von ackerbaulich genutzten Bdden, Osterreichisches
Normungsinstitut, Wien )

ONORM L 1056 (1993): Probenahme von Dauergrinland, Osterreichisches Normungsinstitut, Wien
ONORM L 1058 (1993): Probenahme von im Gartenbau genutzten Bdden, Substraten und
Nahrlésungen, Osterreichisches Normungsinstitut, Wien

ONORM L 1059 (1993): Probenahme von Waldbdden, Osterreichisches Normungsinstitut, Wien

VDI 3956: Blatt 1 E: Zielsetzung, Bedeutung und Grundlagen von Richtlinien zum Schutze der Béden;
Ermittlung von Maximalen Immissions-Werten

DIN ISO 11074: Blatt 1-E: Bodenbeschaffenheit; Begriffe und Definitionen im bereich Bodenschutz
und Bodenkontamination

DIN ISO 1 464: Bodenbeschaffenheit; Probenvorbehandlung fir physikalisch-chemische
Untersuchungen

Weitere Grundlagen

Bodenschutzkonzepte (Amter der Landesregierungen)

Regionale Raumordnungsprogramme 1:50.000 (Amter der Landesregierungen)
Bodenschatzungskarten (Finanzamter)

Bodenzustandsinventur (Amter der Landesregierungen)

BORIS - Bodeninformationssystem (Umweltbundesamt)

Nutzungs- und schutzgutbezogene Orientierungswerte fir (Schad-)Stoffe in Bdden (Eikmann-Kloke-
Werte)

DANNEBERG (1999): Hintergrundwerte von Spurenelementen in den landwirtschaftlich genutzten
Béden Ostosterreichs, Mitt. d. Osterr. Bodenkundl. Ges., H. 57, S. 7-24

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999, BGBI | 1999 S. 1544
(Deutschland)
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Kartenmaterial:

Geologische Karten 1:25.000, 1:50.000 (Geologische Bundesanstalt)

Bodenkarten 1:25.000 (Bundesanstalten, Bundesamt und Forschungszentrum fir Landwirtschaft)
Forstliche Standortkarten (Forstbehérden)

Luftbilder

Zu 3.5. Wasser:

Vorschriften und technische Normen

Wasserrechtsgesetz 1959, BGBI Nr. 215/1959 idgF

Verordnung des Bundesministers flr Land- und Forstwirtschaft Gber die Erhebung der Wassergute in
Osterreich (WGEV). BGBI: Nr.338/1991

Verordnung des Bundesministers fir Land- und Forstwirtschaft betreffend der Schwellenwerte fir
Grundwasserinhaltsstoffe (Grundwasserschwellenwertverordnung - GSwV): BGBI Nr. 502/1991 idgF
Verordnung Uber die Allgemeine Begrenzung von Abwasseremissionen in FlieBgewéassern und
6ffentlichen Kanalisationen (AAEV), BGBI. Nr. 186/1996 idF BGBI. Nr. 213/1997

relevante EU-Richtlinien, insbesondere Richtlinie 2000(60 /EG des Europaischen Parlamentes und
des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir MaBnahmen der Gemeinschaft im Beeich der
Wasserpolitik, Brissel

ONORM B 2400 (1986): Hydrologie: Hydrografische Fachausdriicke und Zeichen, Osterreichisches
Normungsinstitut, Wien

ONORM M 6231 (1988): Anforderungen an die ¢kologische Untersuchung stehender Gewaéssern,
Osterreichisches Normungsinstitut, Wien

ONORM M 6232 (1997): Richtlinien fir die 6kologische Untersuchung und Bewertung von
FlieBgewassern [Guidelines for the ecological study and assessment of rivers (bilingual edition)],
Osterreichisches Normungsinstitut, Wien )

ONORM M 6230 (1996): Anforderungen an die Beschaffenheit von Badegewéassern, Osterreichisches
Normungsinstitut, Wien )

ONORM M 6245 (1991). Wasseruntersuchung - Ubersicht lber Wasseranalyseverfahren -
Nachweisgrenzen, Einsatzbereiche, statistische Angaben. Osterreichisches Normungsinstitut, Wien
ONORM M 6246 (1988): Teil 1: Wasseruntersuchung; Angabe von Analysenergebnissen;
Parameterliste fiir Trinkwasseruntersuchungen. Osterreichisches Normungsinstitut, Wien

ONORM EN 25 667 (1994): Wasserbeschaffenheit - Probenahme, Osterreichisches Normungsinstitut,
Wien

QNORM S 2088-1 (1997): Altlasten: Geféhrdungsabschatzung fir das Schutzgut Grundwasser,
Osterreichisches Normungsinstitut, Wien

OVGW-Richtlinie W 72 (2004): Schutz- und Schongebiete

DVGW W 101: Richtlinien fur Trinkwasserschutzgebiete

DVGW W 252: Zustandsbeschreibung des Grundwassers

DVGW W 380: Bewerten von BaumaBnahmen im Bereich von Wasserversorgungsanlagen; Einflisse
und SchutzmaBnahmen

Weitere Grundlagen

Wasserbuch (Wasserrechtsbehérden) )
Umweltbundesamt/BMLF-WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER (1999): Wassergite in Osterreich -
Jahresbericht 1998 ) )
BMLF/HYDROGRAFISCHES ZENTRALBURO (1994): Hydrografisches Jahrbuch von Osterreich
1990

Schongebiete und Rahmenverfligungen (Bundesgesetzblatter und Landesgesetzblatter)

Schriften des OWAV )

Landesmessnetze zur Gewésserglte (Amter der Landesregierungen)

Gewasserschutzberichte (Amter der Landesregierungen)

Quellkataster (Wasserrechtsbehérden) )

Wasserwirtschaftliche Informationssysteme (Amter der Landesregierungen)

Kartenmaterial:
Topografische, orohydrografische, geologische, geomorphologische Karten
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Klimakarten
Gewassergttekarten
Grundwasserschichtenplane

Zu 3.6. Luft/Klima:

Vorschriften und technische Normen

Immissionsschutzgesetz Luft (IG-L); BGBI. Nr.115/1997 idgF

Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft, BGBI. Il Nr. 344/2001 idgF

Immissionsgrenzwerte und Immissionszielwerte zum Schutz der Okosysteme und der Vegetation
BGBI. 1l Nr. 298/2001

Bundesluftreinhaltegesetz, BGBI. | 2002/137

Richtlinie 1992/72/EWG des Rates Uber die Luftverschmutzung durch Ozon vom 21.9.1992
(bis 9.9.2003 giiltig)

Richtlinie 2002/3/EG des Europaischen Parlamentes und des Rates Uber den Ozongehalt der Luft
Richtlinie 1996/62/EG des Rates Uber die Beurteilung und Kontrolle der Luftqualitat
(Luftqualitatsrahmenrichtlinie) vom 27. September 1996

Richtlinie 1999/30/EG des Rates Ulber Grenzwerte fir Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, Partikel und
Blei in der Luft vom 22. April 1999, ABI. L 163/41

Richtlinie 2000/69/EG des Rates Uber Grenzwerte fiir Kohlenmonoxid und Benzol in der Luft vom
16. 11. 2000, ABI. L 313

BMWA(1999): Technische Grundlage ,Ermittlung von diffusen Staubemissionen und Beurteilung der
Staubimmissionen®, Wien

OAW (1998): Stickstoffoxid in der Atmosphéare. Wirkungen auf den Menschen. Neubearbeitung 1998.
Herausgegeben vom BMUJF, Wien

OAW (1997): Flichtige Kohlenwasserstoffe in der Atmosphére. Luftqualitatskriterien VOC.
Herausgegeben vom BMUJF, Wien

OAW (1989): Fotooxidantien in der Atmosphare - Luftqualitatskriterien Ozon. Herausgegeben vom
BMUJF, Wien

WHO (1987): Air Quality Guidelines for Europe. WHO Regional Publications, European Series No. 23.
Copenhagen

WHO (1998): Air Quality Guidelines. http://www.who.dk/tech/eh/htm/airqual.htm

ONORM M 5866 (2000): Luftreinhaltung, Bildung und Auswertung von Immissionsmessdaten,
Osterreichisches Normungsinstitut, Wien

ONORM M 9490 (1988): Meteorologische Messungen fir Fragen der Luftreinhaltung (Blatt 1-9),
Osterreichisches Normungsinstitut, Wien

ONORM M 9440 (1997): Ausbreitung von Schadstoffen in der Atmosphare - Berechnung von
Immissionskonzentrationen und Ermittlung von Schornsteinhdhen. Osterreichisches Normungsinstitut,
Wien

ONORM M 9470 (2000): Emissionskataster luftverunreinigender Stoffe. Osterreichisches
Normungsinstitut, Wien

VDI 2310: Maximale Immissionswerte

VDI 3781: Ausbreitung luftfremder Stoffe in der Atmosphare

VDI 3782: Ausbreitung von Luftverunreinigungen in der Atmosphére

VDI 3783: Blatt 6: Regionale Ausbreitung von Luftverunreinigungen Uber komplexem Gelande;
Modellierung des Windfeldes |

VDI 3786: Meteorologische Messungen fir Fragen der Luftreinhaltung

VDI 4280: Blatt 1 E: Planung von Immissionsmessungen - Aligemeine Regeln

LAl (1992): Krebsrisiko durch Luftverunreinigungen, Landerausschuss fir Immissionsschutz;
Ministerium fir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW (Hrsg.), Disseldorf

Weitere Grundlagen

Merkblatt Uber Luftverunreinigungen an StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung (MLuS 02,
Ausgabe 2002): Forschungsgesellschaft f. StraBen- u. Verkehrswesen, Kéin

REUTER et al. (1991): Luft und Klima als Planungsfaktor im Umweltschutz - Grundlagen fir die
kommunale Planungs- und Entscheidungspraxis. Expert-Verlag, Ehningen bei Bdblingen


TuschlP
Hervorheben

TuschlP
Hervorheben

TuschlP
Hervorheben
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BUWAL(1996): Beurteilungswerte von Luftschadstoffen fiir Okobilanzen, Bern

BUWAL (1994): Schadstoffemissionen und Treibstoffverbrauch von Baumaschinen, Umwelt-
Materialien Nr. 23 (Luft), Bern

BUWAL (2003): Kieswerke, Steinbriche und &hnliche Anlagen, Mitteilungen  zur
Luftreinhalteverordnung LRV, Nr. 14, Bern

Ergebnisse von diskontinuierlichen und kontinuierlichen Luftglitemessungen im Rahmen des
Luftgltemessnetzes (Amter der Landesregierungen, Umweltbundesamt)

Emissionskataster (Amter der Landesregierungen)

Ergebnisse von kontinuierlichen meteorologischen Messungen

Kartenmaterial:

topografische Karten

Klimakarten

Zu 3.7. Landschaft:

Vorschriften und technische Normen

Raumordnungsgesetze

(Uber)regionale Raumordnungsprogramme

Naturschutzgesetze und -verordnungen

Flachenwidmungspléne, Bebauungsplane, értliche Entwicklungskonzepte

ONORM L 1100 (2000): Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur, Definitionen und generelle
Aufgabenbereiche, Osterreichisches Normungsinstitut, Wien.

ONORM L 1101 (2003): Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur, r&umliche
Entwicklungsplanung, Osterreichisches Normungsinstitut, Wien.

ONORM L 1103 (2003): Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur, kologische Fachplanung,
Osterreichisches Normungsinstitut, Wien.

Weitere Grundlagen

SCHINDLBAUER, TURK (1998): Richtlinien aus der Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes fiir die
Entnahme von geogenen Rohstoffen, Herausgegeben vom Amt der OO Landesregierung, Linz

Naturschutzblcher und -kataster der L&ander

landschaftsékologische Bestandsaufnahmen

Regionalspezifische kartografische Darstellungen

Biotopkartierungen, Landschaftsinventare der Lander

Kartenmaterial:

topografische, geomorphologische Karten (1:25.000, 1:50.000)

thematische Karten (z.B. Wanderkarten), historische Karten

Luftbilder

Geografische Informationssysteme der Landesregierungen: http://doris.ooe.gv.at/atgis/
SAGIS: http://www.salzburg.gv.at/themen/se/salzburg/sagis.htm

Zu 3.8. Sach- und Kulturgdter:
Grundlagen

Denkmalschutzgesetz 1923, BGBI Nr. 522/1923 idF BGBI | Nr. 170/1999
Kulturgiterinformationssysteme, Kulturglterkataster, Landschaftsinventare der Lander
Fundstellendatenbank des Bundesdenkmalamtes, Abteilung fir Bodendenkmale
Bauordnungen und Raumordnungsgesetze der Lander
Landesentwicklungsprogramme (Amter der Landesregierungen)
Sachprogramme (Amter der Landesregierungen)

Ortliche Entwicklungsprogramme oder -konzepte (Gemeindeamt, Magistrat)
Flachenwidmungspléne, Bebauungsplane

Katasterplan (Vermessungsamt)

Grundbuch (Bezirksgericht)

Lage- und Baupléne
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Anhang

Umweltinformationen und Immissionsdaten im Internet

OSTERREICH

Daten Uber die bestehende Immissionsbelastung sind bei Behdrden verflgbar, der Projektwerber ist
nach UIG berechtigt, diese Daten abzufragen.

Umweltdatenkatalog (UDK)

http://www.umweltbundesamt.at/umweltdaten/datenbanken10/

Der UDK soll bei der Datensuche Hilfestellung leisten und zur Orientierung bei der Auffindung einer
gewlinschten Umweltinformation dienen. Der UDK enthélt nicht die Umweltdaten selbst, sondern
wie ein Fundstellenverzeichnis Informationen Gber Art, Umfang, rdumlichen und zeitlichen Bezug
von Umweltinformationen, die von Behdrden und Institutionen in Osterreich erhoben und verwaltet
werden.

Homepage des Umweltbundesamts

http://www.umweltbundesamt.at/umwelt/uvpsupemas/uvpsterreich/uvpdatenbank/

Das Umweltbundesamt stellt in einem &ffentlich zugénglichen Internet-Bereich umfassende
Informationen zur UVP zur Verflgung. Dieser enthalt Hinweise zum Verfahrensablauf, zu den
rechtlichen Grundlagen und zur UVE. Eine Ubersightstabelle gibt Auskunft UOber bereits
abgeschlossene sowie laufende UVP-Verfahren in Osterreich. Auch eine Aufstellung der
Ansprechpartner bei den zustandigen Behdrden und eine Liste der Umweltanwalte sind online
verfligbar.

Umfangreiche Verweise zu den Homepages der Bundeslander enthalt der UVE-Leitfaden des
Umweltbundesamtes (2002).
http://www.umweltbundesamt.at/umwelt/uvpsupemas/uvpsterreich/uve/

Weiters sind auf der Internet-Homepage des Umweltbundesamts sind die aktuellen
Osterreichischen Luftgitedaten zu den Schadstoffen Ozon, Schwefeldioxid, Schwebestaub,
Stickstoffdioxid und Kohlenmonoxid sowie auch die Monats- und Jahresberichte zur Immissions-
situation online abrufbar:

http://www.umweltbundesamt.at/umwelt/luft/luftquete aktuell/

Auch auf Wassergiitedaten bietet die Umweltbundesamt-Homepage einen direkten Zugriff,
aktuelle Daten verschiedener Parameter an &sterreichischen Messstellen (Porengrundwasser,
Karst- und Kluftgrundwasser, FlieBwasser) sind hier abrufbar.
http://www.umweltbundesamt.at/umwelt/wasser/

Entsprechend den Bestimmungen des Altlastensanierungsgesetzes (ALSAG) werden am
Umweltbundesamt Altlastenatlas und Verdachtsflachenkataster gefiihrt. Daten zu den einzelnen
Altlasten bzw. Verdachtsflachen kénnen ebenfalls online abgerufen werden.
http://www.umweltbundesamt.at/umwelt/altlasten start/

Informationen zu abfallwirtschaftlichen Fragestellungen werden auf einer eigenen Abfall-
Homepage angeboten, darunter eine Online-Abfrage der Sammler und Behandler gefahrlicher
Abfélle, eine Online-Datenbankabfrage zu  abfallwirtschaftlichen  Verwertungs-  und
Behandlungsanlagen, ein Wegweiser fir die Abfallwirtschaft in Osterreich etc.
http://www.umweltbundesamt.at/umwelt/abfall/

Homepage des BMLFUW

http://www.lebensministerium.at
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INTERNATIONAL
e UVP-Homepage der Europaischen Kommission, GD Umwelt

http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm

e Umweltbundesamt Berlin

http://www.umweltbundesamt.de/uvp/uvp.htm
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Glossar

CO Kohlenmonoxid

CO, Kohlendioxid

NOy Stickoxide

NO, Stickstoffdioxid

PM;o Partikel, die einen grdBenselektierenden Lufteinlass passieren, der fur
einen aerodynamischen Durchmesser von 10 um eine Abscheidewirk-
samkeit von 50 % aufweist

SO, Schwefeldioxid

UVE Umweltvertraglichkeitserklarung

UVP Umweltvertraglichkeitsprifung



